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1 Einleitung 
Die Gefährdungsabschätzung, ob die Fließgewässer ohne weitere Maßnahmen den guten 
ökologischen Zustand im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erreichen werden, 
sowie die laufenden Zustandsbewertungen haben für die meisten Wasserkörper ergeben, 
dass sie mindestens morphologische Defizite und Nährstoffüberschreitungen aufweisen, die 
eine Zielerreichung verhindern. 

Der starke Ausbau der schleswig-holsteinischen Fließgewässer war schon vor der Einfüh-
rung der WRRL Anlass für die Erarbeitung des Fließgewässerprogramms in Schleswig-Hol-
stein. Die zuvor hierfür entwickelten Empfehlungen zum integrierten Fließgewässerschutz 
(1996) enthalten grundsätzliche Überlegungen, die auch heute für die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie noch gelten und berücksichtigt werden. 

Somit können diese Empfehlungen wie auch die hier vorliegenden Hinweise den Arbeits-
gruppen der Bearbeitungsgebiete als Informations- und Entscheidungsgrundlage für die 
Möglichkeiten dienen, die Wasserkörper in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. 
Sie werden ergänzt durch Erläuterungen zu Vorranggewässern, Bewirtschaftungsmöglichkei-
ten für die angrenzenden Flächen und zur Seenregeneration. 

Die Hinweise zur Regeneration von Fließgewässern sind vor allem dazu gedacht, beispiel-
haft verschiedene Maßnahmen an Gewässern zu zeigen, die auch abschnittsweise durchge-
führt werden können. Die vorgestellten Maßnahmen zeigen Entwicklungsmöglichkeiten auf, 
die zu dem Ziel des guten ökologischen Zustands führen. Sie sollen Anregung dafür sein, in 
den jeweiligen Bearbeitungsgebieten vergleichbare Maßnahmen zu entwickeln.  

2 Definitionen 

Leitbilder für die Regeneration 

In Abbildung 1 sind die für eine Regenerationsplanung typischen Abfolgen und Begriffe er-
läutert. Das potenziell natürliche Leitbild entspricht dem Fließgewässerzustand, der sich ein-
stellen würde, wenn das Fließgewässer nach Rücknahme aller hydromorphologischer Verän-
derungen und Nutzungen eine natürliche Struktur aufweist und sich eine ungestörte Auen- 
und Gewässerbettdynamik wieder einstellen kann. Das Leitbild kann jeweils aus den LAWA-
Steckbriefen der Fließgewässertypen entwickelt werden. Hinweise auf die ursprüngliche Ge-
stalt der Gewässer können auch aus historischen Karten abgeleitet werden. Dort, wo genü-
gend Flächen im Talraum bereits zur Verfügung stehen bzw. zur Verfügung gestellt werden 
können und keine sonstigen Restriktionen vorliegen, kann dieser Weg zu einem sehr guten 
Zustand (Referenzgewässer) beschritten werden. Bei geringfügigen Einschränkungen würde 
der gute ökologische Zustand des Wasserkörpers erreicht werden. 

In der Regel wird es aber wegen bestehender Nutzungen lediglich möglich sein, abschnitts-
weise den guten ökologischen Zustand zu erreichen und gegebenenfalls auch nur teilweise 
Aufwertungen des Lebensraumes als Entwicklungsziel umzusetzen und damit das ökologi-
sche Potenzial zu verbessern. 
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Abbildung 2-1  Schrittweise Entwicklung von Maßnahmen 

Potenziell natürlicher Zustand bzw. potenziell natürliches Leitbild 

Es handelt sich um die Beschreibung eines idealen, typspezifischen Gewässerzustands, der 
als Orientierungshilfe dient (vergleichbar dem Referenzzustand nach WRRL).  

Zu der Beschreibung gehören: 

• die potenziell natürliche Vegetation im Einzugsgebiet,  

• der potenziell natürliche Gewässerverlauf im Talraum (gestreckt, leicht gekrümmt, 
mäandrierend), 

• potenziell natürliche Sohlenstrukturen auf Grund des anstehenden Materials und des 
Gefälles, 

• potenziell natürliche Lebensgemeinschaften im Gewässer und im Wasserwechselbe-
reich, Anbindung der Aue und Vorkommen von Auengewässern, 

• potenziell natürliche Wasserbeschaffenheit. 

Entwicklungsziel (realistisches Leitbild) 

Das Entwicklungsziel beschreibt den angestrebten Zustand eines Gewässers unter Berück-
sichtigung der einschränkenden Randbedingungen. Dies ist bei natürlichen Gewässern der 
gute Zustand nach WRRL Anhang V. Da die Entwicklungsdauer nicht sicher vorhersagbar 
ist, können auch Teilziele angestrebt werden, die zeitlich aufeinander folgen oder in räumlich 
unterschiedenen Abschnitten bearbeitet werden können. Aufgrund möglicher Restriktionen 
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ist davon auszugehen, dass der gute ökologische Zustand nur in wenigen Wasserkörpern 
wiederhergestellt werden kann. Neben dem einzelnen Wasserkörper ist auch das gesamte 
(Teil-) Einzugsgebiet des Fließgewässers bei der Festlegung des Entwicklungsziels zu be-
achten. Der effiziente Umgang mit Haushaltsmitteln verlangt hier Kosteneffizienzbetrachtun-
gen über Aufwand und Wirksamkeit der Maßnahmen innerhalb der Flussgebietseinheit und 
auch innerhalb des Landes. 

Maßnahmenvarianten 

Es sind Sanierungs- und Restaurationsmaßnahmen zu unterscheiden, die zur Verbesserung 
des ökologischen Zustandes der Fließgewässer erforderlich sind. 

Unter Sanierung werden diejenigen Maßnahmen verstanden, die im Einzugsgebiet zur Ver-
besserung des Stoffhaushaltes durchgeführt werden. Dabei handelt es sich sowohl um die 
Minderung von Einträgen aus Punktquellen als auch um die Reduzierung der diffusen Ein-
träge. Auch Maßnahmen zur Reduzierung der Erosion sind hier einzuordnen, die unter ande-
rem auch dazu dienen, ein Übermaß an Sandeintrag in die Gewässer zu verhindern, der le-
bensfeindliche Verhältnisse durch Übersandung des Lückensystems des Gewässerbettes 
und somit auch der Laichhabitate mit sich bringt. Auch die Ockerproblematik muss einzugs-
gebietsbezogen betrachtet werden, wobei hierbei lokale Maßnahmen, wie die Anlage von 
z.B. Absetzteichen im Nebenschluss möglich wären.  

Maßnahmen im und am Gewässer selbst, die den morphologischen Zustand verbessern sol-
len, bezeichnet man als Restauration, wobei insbesondere Maßnahmen, die neue Lebens-
räume für typische Arten über längere Gewässerabschnitte schaffen, im Vordergrund stehen 
(Renaturierung). Häufig sind zunächst nur lokale Maßnahmen zur Wiederherstellung von 
morphologischen Strukturen möglich, wie z.B. die Schaffung der Durchgängigkeit. Die Ablei-
tung von Maßnahmen, die typspezifische und biologisch effektive Teilziele erfüllen, ist hierbei 
besonders wichtig. 



 

- 6 - 

 

Abbildung 2-2  Übersicht zu den Definitionen von Maßnahmenvarianten  

Zielbeschreibung 

Der potenziell natürliche Zustand dient als Maßstab für die Bewertung des Ist-Zustandes, der 
Ermittlung der Defizite sowie der Formulierung von erreichbaren Zielen. Daher muss eine ge-
wisse Vorstellung über diesen Zustand vorhanden sein. In den so genannten Steckbriefen 
der einzelnen Fließgewässertypen sind diese Vorstellungen erarbeitet worden. Auszugs-
weise zeigt die Tabelle 1 beispielhaft die Beschreibung des naturnahen Zustandes des sand-
geprägten Baches. Die ausführlichen Steckbriefe sind im Internet unter www.wrrl.schleswig-
holstein.de oder unter www.Wasserblick.net unter dem Suchbegriff „Fließgewässertypen“ 
eingestellt.  
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Tabelle 1 Beschreibung des naturnahen Zustandes am Beispiel des sandgeprägten Baches 
(Typ 14) 

Typ/Naturraum Sohle/Ufer Biologie 
Sandgeprägter Bach 

 
Osterau( Foto U. Holm) 

 
Osterau (Foto M. Brunke) 

 
Wehrau (Foto U. Holm) 

Stark mäandrierend in fla-
chen Mulden-, breiten Soh-
lentälern,   

deutlich ausgebildete Prall- 
und Gleithänge, flaches Pro-
fil, aber auch Tiefenrinnen 
und Kolke, Sandfraktion ist 
dominant, aber auch Kiese 
stellen kleinräumig sichtbare 
Anteile (Kiesbänke). Wichtig 
sind sekundäre Habitatstruk-
turen Totholz, Erlenwurzeln, 
Wasserpflanzen, Falllaub. 
Niedermoorbildungen im Ge-
wässerumfeld. 

Makrozoobenthos: Zerklei-
nernde Arten an Totholz und 
Fallaub, Weidegänger an Stei-
nen und Kiesen, Detritusfres-
ser im Sandlückensystem. 

Makrophyten: kleine Bäche 
häufig makrophytenfrei;  Berle, 
Brunnenkresse, Wasserstern 
sowie Wassermoose und Süß-
wasser-Rotalgen, mittlere bis 
große Bäche Wechselblütiges 
Tausendblatt, Alpen-Laichkraut 
und Pinselblättriger Hahnenfuß 
–. Fische wenige Arten in den 
kleinen Bächen (Forelle, Bach-
neunauge, Stichlinge, Aal), ar-
tenreiche, strömungsliebende 
Fischfauna in den vielen Klein-
lebensräumen der größeren 
Bächen, sowohl kies- wie an 
Pflanzen laichende Arten (z.B. 
Neunaugen, Forelle, Gründ-
ling, Hasel, Stichlinge, Aal, 
Plötze, Steinbeißer)  

3 Defizite, ihre Ursachen und mögliche Maßnahmen 
Aufgrund der verschiedenen Nutzungen im Einzugsgebiet unterscheiden sich die Fließge-
wässer schon hinsichtlich ihrer hydromorphologischen Ausprägung.  

Defizite in der Zusammensetzung der biologischen Lebensgemeinschaften, die ausschlagge-
bend für die Bewertung nach den Vorgaben der WRRL sind, hängen eng mit den morpholo-
gischen Defiziten im Gewässerbett zusammen. Darüber hinaus können Stoffeinträge aus 
Punkteinleitungen und aus der Fläche (diffuse Einträge) Ursache für Defizite der biologi-
schen Besiedlung sein. Entsprechende Maßnahmen betreffen dann die Verbesserung der 
Abwasserreinigung bei Kläranlagen und ggf. Nutzungsänderungen in der Fläche bei diffusen 
Einträgen. Weitere Erläuterungen hierzu befinden sich in den Hinweisen zur Regeneration 
von Seen und den Hinweisen zum Umgang mit Flächen an den Binnengewässern.  

In der folgenden Tabelle 2 sind die morphologischen Defizite, die gravierende Auswirkungen 
auf den ökologischen Zustand haben können, und potenzielle Verbesserungsmaßnahmen 
grob skizziert. Eine detailliertere Aufstellung befindet sich in der Anlage 1. Es handelt sich 
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um eine Tabelle, die wasserkörperbezogen als Informations- oder Diskussionsgrundlage ge-
nutzt werden kann, um die eingangs erwähnten Beispiele des Bearbeitungsgebietes zu be-
trachten. 

 
Tabelle 2 Defizite und Maßnahmen 

 

Direkt beeinflussbare Defi-
zite/Morphologische Beeinträch-
tigungen 

Maßnahmen 

Bereich Sohle   
Laufentwicklung Fehlende Laufkrümmung, Keine 

Längsbänke, 
unterbundene Krümmungserosion 

Rückbau bzw. Unterlassen der Instand-
setzung der künstlichen Längsbauwerke 
(z.B. Fußsicherungen) und Bereitstel-
lung von Gewässerrandstreifen für Ge-
wässerentwicklung, Initiierung von Ei-
genentwicklung 

Längsprofil/ 
Durchgängigkeit 

Querbauwerke, Rückstau, Verroh-
rungen, Durchlässe 

Rückbau, Umbau, Umgehung, Beseiti-
gung oder Umbau der vorhandenen 
Querbauwerke (z.B. Sohlgleite, Wander-
hilfe) 

Sohlenstruktur Sohlenverbau, Eintönige Sohlen-
substrate 

Rückbau, Initiierung Eigenentwicklung, 
gezielte Gewässerunterhaltung, Einbrin-
gung bzw. Belassen von Substratele-
menten (Kies, Pflanzen, Holz) 

Bereich Ufer   
Querprofil 
 

Hohe Einschnittstiefe, Mangelnde 
Breitenvarianz und Tiefenvarianz 

Rückbau, Initiierung von Eigenentwick-
lung, Belassung von Substratelementen, 
Anhebung der Sohle und Beseitigung 
der Böschungsfußsicherung. 

Uferstruktur Uferverbau, fehlender Uferbe-
wuchs 

Rückbau, Ufergehölze zulassen 

Land   
Gewässerumfeld fehlende Gewässerrandstreifen, 

fehlende Uferbereiche für eigendy-
namische Entwicklung, keine Ein-
bindung an die Aue, intensive Flä-
chennutzung 

Flächenerwerb, vertragliche Regelun-
gen, Extensivierung, angepasste Bewirt-
schaftung, Flächen zum Stoffrückhalt 

 

Die morphologischen Defizite führen in der Regel zu monoton begradigten und häufig wegen 
der Aufrechterhaltung der Drainabflüsse zu tief eingeschnittenen Gewässern, die keine oder 
kaum Variationen in der Breite und Tiefe und demzufolge eine gleichmäßige Strömung und 
gleichartige Sohlsubstrate aufweisen. Damit fehlen die Lebensraumangebote für die zur Ziel-
erreichung notwendige Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen. 

Die betrachteten Defizite hängen eng miteinander zusammen. Einzelmaßnahmen wirken 
sich zumeist wechselseitig aus und müssen an die Entwicklungsmöglichkeiten des Gewäs-
sers und somit dem zur Verfügung stehenden Raum angepasst werden. 
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4 Maßnahmen 

4.1 Bereich Sohle 

• Laufentwicklung: Durch Maßnahmen im Zuge der Gewässerunterhaltung wie z.B. 
eine Stromstrichmahd kann innerhalb des vorhandenen Gewässerbettes eine 
Schwingung herbeigeführt werden. Durch das Belassen von Pflanzen, Totholz und 
ggf. den gezielten Einbau von Störstellen, z.B. den Einbau von Strömungslenkern 
kann der Prozess gezielt weiter entwickelt werden. Je nach der Talraumbreite, der 
Entwicklungsfreudigkeit des Gewässers in Abhängigkeit von Abfluss, der anstehen-
den Böden und Gefälle und den Restriktionen ist der Umfang der Maßnahme anzu-
passen. Das Beispiel zeigt die beginnende Krümmungserosion, die (mittelfristig) zu 
einer Änderung der Laufentwicklung führt. 

 

   

Abbildung 4-1  Stromstrichmahd und beginnende Krümmungserosion ( Fotos M. Brunke, 
Radesforder Au) 

• Durchgängigkeit: Abstürze können durch Laufverlängerung umgangen werden, wenn 
Flächen zur Verfügung stehen. Dies ist ebenso ein Beitrag zur Laufentwicklung. 
Wenn dies nicht möglich ist, können punktuelle Baumaßnahmen die Durchgängigkeit 
herstellen (Anlage 4 Hinweise zur Gestaltung von Sohlgleiten des LANU). Durchlässe 
können durch gezielte Maßnahmen, wie eine Substrateinbringung verbessert werden. 

 

Abbildung 4-2  Sohlgleite Osterau (Foto M. Brunke) 

• Sonderprobleme wie Eintönigkeit der Substrate und fehlende Hartsubstrate können 
durch gezielte Unterhaltungsmaßnahmen behoben werden. Hierzu wurde die Anlage 
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2 (Empfehlungen für eine schonende und naturschutzgerechte Ge-wässerunterhal-
tung) erarbeitet. Substrate können auch gezielt eingebracht werden. 

• Sandtreiben und Verockerung gehören zu schwerwiegenderen Defiziten, die ggf. 
nicht punktuell zu lösen sind. Alle Maßnahmen zur naturnahen Laufentwicklung sind 
aber auch hier von Vorteil. Wenn nur punktuelle Maßnahmen möglich sind, können 
separate Aufweitungen (Bypässe) zum Sedimentieren des Ockers und ökologisch 
verträgliche Sandfänge zur Verbesserung des ökologischen Zustandes beitragen. 

4.2 Bereich Ufer 

• Die Breitenvariabilität kann durch Profileinengungen, Einbau von Strömungslenkern, 
Totholz und Störsteinen gezielt bei der Gewässerunterhaltung erhöht werden. 

  

Abbildung 4-3  Schwarze Au, Belassen von Holz (Foto StUA Itzehoe) 

• Fehlender Uferbewuchs ist unproblematisch zu verbessern, indem die Möglichkeit 
zum Erlenwuchs im Mittelwasserbereich geschaffen werden kann, wobei keine 
gleichmäßige, querschnittsvergrößernde Abflachung der Ufer erfolgen sollte. Zumin-
dest abschnittsweise sollte die Böschungsmahd unterbleiben, damit sich  Gehölze 
entwickeln können. Die Erlen sollten unregelmäßig auf beiden Ufern stehen. Sie ent-
wickeln sich in der Regel von selbst. 

4.3 Bereich Gewässerumfeld 

• Anlage von Gewässerrandstreifen, um Ufergehölze 

• aufkommen zu lassen und einzelne Abbrüche und  

• Auskolkungen zuzulassen. 

• Extensivierung der gewässerbegleitenden Flächen 

• Umstellung der Bewirtschaftung zur Verminderung von Bodenerosion 

• Wasserstandsanhebung zur Wiedervernässung von Niedermooren 
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Abbildung 4-4  Aufkommen von Erlen (Foto: M. Brunke) 

5 Empfehlung 
Neben den Rückbaumaßnahmen, bei denen Ufer- und Sohlenverbau aufgehoben werden 
können, gehören hierzu Rück- und Umbaumaßnahmen von Bauwerken im weitesten Sinne, 
wie Abstürze, Verrohrungen, Durchlässe etc.. Dies ist jeweils i.d.R. durch punktuelle Maß-
nahmen möglich. 

Die Initiierung von Gewässerentwicklungen können im Zuge der Gewässerunterhaltung 
(Anlage 2) und durch sogenannte impulsgebende, lenkende Einbauten erfolgen. Hierzu ge-
hören z.B.  Einbau von Strömungslenkern, Störsteinen, Totholz, Pflanzen und Ufergehölzen. 
Es hat sich häufig als besonders zielführend erwiesen, eigendynamische Entwicklungen an-
zustoßen und zuzulassen. Letzteres ist in Hinblick auf den Umfang stark vom Fließgewäs-
sertyp und den zur Verfügung stehenden Flächen abhängig. Selbst wenn keine Flächen zur 
Verfügung stehen, sind viele Verbesserungen durch angepasste Unterhaltung realisierbar, 
die möglicherweise auch abschnittsweise auf die allmähliche Entwicklung eines guten ökolo-
gischen Zustandes hinwirken. 

Als wichtig wird es angesehen, dass die für die Gewässerunterhaltung zuständigen Ver-
bände die Möglichkeit erhalten müssen, allmählich durch schrittweises Vorgehen und lang-
sames Herantasten an eine optimierte Gewässerunterhaltung das rechte Maß selbst zu set-
zen. Sukzessive sollte es möglich sein über  

• die Kenntnis guter Gewässerabschnitte im Bearbeitungsgebiet,  

• die Auswahl zu verbessernder Abschnitte und  

• die Benennung von problematischen Bereichen, die kaum zu verbessern sein wer-
den, 

die geeignete Vorgehensweise zu entwickeln. Um die angedachten Unterhaltungsmaßnah-
men bzw. Unterhaltungsfrequenzen digital zu erfassen steht den Verbänden das digitale Un-
terhaltungsverzeichnis (DUV) zur Verfügung.  

5.1 Entwicklungsziele  
Die Formulierung von umsetzbaren hydromorphologischen Entwicklungszielen ist stark ab-
hängig von der naturräumlichen Situation und den Nutzungen entlang des Talraumes. Dieser 
kann eng begrenzt sein und somit Möglichkeiten eröffnen, mindestens abschnittsweise eine 
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eigendynamische Entwicklung zuzulassen. Öffnen sich die Talräume zu weiten Niederungen, 
hängt es von der Nutzung, der Flächenbereitstellung und den Bewirtschaftungsmöglichkeiten 
ab, inwieweit Maßnahmen über das eigentliche Gewässerbett und den Uferrandstreifen (An-
lage 3) hinausgehend betrachtet werden können. 

Die Abbildung 3 zeigt eine Prinzipskizze hierzu und soll verdeutlichen, dass über die Zeit ver-
schiedene Teilzielbeschreibungen möglich sein können. 

Anhand von Beispielen aus Schleswig-Holstein werden die Stadien nachfolgend beschrie-
ben. 

 

Abbildung 5-1  Entwicklung braucht Zeit und Raum 

6 Beispiele 
Es wird vorgeschlagen, dass sich die Arbeitsgruppen der Bearbeitungsgebiete an Beispielen 
zu den verschiedenen Entwicklungszielen innerhalb des Bearbeitungsgebietes orientieren 
und die Realisierbarkeit von entsprechenden Maßnahmen in ihren Flussabschnitten prüfen. 

Als Anregung sollen hierfür die folgenden Beispiele dienen. 

Dabei handelt es sich um eine Auswahl von umgesetzten Projekten in Schleswig-Holstein, 
die Anregungen zur Entwicklung der morphologischen Strukturen geben sollen, um dadurch 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Es wird für notwendige Prioritätenfestle-
gungen abzuschätzen sein, ob das Ziel guter ökologischer Zustand erreicht wird bzw. das 
ökologische Potenzial nach der Wasserrahmenrichtlinie verbessert werden kann. So sind bei 
vielen der unten gezeigten Beispiele nicht alle Probleme, die die Qualität des Lebensraumes 
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Unterhaltung, /Einstellen 

der Unterhaltung

4
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betreffen, gelöst. Häufig kommt es zu Versandungsproblemen in den unteren Gewässerab-
schnitten, wenn die Oberläufe nicht regeneriert werden konnten. Weitere Probleme sind z.B. 
die Ockerbildung, Fischteiche in den Oberläufen und vieles mehr. Oft sind nur kleinere Ab-
schnitte entwickelt worden. Trotzdem kann hieran gezeigt werden, dass Entwicklungen je 
nach den Rahmenbedingungen möglich sein können. 

6.1 Beispiele für Gewässer im ausgebauten Zustand, ohne Gehölze und mit Regel-
unterhaltung 

  

Papenau 

WBV Osterstedter Au 

Bereich wurde inzwischen entwickelt, 
siehe Nr. 6.4 

 

  

Trave bei Gnissau 

GPV Oberlauf der Trave

 

Kleine Au 

WBV Kleine Au 

 

 

Mühlenbach 

WBV Lippingau 

Ackernutzung bis zum Gewässer 
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6.2 Beispiele für Gewässer im ausgebauten Zustand mit kaum Gehölzen und verän-
derter Unterhaltung  

  

Schwentine, WBV Schwentine 

 

Der Verband unterhält nur noch einseitig. 
Wenn keine Flächen für eine Entwicklung 
erworben werden können, ist dies eine 
Möglichkeit, allmählich Rückzugsräume 
durch verändertes Strömungsverhalten 
und Ausbildung verschiedener Substrate 
zu schaffen. 
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6.3 Beispiele für Gewässer mit Gewässerrandstreifen, einseitigen Ufergehölzen und 
reduzierter Unterhaltung 

 

Imme 

WBV Imme 

Vor ca. 12 Jahren konnte ein kleiner Ge-
wässerrandstreifen erworben werden. 
Durch bauliche Maßnahmen konnte die 
Gestaltung so durchgeführt werden, dass 
seitdem kaum noch eine Unterhaltung er-
forderlich ist 

 

Linnau, WBV Linnau 

Ziel des Verbandes ist es, die Aue zu er-
werben. Dies konnte in anderen Abschnit-
ten auch durchgeführt werden (vergleiche 
Nr. 4). In Abschnitten, in denen der Flä-
chenerwerb zurzeit nicht möglich ist, kön-
nen aber dennoch Entwicklungen zugelas-
sen werden. Hier wurde ein Randstreifen 
erworben und als Initialmaßnahme das 
Ufer abgeflacht. Die Unterhaltung kann 
entsprechend reduziert werden. 
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6.4 Beispiele für Gewässer mit kontrollierter eigendynamischer Entwicklung und 
punktueller oder eingestellter Unterhaltung  

 

Husumer Mühlenau 

HV Husumer Mühlenau 

Oberhalb des Abschnittes ist die Au wie in 
Nr. 1 gezeigt ausgebaut. In dem abgebil-
deten Abschnitt konnten Flächen von der 
Gemeinde erworben werden, so dass sich 
die Au auf einer Länge von 1,5 km entwi-
ckeln kann. 

 

 

Linnau 

WBV Linnau 

Dem Ziel des Verbandes entsprechend 
(siehe Beispiel unter Nr. 3)konnten in die-
sem Abschnitt Flächen erworben werden, 
so dass hier nur noch bedarfsweise unter-
halten werden muss und die Au sich kon-
trolliert entwickeln kann. 

 

Papenau 

Der WBV Osterstedter Au hat  von 1991 
bis 1993 auf einer Länge von fünf Kilome-
tern an der Papenau Maßnahmen ergriffen 
die unter  Beibehaltung der Vorflutverthält-
nisse ein Aufkommen von Gehölzen und 
eine kontrollierte Gewässerbettdynamik 
zulassen. Der Ausgangszustand vom glei-
chen Standort ist im Beispiel unter Nr. 1 
dokumentiert. Zurzeit ist keine Unterhal-
tung notwendig 

 

 

Porrenkoogsielzug in der Marsch 

DSV Husum Nord 

Sonderfall Marschengewässer 

Auch Marschengewässer können entwi-
ckelt werden, dass zur Zeit keine Unterhal-
tung erfolgt 

Es wurde einseitig die Böschung zurück-
genommen. 
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Mühlenbek, WBV Brammer Au 

Der Verband hatte im Mittellauf der Müh-
lenbek anhaltende Probleme mit seinen 
Mitgliedern weil durch Böschungsrut-
schungen deren Eigentumsflächen betrof-
fen waren und die Einzäunungen zerstört 
wurden. Durch den Ankauf eines Ufer-
randstreifens konnte hier für alle Beteilig-
ten eine akzeptable Lösung gefunden wer-
den. Bei der Festlegung des Uferrandstrei-
fens (Anlage 3) wurde besonderen Wert 
darauf gelegt, dass der Grenzverlauf den 
Erfordernissen der Landwirte entsprach. 
Heute werden durch Böschungsrutschun-
gen Findlinge freigelegt, die die Gewäs-
serbettdynamik fördern. 

 

 

Trave bei Sühlen 

Hier ist das Land für die Gewässerunter-
haltung zuständig. 

Nach Aufgabe des Wehrs kann hier eine 
kontrollierte Entwicklung zugelassen wer-
den. 

 

  



 

- 18 - 

6.5 Beispiele für Gewässer mit Zulassung der eigendynamischen Entwicklung und 
ggf. Einstellung der Unterhaltung 

 

Gieselau 

SV Obere Gieselau 

 

Hier kann eine weitgehende Eigenentwick-
lung zugelassen werden, es wird nur noch 
bedarfsweise unterhalten 

  

Wallsbek 

WBV Meyner Mühlenstrom 

Die Wallsbek wird unterhalb der Ortslage 
Wallsbüll seit über 10 Jahren nicht mehr 
unterhalten 

 

 

Haaler Au 

HV Haaler Au 

Von 1982 bis 1986 hat der Hauptverband 
Haaler Au seine Vorflutverhältnisse im Un-
terlauf der Haaler Au neu geregelt. Eine 
Maßnahme war die Deichrückverlegung 
wodurch eine 70 ha große Wasser und 
Schilffläche entstanden ist. In diese Fläche 
wird aus den tiefer liegenden Flächen ge-
schöpft. Dieses Gebiet ist heute ein wichti-
ges Vogelrastgebiet. 
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7 Ansprechpartner 
Ansprechpartner im LLUR:  Dr. Malte Lorenz 

Makrozoobenthos:    Annegret Holm, Johanna Lietz  

Gewässerstruktur:    Dr. Michael Seidel  

Fische:     Dr. Achim Pätzold 

 

Ansprechpartner Flussgebietseinheiten im LKN 

Fachbereichsleitung: 

Flussgebietseinheit Elbe  Dr. Theide-Erk Woeffler 

Flussgebietseinheit Schlei / Trave Adrian Kolander 

Flussgebietseinheit Eider  Yvonne Herrmann 
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Bereich Defizite Mögliche Maßnahmen 


Gewässer   


Laufentwicklung Laufkrümmung, Uferverbau Rückbau, Initiierung von Eigenentwicklung 


 fehlende Laufkrümmung (Begradigung), nach LAWA vor-Ort Ver-


fahren 


z.B. im Rahmen der Unterhaltung strömungslenkende Maßnahmen:  


Mahd im Strömungsstrich, Einbau von Totholz und Störsteinen, 


bei sehr entwicklungsträgen Gewässern: Laufverlagerung 


 Fehlende Fließdynamik (Morphodynamik unterbunden bzw. ein-


geschränkt) 


Profileinengungen, Punktuelle Unterhaltung, Einbau von Totholz, Störstei-


nen 


 fehlende Altarme, künstlich abgetrennte Altarme Altarme anbinden 


Längsprofil/ 


Durchgängigkeit 


Querbauwerke, Rückstau, Verrohrungen, Durchlässe Rückbau, Umbau, Umgehung 


 Querverbau mit Rückstau (Abstürze, Wehranlagen, etc.) 


mit Behinderung der Wanderung von Wassertieren 


Brücken mit Betonsohle 


Durchlässe 


Laufverlängerung, Sohlgleiten, Umgehungsgerinne, Fischpässe 


Einbringen von Substrat auf die Sohle,  


Schaffung einer Trockenberme (für Fischotter) 


Vergrößerung des Profils 


 Verrohrung, Sohlschalen Gestaltung eines naturnahen offenen Gewässers 


Sohle Sohlenverbau, Substrate Rückbau, Initiierung Eigenentwicklung, Gewässerunterhaltung, Ein-


bringung bzw. Belassen von Substratelementen (Kies, Pflanzen, Holz) 


 zu tief ins Umland eingeschnitten (Sohlenerosion) Punktuelle Unterhaltung, Einbau von Totholz, Störsteinen 


 übermäßiger Sandtransport (instabiles Sohlsubstrat) z.B. Bepflanzungen, Kies einbringen, lenkende Maßnahmen 


Anlage von Sandfängen, Reduzierung der sohlennahen Fließgeschwindig-


keit durch Erhöhung der Sohlrauheit, Einbau von Sohlschwellen 


 Sohlräumung Anlage von Sandfängen 


 zu geringe Kiesanteile, fehlendes Lückensystem der Sohle Kies einbringen, Reduzierung von übermäßigen Sandtransport 


 fehlendes Totholz Gehölze zulassen, Holz einbringen 


 Verkrautung 


nicht leitbildgerechte Wasserpflanzen (z.B. Fadenalgen, Stillge-


wässerpflanzen) 


Unterhaltung verringern und dem Gewässer besser anpassen 


Beschattung (Gehölze) 
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Bereich Defizite Mögliche Maßnahmen 


Ufer   


Querprofil Profiltiefe, Breitenvarianz Rückbau, Initiierung von Eigenentwicklung, Belassung von Sub-


stratelementen 


 zu großes Profil für Abfluss (MHQ) Einstellung/Reduzierung der Unterhaltung, Einbau von Totholz, Störsteinen 


 fehlendes Niedrigwasserprofil (zu geringe Niedrigwassertiefe) Punktuelle bzw. pendelnde Unterhaltung, Einbau von Totholz, Störsteinen 


 zu niedrige Wasserstände im Gewässer und der Aue; signifikante 


Wasserentnahmen 


Einengung des Fließquerschnittes durch Unterlassen der Unterhaltung, 


Einbau von Totholz, Anpflanzung von Uferbewuchs 


 fehlende Tiefenvariabilität Profileinengungen, Einbau von Totholz und Störsteinen 


 fehlende Breitenvariabilität Profileinengungen, Punktuelle Unterhaltung, Einbau von Totholz, Störstei-


nen 


Uferstruktur Uferverbau, Uferbewuchs Ufergehölze zulassen 


 fehlender Uferbewuchs Anpflanzung von Gehölzen, Unterlassen einer Böschungsmahd 


 Fehlende Unterstände Erhöhung der Strukturvielfalt im Gewässer: Totholz, Ufergehölze 


 Uferverbau  Sukzessiver Verfall, punktuell oder komplett entfernen 


 Mahd Mahd im Stromstrich, halbseitige Mahd 
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Bereich Defizite Mögliche Maßnahmen 


Flächen am 


Gewässer 


  


Gewässerumfeld Gewässerrandstreifen, Flächennutzung Flächenerwerb, Extensivierung, angepasste Bewirtschaftung 


 geringer Wasserrückhalt (z.B. durch Drainagen, Versiegelung) Flächenhafter Grunderwerb, Verschließen der Drainagen, Niedermoor-


vernässung, Regenrückhaltebecken im Seitenschluss 


 Abflussverschärfung (erhöhte kurze Abflussspitzen) Schaffung von Retentionsräumen im Oberlauf, Regenrückhaltebecken im 


Seitenschluss, Verlängerung des Fließweges 


 Überschwemmungshäufigkeit zu gering (nach LAWA Übersichts-


verfahren)  


Flächenbereitstellung und Einengung des Fließquerschnittes durch Unter-


lassen der Unterhaltung, Einbau von Totholz, Anpflanzung von Uferbe-


wuchs 


 kein Waldbestand bis ans Ufer (Bruchwald/Auwald) Anpflanzungen, Zulassen von Gehölzen 


 Bodenerosion Gewässerrandstreifen, Änderung der Bewirtschaftung auf den angrenzen-


den Flächen 


 hoher Nährstoffimport in die Gewässer Niedermoorvernässung, Extensivierung 


 punktuelle hydraulische Belastung durch Einleitungen Rückhaltungen im Nebenschluss 


 Flächenhafte Reduzierung des Einzugsgebietes (z..B. Stecknitz, 


Untere Eider) 


Anschluss von Oberläufen, Einengung des Fließquerschnittes durch Unter-


lassen/Reduzieren der Unterhaltung, Einbau von Totholz, Anpflanzung von 


Uferbewuchs 


 Ockerfreisetzung und Import ins Gewässer Wasserstandsanhebung, Anlegung von Teichen zur Ausfällung des Ockers 
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Die EU-Kommission hat mit der Wasser-


rahmenrichtlinie (WRRL) ihre Gewässer-


schutzpolitik neu ausgerichtet. Gewäs-


ser haben in Schleswig-Holstein eine 


besondere Bedeutung für den Natur-


haushalt. Getreu dem Ziel der WRRL, 


den guten ökologischen Zustand der 


Gewässer zu bewahren oder wiederher-


zustellen, müssen die Interessen der 


Wasserwirtschaft und des Natur- und 


Artenschutzes aufeinander abgestimmt 


werden. Bereits mit der ersten Auflage 


der Broschüre „Arten- und Naturschutz 


bei der Gewässerunterhaltung“ hat die 


Landesregierung deutlich gemacht, 


dass bei der Gewässerunterhaltung eine 


Vielzahl von Regelungen des Gewässer- 


und Naturschutzes von den Unterhalts-


pflichtigen beachtet werden müssen, 


die eine hohe Verantwortung mit sich 


bringen. Um die Unterhaltungspflichti-


gen hierbei zu unterstützen und um sie 


vor möglichen rechtlichen Konsequen-


zen zu bewahren, wurde bereits 2010 


der „Schleswig-Holsteinische Weg“ mit 


dem Erlass zu den „Naturschutzrechtli-


chen Anforderungen an die Gewässer-


unterhaltung“ entwickelt. Hierin wird 


beschrieben wie mit einer schonenden 


Gewässerunterhaltung artenschutzrecht-


liche Anforderungen rechtssicher erfüllt 


werden können.


Vorwort
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Vorwort
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Dr. Robert Habeck


Minister für Energiewende,


Landwirtschaft, Umwelt 


und ländliche Räume


des Landes Schleswig Holstein


Mit der Neuauflage der Broschüre rückt 


das Thema wieder in den Fokus, da die 


Landesregierung mit dem Instrument 


der Zielvereinbarung beabsichtigt, 


zusammen mit den Wasser- und Boden-


verbänden, für die Einführung einer 


schonenden Gewässerunterhaltung 


Schleswig-Holstein weit zu werben. 


Dabei werden die Verbände konkret 


prüfen, auf welchen Gewässerstrecken 


eine schonende und naturschutzge-


rechte Gewässerunterhaltung möglich 


ist und in einem Konzept festhalten.


Mit einer schonenden Gewässerunter-


haltung, bei der auf Uferpflanzen und 


Lebewesen auf der Gewässersohle


Rücksicht genommen wird, kann in  


vielen Gewässern eine deutliche Ver-


besserung des ökologischen Zustands


erreicht werden. Indem der Unterhal-


tungsumfang reduziert wird –  ohne 


den Wasserabfluss erheblich zu be-


hindern –  können die Unterhaltungs-


kosten auch gesenkt und die natur-


schutzrechtlichen Anforderungen aus 


dem Bundesnaturschutzgesetz und 


dem Wasserhaushaltsgesetz an die 


Gewässerunterhaltung erfüllt werden. 


Außerdem ist die schonende Unterhal-


tung ein wichtiger Beitrag zur Verbes-


serung der Gewässerstruktur, der ohne 


zusätzlichen Flächenbedarf realisiert 


werden kann.


Diese Broschüre zeigt Beispiele für 


schonende Gewässerunterhaltung 


und unterstützt damit die Wasser- und 


Bodenverbände bei der Erstellung der 


Unterhaltungskonzepte.


Die Broschüre hat darüber hinaus das 


Ziel, allen Unterhaltspflichtigen, aber 


auch allen Naturinteressierten prag-


matische Wege aufzuzeigen, wie die 


Belange des Naturschutzes mit denen 


der Gewässerunterhaltung so gestaltet 


werden können, dass sie praktisch und 


rechtssicher erfolgen kann.


Die Arbeitsgruppe Fließgewässer-


regeneration beim Landesamt für 


Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 


Räume, bestehend aus Vertretern des 


Naturschutzes, der Wasserwirtschaft 


und des Landesverbandes der Was-


ser- und Bodenverbände hat den Inhalt 


dieser Broschüre maßgeblich mit 


beeinflusst. Ihnen danke ich sehr für 


die geleistete Arbeit.







Die Gewässerunterhaltung ist eine 


gesetzliche Aufgabe, die im Interesse 


der Allgemeinheit zu erfüllen ist. 


Sie ist notwendig, um Siedlungs-


flächen bewohnbar und Flächen der 


Land- und Forstwirtschaft nutzbar 


zu halten. Nicht abfließendes Wasser 


schränkt die Nutzbarkeit betroffener 


Flächen unter Umständen erheblich 


ein. Zudem kann Wasser auch an 


Gebäuden und Verkehrswegen zu 


erheblichen Schäden führen.


Die Gewässerunterhaltung umfasst 


aber auch die Pflege und Entwicklung 


der Gewässer zur Erreichung eines  


guten ökologischen Zustandes sowie 


der weiteren Ziele nach der EG-Wasser-


rahmenrichtlinie. Um diese Ziele nicht 


zu gefährden, muss, wo es möglich ist, 


die Gewässerunterhaltung auf scho-


nende Unterhaltungsweise umgestellt 


werden.


Dies erfordert zunächst, die zu unter-


haltenden Gewässer in drei Kategorien 


zu unterteilen:


–  Gewässer, die nur beobachtend  


 und bei Bedarf punktuell unterhalten  


 werden können,


–  Gewässer, die schonend, ohne  


 erhebliche Beeinträchtigung des  


 Wasserabflusses unterhalten werden  


 können und


–  Gewässer, die aus Gründen des  


 Wasserabflusses intensiver unter-


 halten werden müssen.


Generell sollten Gewässer möglichst 


abschnittsweise oder punktuell  


unterhalten werden. Dies betrifft alle 


üblichen Unterhaltungsweisen wie 


Mahd oder Krauten, Gehölzpflege und 


Entnahme von Sediment. Die ab-


schnittweise Unterhaltung kann noch 


intakte Gewässerstrukturen erhalten, 


da in den nicht unterhaltenen Gewässer-


abschnitten für seltene Pflanzen- und 


Tiere Wiederbesiedlungspotenziale 


erhalten bleiben.


Totholz, Uferabbrüche Sand- und 


Kiesbänke, sofern sie kein erhebliches 


Hindernis für den Wasserabfluss dar-


stellen, sollten im Gewässer belassen 


oder zugelassen werden. Dadurch 


können Gewässerstrukturen aufge-


wertet und Bereiche, die im Gewässer 


auf natürliche Weise entstanden sind, 


erhalten werden.


Mithilfe der Stromstrichmahd, bei der 


das Gewässer nicht mehr komplett 


sondern in einer Pendelbewegung 


innerhalb des Profils wechselseitig 


gekrautet wird, kann eine natürliche 


Pendelbewegung der Strömung erzielt 


werden, bei der langfristig Prall- und 


Gleithänge entstehen wie in einem  


natürlich mäandrierenden Gewässer. 


Die Methode wurde in Dänemark 


entwickelt und wird in Schleswig- 


1.  Einführung in die  
schonende Gewässer-
unterhaltung
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Holstein in verschiedenen Gewässern 


mit ausreichender Breite bereits er-


folgreich angewendet. Bei schmaleren 


Gewässern kann der gleiche Effekt  


erzeugt werden, in dem die Böschungen 


nicht mehr beidseitig komplett sondern 


in Abschnitten nur noch wechselseitig 


gemäht werden.


Durch die Dreiteilung der Gewässer 


und die Anwendung der schonenden 


Unterhaltungsempfehlungen werden 


gleichzeitig die naturschutzrechtlichen 


Anforderungen an den Arten- und  


Gebietsschutz z. B. in Naturschutz-


gebieten, EG-Vogelschutzgebieten und 


FFH-Gebieten und außerhalb solcher 


Gebiete, in denen besonders und  


streng geschützte Tier- oder Pflanzen-


arten nachgewiesen sind, in aller Regel 


erfüllt.


Zweck dieser Broschüre ist es, die 


Unterhaltungspflichtigen über schonen-


de Unterhaltungsweisen und natur-


schutzrechtliche Anforderungen bei der 


Gewässerunterhaltung zu informieren.
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2.  Gewässerunterhaltung schonend und  
artenschutzgerecht ausgeführt


Mit einer schonenden Gewässerun-


terhaltung, bei der auf Uferpflanzen 


und Lebewesen auf der Gewässer-


sohle Rücksicht genommen wird, 


kann in vielen Gewässern eine deut-


liche Verbesserung des ökologischen 


Zustands erreicht werden. Indem der 


Unterhaltungsumfang reduziert wird 


–  ohne den Wasserabfluss erheblich 


zu behindern –  können die Unterhal-


tungskosten auch gesenkt und die 


naturschutzrechtlichen Anforderungen 


aus dem Bundesnaturschutzgesetz 


und dem Wasserhaushaltsgesetz an 


die Gewässerunterhaltung rechtssicher 


erfüllt werden. 


Die nachfolgenden Tabellen zeigen auf 


einen Blick, durch welche praktischen 


Maßnahmen sichergestellt werden 


kann, dass naturschutzrechtliche Anfor-


derungen bei der Gewässerunter-


haltung in aller Regel erfüllt werden. 


Einzelheiten zum Artenschutz (v. a.  


besonders und streng geschützte  


Arten, die von der Gewässerunterhal-


tung betroffen sind), finden sich unten 


in Abschnitt 3 (Seite 13), Einzelheiten 


zur Unterhaltung in Schutzgebieten  


(FFH-, Vogelschutz-, Naturschutz-


gebiete) in Abschnitt 4 (Seite 20).    


2.1  


Mähen und Entfernen von Gehölzen 


Beim Mähen werden Gras, Kraut, Schilf 


und Gehölze von Uferböschungen und 


Uferstreifen zur Aufrechterhaltung der 


Abflussleistung beziehungsweise zur 


Ermöglichung von Maschinenarbeiten 


im Gewässer entfernt. Die Mahd zählt 


zu den umfangreichsten Unterhaltungs-


arbeiten. Das Mähen bedeutet für 


Tabelle 1: Hinweise für die Unterhaltung (Mähen) von Ufern und Böschungen


Unterhaltungsart Häufigkeit Bereich Betroffene Arten Vermeidungsmaßnahmen
   oder Lebensraumtypen


Mähen:
Maschinen einsatz,
Mähboot oder
Handarbeit


Gehölze
pflegen


Ein- bis mehrmals 
pro Jahr oder
unregelmäßig


Soweit erforderlich


Ganze Länge,
Einseitig,
Wechselnde Abschnitte 
rechts/links,
Ereignisbezogen


Ganze Länge
Abschnittsweise,
Ereignisbezogen
Einzelne Gehölze


Vögel, Amphibien
FFH-Lebens raumtypen 
„Feuchte Hochstauden-
säume“ und „Flüsse mit 
flutendem Hahnenfuß“


Vögel, Amphibien
FFH-Lebens raumtypen 
„Feuchte Hochstauden-
säume“ und „Flüsse mit 
flutendem Hahnenfuß“


Abschnittsweise und so wenig wie 
möglich, nicht während 
der Brutzeit der Vögel von 
April bis Juli 
(Schilfbestände bis 15. August).


Abschnittsweise und so wenig wie 
möglich, nicht zwischen dem 
15. März und dem 30. September, 
keine Schnittgutablagerung an Ufern 
beziehungsweise Böschungen.
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2.2 
Krauten


Beim Krauten werden die im Wasser 


wachsenden Pflanzenteile entfernt. 


Nährstoffreiche, voll besonnte und 


langsam fließende Gewässer sind 


oftmals dicht mit Wasserpflanzen 


bewachsen. 


Zur Gewährleistung des Wasserab-


flusses werden die Gewässer meist 


einmal im Jahr entkrautet. 


Hierbei wird die Vegetation knapp über 


dem Gewässerboden abgeschnitten 


oder abgerissen. 


Zu den Krautungsarbeiten werden 


im Wesentlichen der Mähkorb mit  


Messerbalken oder Mähboote mit 


Messerbalken und Schleppsensen 


eingesetzt.


Beim Krauten treten vergleichbare 


Auswirkungen wie beim Mähen auf. 


Zusätzlich werden Pflanzen mit Auf-


wuchsorganismen und zum Teil auch 


Sohlenbewohner aus dem Gewässer 


entfernt. Beim Einsatz der Schlepp-


sense und des Mähkorbs ohne einen 


Abstandshalter können die Sohlen-


struktur zerstört und die dort lebenden 


Tierarten getötet werden.
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die ein Fließgewässer begleitende 


Vegetation eine Belastung. Die regel-


mäßige Mahd wirkt selektiv auf die 


Zusammensetzung der Pflanzen und 


Tiergemeinschaften, das heißt, es 


werden diejenigen Pflanzen und Tiere 


bevorzugt, die eine Mahd tolerieren. 


Sehr empfindlich reagieren Röhricht-


gemeinschaften auf die Mahd. 


Durch Maschineneinsatz mit 


schlegelnden oder häckselnden


Geräten werden die dort lebenden 


Tiere getötet. Bleibt das Mähgut 


liegen, kann es zu einer Nährstoffan-


reichung und zu einer Abdeckung der 


Vegetation kommen, die sich negativ 


auf Tierarten und geschützte Lebens-


raumtypen auswirkt.







Tabelle 2: Hinweise für das Krauten im Gewässerbett


Unterhaltungsart Häufigkeit Bereich Betroffene Arten Vermeidungsmaßnahmen
   oder Lebensraumtypen


Mähkorb oder Ähnliches 
vom Ufer aus mit aus-
reichend  Abstand zur 
Sohle (Abstandshalter)


Mähboot 10 – 20 cm 
über der Sohle oder


Handarbeit


Mähkorb oder Ähnliches 
vom Ufer aus mit ausrei-
chend Abstand zur Sohle 
(Abstandshalter) oder


Handarbeit


Ein- bis mehrmals 
jährlich


Soweit erforderlich


Ganze Länge und Breite


Abschnittsweise


Sichtbare oder nach-
gewiesen geschützte 
Pflanzen- und  
Tierbestände sowie  
Lebensraumtypen


Schlamm peitzger, 
Steinbeißer,
Libellen,
FFH-Lebens raumtypen 
„Feuchte Hochstauden-
säume“ und „Flüsse mit 
flutendem Hahnenfuß“


Vögel, Amphibien,  
geschützte Pflanzen,
FFH-Lebens raumtypen 
„Feuchte Hochstauden-
säume“ und „Flüsse mit 
flutendem Hahnenfuß“


Abschnittsweise einseitig 
oder abschnittsweise Strom-
strichmahd


Ereignisbezogen und punktuell


Krauten in den Monaten Juli  
und August; abschnittsweise  
Krauten von geschützten  
Pflanzenbeständen wie Krebs-
schere
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2.3 
Räumen


Hierbei werden Kies, Sandauflagerun-


gen oder Schlamm aus dem Gewäs-


serprofil entfernt. 


Diese Arbeiten werden zur Wieder-


herstellung des ursprünglichen Profils 


oder der Abflussleistung bei Gewäs-


sern mit hoher Auf- und Verlandungs-


tendenz in mehrjährigen Abständen 


durchgeführt. Es wird vor allem ein 


Grabenlöffel eingesetzt. 


Das herausgenommene Material ver-


bleibt in der Regel am Gewässerrand 


und auf den angrenzenden Flächen. 


Das Räumen stellt den stärksten Ein-


griff in den Lebensraum dar, da nicht 


nur die dort lebenden Pflanzen und 


Tiere beeinträchtigt beziehungsweise 


getötet, sondern zusätzlich die Sohlen-


struktur und die Ufer als Lebensraum 


verändert oder zerstört werden.


Durch Räumen wird in Gräben auch 


der Lebensraum offenes Gewässer  


erhalten, wovon Tier- und Pflanzenar-


ten profitieren können.
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Tabelle 3: Hinweise für die Grundräumung und die Entnahme von Sand und Schlamm


Unterhaltungsart Häufigkeit Bereich Betroffene Arten Vermeidungsmaßnahmen
   oder Lebensraumtypen


Grabenlöffel
Bagger


Handarbeit


Regelmäßig


Ereignisbezogen


Regel mäßig


Ereignisbezogen


Ganze Länge 


Gezielte Sandentnahme


Ganze Länge


Gezielte Sandentnahme


Kleine Flussmuschel 
(Unio crassus), 
Großmuscheln, Libellen, 
Neunaugen, Fische,
Edelkrebs
FFH-Lebens raumtypen 
„Feuchte Hochstauden-
säume“ und „Flüsse mit 
flutendem Hahnenfuß“


Kleine Flussmuschel 
(Unio crassus), Groß-
muscheln, Libellen, 
Edelkrebs, FFH-Lebens-
raumtypen „Feuchte 
Hochstaudensäume“ und 
„Flüsse mit flutendem 
Hahnenfuß“


Kleine Flussmuschel 
(Unio crassus), 
Großmuscheln,
Libellen, Edelkrebs


Zurücksetzen von lebenden 
Krebsen, Muscheln, Fischen, 
Neunaugen per Hand
Kein Einsatz von Grabenlöffel 
oder Bagger auf ganzer Länge 
im Bereich von Unio crassus- 
Vorkommen, vollständige Scho-
nung der Unterwasser-böschun-
gen bei Einsatz von Grabenlöffel 
oder Bagger


Zurücksetzen von lebenden 
Krebsen, Muscheln, Fischen, 
Neunaugen per Hand
Im Bereich von Unio crassus- 
Vorkommen nach Rücksprache 
mit den Naturschutzbehörden


Abschnittsweise, 
Zurücksetzen von lebenden 
Krebsen, Muscheln, Fischen, 
Neunaugen per Hand
Im Bereich von Unio crassus- 
Vorkommen nach Rücksprache 
mit den Naturschutzbehörden


Zurücksetzen von lebenden 
Krebsen, Muscheln, Fischen, 
Neunaugen per Hand
Im Bereich von Unio crassus- 
Vorkommen nach Rücksprache 
mit den Naturschutzbehörden
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Die artenschutzrechtlichen Vorgaben 


des Bundes- sowie des Landesnatur-


schutzgesetzes gelten für alle oberir-


dischen Gewässer, auch wenn diese 


nicht in einem Naturschutz-, Land-


schaftsschutz-, FFH- oder Euro- 


päischen Vogelschutzgebiet liegen. 


Die artenschutzrechtlichen Vorschriften 


über den Gehölzschnitt (2.1, Seite 7 


unten) schützen alle Arten. Die soge-


nannten „Zugriffsverbote“ (unter 3.1) 


schützen nur die besonders und die 


streng geschützten Arten. Welche 


Arten „besonders geschützt“ und 


„streng geschützt“ sind, ergibt sich 


aus dem Bundesnaturschutzgesetz 


und aus der Bundesartenschutzverord-


nung. Siehe Punkt 3.5 auf Seite 17. 


Verstöße gegen diese Vorschriften des 


Wasser- und des Naturschutzrechtes 


können Ordnungswidrigkeiten, in 


besonders schwerwiegenden Fällen 


auch Straftaten darstellen. Wenn ein 


Umweltschaden an bestimmten Arten 


oder geschützten Lebensräumen 


eintritt, ist der Verursacher verpflichtet, 


Schadensbegrenzungs- und Sanierungs-


maßnahmen durchzuführen.


Die Gewässerunterhaltung unterliegt 


somit Regelungen, für deren Einhal-


tung die Unterhaltungspflichtigen die 


Verantwortung tragen. Nur ein Teil 


dieser Regelungen hat jedoch tatsäch-


lich praktische Auswirkungen auf die 


Unterhaltung vor Ort.


Um die Unterhaltungspflichtigen zu un-


terstützen, wurden alle Informationen 


zum Artenschutz in der Gewässerunter- 


haltung auf der Internetseite  


melur.schleswig-holstein.de (Such-
begriff: Arten- und naturschutz-
gerechte Gewässerunterhaltung) 
zusammengefasst. Hier finden sich 


auch Angaben zur Verbreitung der 


unten aufgeführten Arten.


3.1  


Anforderungen des Artenschutzes 
an die Gewässerunterhaltung.


Für besonders und streng 
geschützte Arten gelten folgende 
„Zugriffsverbote“: 


Besonders geschützte Pflanzen sind 


in der Regel durch die Gewässerunter-


haltung nicht betroffen, weil sie sich 


nach der Unterhaltungsmaßnahme 


schnell wieder ansiedeln. 


Eine wichtige Voraussetzung hierfür 


ist allerdings, dass die betroffenen 


Pflanzen nicht flächendeckend 


entfernt werden. 


3.  Artenschutz und Gewässerunterhaltung


13


„Zugriffsverbote“ des § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz:


„Es ist verboten,


1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören,


2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert,


3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,


4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“







3.2 
Welche „besonders“ und „streng“ 
geschützten Arten sind betroffen?


Die Fischarten: Groppe, Schlammpeitz-


ger, Steinbeißer und Rapfen sind keine 


besonders oder streng geschützten 


Arten. Daher gelten für sie nicht die 


Zugriffsverbote. Sie gehören aber zu 


den Erhaltungszielen verschiedener 


FFH-Gebiete und genießen aus diesem 


Grund in diesen Gebieten ebenfalls 


einen besonderen Schutz. (Siehe dazu 


unter 4.2, auf Seite 20)


Alle Neunaugenarten sind nach dem 


Bundesnaturschutzgesetz besonders 


geschützte Arten. Die Laichplätze und 


die Jugendstadien von Neunaugen 


können durch Gewässerunterhaltungs-


maßnahmen beeinträchtigt werden.


Bach- und Flussneunauge laichen von 


März bis Mai, das Meerneunauge 


von Mai bis Juli. Flächendeckende 


Grundräumungen sind in einem 


Abstand von zwei Kilometern unterhalb 


der Laichplätze grundsätzlich zu 


vermeiden, da die Jugendstadien 


(Querder) mehrere Jahre in diesem 


Bereich im Boden der Gewässer leben. 


Konsequenzen für die 
Gewässerunterhaltung 


Durch eine räumliche und zeitliche 


Staffelung der Unterhaltungsarbeiten 


sowie punktuelle Sohlräumungen 


können die Auswirkungen von Unter-


haltungsmaßnahmen so weit minimiert 


werden, dass nicht gegen die 


Zugriffsverbote des Bundesnatur-


schutzgesetzes verstoßen wird.


Die Larven von Libellen besiedeln 


unterschiedlich lange die verschiede-


nen Gewässersysteme. 


Als erwachsene Tiere benötigen 


sie unterschiedliche Lebensräume. 


So benötigt beispielsweise die Grüne 


Mosaikjungfer Krebsscherenbestände. 


Ansonsten wird nahezu jedes offene 


Gewässer von einer Reihe von Libellen-


Arten besiedelt. 


Im Übergangsbereich von Fließ- zu 


Stillgewässern können besonders viele 


Arten nebeneinander vorkommen. 


Elf Libellenarten in Schleswig-Holstein 


können durch Gewässerunterhaltungs-


maßnahmen betroffen sein. 


Die Grüne Mosaikjungfer ist dabei eine 


streng geschützte Art, die unter die 


Zugriffsverbote fällt. Eine vielfältige 


und möglichst wenig gestörte Gewäs-


serstruktur dient deshalb den Ansprü-


chen der meisten Arten gleichzeitig.


Fische


Neunaugen


Libellen
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Konsequenzen für die 
Gewässerunterhaltung


Die Jugendstadien (Larven) der 


meisten Libellenarten benötigen 


zu ihrer Entwicklung mehrere Jahre. 


Daher sind schonende Mähmethoden 


außerhalb der Vegetationsperiode zu 


wählen. Alle Libellenarten reagieren 


empfindlich gegenüber Salzwasser. 


Deshalb ist der Einstau von Meerwas-


ser in Marschgräben zu unterlassen.


Einem Einstau von Salzwasser in 


Marschgebieten kann nur dann 


zugestimmt werden, wenn dadurch 


dauerhaft typische Brackwasser-


Übergangslebensräume geschaffen 


werden. In der Folge müssen sich 


zudem die dem Brackwasserlebens-


raum entsprechenden Tier- und 


Pflanzengesellschaften dauerhaft 


etablieren können.


Die Kleine Flussmuschel gehört zu 


den streng geschützten Tierarten.


Die Art kommt nur noch in Bereichen 


der Trave, Alster, Treene, Obereider, 


des Schierenseebaches, der Bille, 


Schwentine, Bollingstedter Au und 


Schwartau vor. Von Mai bis August 


geben sie ihre Larven in das Wasser 


ab. Diese Larven benötigen zunächst 


einen Fisch als Wirt. Nach vier bis 


sechs Wochen fallen die Larven von 


den Wirtsfischen ab und wandern 


für zwei bis fünf Jahre in den Boden-


grund der jeweiligen Gewässer. Kleine 


Flussmuscheln leben von Schweb- und 


Sinkstoffen, deren Hauptbestandteil 


abgestorbene Mikroorganismen sind.


Konsequenzen für die 
Gewässerunterhaltung


Grund- oder Sohlräumungen, Kies- und 


Sandentnahmen können Kleine Fluss-


muscheln töten beziehungsweise ihre 


Lebensstätten zerstören. In den Berei-


chen, in denen Kleine Flussmuscheln 


vorkommen, dürfen deshalb keine 


Sohl- oder Grundräumungen durchge-


führt werden. 


Beim Krauten in diesen Gewässern 


muss der Mähkorb mit ausreichendem 


Abstand zur Sohle durch das Gewässer 


geführt werden (z. B. durch Verwen-


dung eines Abstandshalters). 
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Flussmuschel
(Bachmuschel)







 
Der Edelkrebs gehört zu den streng 


geschützten Arten und besiedelt lang-


sam fließende Gewässer, Seen und 


Weiher. Er benötigt klares, sauerstoff-


reiches Wasser, das im Sommer nicht 


wärmer als 24°C wird. Aktuell sind die 


Bestände stark rückläufig. 


Es sind noch Vorkommen in Bereichen 


der Trave, der Brandsau / Faule Trave, 


des Börnsees, der Schwentine (Benzer 


Seen), des Lustsees, der Obereider, 


der Salzau, der Hohenfelder Mühlenau, 


des unteren Schierenseebachs, 


des Lachsbaches, des Oberlaufs der 


Treene, der Wellspanger Au, der Arlau, 


des Schafflunder Mühlenstroms und 


der Kriesebyer Au bekannt. 


Zwischen Mai und Juni schlüpfen die 


fast vollständig entwickelten Jungkreb-


se, die sich zunächst zwischen Was-


serpflanzen aufhalten. Der Edelkrebs 


gilt als ausgesprochen ortstreu und 


breitet sich deshalb nur langsam aus.


Konsequenzen für die 
Gewässerunterhaltung


Grund- bzw. Sohlräumungen oder ein 


vollständiges Ausmähen in Bereichen 


mit Edelkrebsvorkommen sind zu 


vermeiden. Befestigungen oder 


Schüttungen in diesen Bereichen sind 


ebenfalls unzulässig.


3.3 
Vorkommen besonders und streng 
geschützter Arten in SH


Die Zugriffsverbote für Exemplare der 


besonders und der streng geschützten 


Arten gelten auf der gesamten Landes-


fläche. Folgen für die Unterhaltung 


eines konkreten Gewässers haben sie 


jedoch naturgemäß nur, wenn die be-


troffene Art im Bereich des Gewässers 


überhaupt vorkommt. Wo die Arten:


-  Fluss-, Bach- und Meerneunauge


-  Kleine Flussmuschel (Bachmuschel) 


in Schleswig-Holstein vorkommen, 


ist – nach Kreisen geordnet – 


in Karten dargestellt, die auf 


www.natura2000.schleswig-holstein.de 


(unter: „Naturschutzgerechte Gewäs-


serunterhaltung“) abgerufen werden 


können.


Edelkrebs 
oder Flusskrebs
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3.4 
Zulassung von Ausnahmen von 
den Zugriffsverboten


Ist es nicht möglich, eine Unterhal-


tungsmaßnahme, die für den Wasser-


abfluss erforderlich ist, so zu gestalten, 


dass die Zugriffsverbote eingehalten 


werden, kann beim Landesamt für 


Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 


Räume (Obere Naturschutzbehörde) 


ein Ausnahmeantrag gestellt werden. 


In Kapitel 2 wurde dargestellt, wie die 


Gewässerunterhaltung so gestaltet 


werden kann, dass Zugriffsverbote 


nicht verletzt werden. Eine Übersicht 


findet sich unter 3., Seite 13.


3.5
Artenschutz 
und Unterhaltungspläne


Im Rahmen der Genehmigung des 


Gewässerpflegeplans werden auch 


die artenschutzrechtlichen Anforde-


rungen abgeprüft. Daher sind für alle 


Maßnahmen, die auf der Grundlage 


eines Gewässerpflegeplans durch-


geführt werden, keine zusätzlichen 


artenschutzrechtlichen Zulassungen 


erforderlich.


Den Bedürfnissen der in den Karten 


nicht aufgeführten, besonders und 


streng geschützten Arten wird 


pauschal Rechnung getragen, wenn 


die in den Tabellen unter 2. dieser 


Broschüre genannten Vermeidungs-


maßnahmen beachtet werden.
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Artenschutzanforderungen 


gelten auf allen Gewässerstrecken 


(unter 3). Daneben gelten für Schutzge-


biete besondere Bedingungen. 


4.1  


Naturschutzgebiete


In Naturschutzgebieten sind neben 


den Artenschutzbestimmungen (unter 


3) die dort geltenden besonderen 


Bestimmungen der jeweiligen Natur-


schutzgebietsverordnung einzuhalten. 


Nach den meisten Verordnungen ist 


die Gewässerunterhaltung nur zulässig, 


wenn eine Anordnung oder Verordnung 


der unteren Wasserbehörde oder ein 


Gewässerpflegeplan nach § 49 LWG 


(Landeswassergesetz in der Fassung 


vom 19.3.2010) vorliegt. Dem Ge-


wässerpflegeplan müssen die untere 


Wasserbehörde und die untere Natur-


schutzbehörde zustimmen. Sofern kein 


Gewässerpflegeplan vorgeschrieben 


ist, muss in Naturschutzgebieten Art, 


Umfang und Zeitpunkt der Gewässer-


unterhaltung mit der unteren Wasser-


behörde und der unteren Naturschutz-


behörde abgestimmt und schriftlich 


festgelegt werden. 


Abweichungen vom Gewässer-


pflegeplan oder der abgestimmten 


Vorgehensweise sind rechtzeitig der 


Wasser- und der Naturschutzbehörde 


mitzuteilen und die Abweichungen 


vom Gewässerpflegeplan sind 


abzustimmen.


4.  Gewässerunterhaltung in Schutzgebieten  
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4.2 
FFH- und europäische Vogelschutz-
gebiete („Natura 2000-Gebiete“)


In Natura 2000-Gebieten, die nicht 


durch Verordnung als Naturschutzge-


biete ausgewiesen sind (für Natur-


schutzgebiete siehe 4.1), wird ein  


Gewässerpflegeplan empfohlen, so 


sind die vorgesehenen Unterhaltungs-


maßnahmen darauf geprüft, dass sie 


in Einklang mit den für das Gebiet 


geltenden Erhaltungszielen stehen. 


Die Erhaltungsziele sind für jedes 


Natura 2000-Gebiet unter 


www.natura2000.schleswig-holstein.de 


abrufbar. In Zweifelsfällen und solange 


kein abgestimmter Gewässerpflege-


plan besteht, sollte vor Durchführung 


die Unterhaltungsform mit der 


unteren Naturschutzbehörde abge-


stimmt werden. 


Für die Natura 2000-Gebiete werden 


schrittweise Managementpläne 


zur Erhaltung und Entwicklung des  


jeweiligen Gebietes erstellt. 


Bei der Festlegung der Ziele und 


Maßnahmen werden die Belange  


vor Ort einbezogen. 


Das gilt auch für die notwendigen 


Unterhaltungsmaßnahmen für die 


Gewässer. Die Managementpläne 


sind eine fachliche Basis, ersetzen 


aber nicht die förmlichen Bescheide 


über erforderliche Ausnahmen oder 


Befreiungen vom Artenschutz sowie 


von besonderen Verordnungsvorschrif-


ten oder vorgeschriebene Gewässer-


pflegepläne in Naturschutzgebieten. 
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Gegenstand der Erhaltungsziele 


können neben den in Kapitel 3 


genannten Arten spezielle Fischarten 


(Groppe, Schlammpeitzger, Steinbeißer 


und Rapfen) und spezielle Lebensraum-


typen (feuchte Hochstaudensäume, 


Lebensraumtyp 6430, und Flüsse mit 


flutendem Hahnenfuß, Lebensraumtyp 


3260) sein, sofern sie in dem zu unter-


haltenden Gewässer vorkommen und 


im Erhaltungsziel genannt sind.


Ihr Erhaltungszustand darf grundsätzlich 


nicht verschlechtert werden.


Dazu werden unter Beteiligung der 


Unterhaltungspflichtigen in den 


Gewässerpflegeplänen für die betrof-


fenen Gewässerabschnitte in Natura 


2000-Gebieten die Unterhaltungsformen 


von den unteren Wasser- und Natur-


schutzbehörden festgelegt. 


Wesentliche Abweichungen davon sind 


nur in Abstimmung mit diesen Behörden 


zulässig. Die Vorkommen von 


Groppe, Steinbeißer und Schlammpeitz- 


ger sind – nach Kreisen geordnet – auf 


www.natura2000.schleswig-holstein.de 


(unter „Naturschutzgerechte Gewässer-


unterhaltung“) in Karten dargestellt.
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Arbeiten zur Gewässerunterhaltung 


müssen von Wasser- und Bodenver-


bänden ausgeschrieben und an dafür 


fachlich geeignete Unternehmen ver-


geben werden. Die bisherige Praxis 


hat gezeigt, dass die Beschreibung der 


Formen schonender Gewässerunter-


haltungsarbeiten im Leistungsver-


zeichnis nicht oder nur unzureichend 


erfolgte. Von der möglichst exakten 


Beschreibung der schonenden Unter-


haltungsarbeiten hängt ab, ob der 


Unternehmer nachvollziehen kann, an 


welchen Gewässerabschnitten er wie 


den Umfang der Unterhaltung anpas-


sen muss (siehe Tabellen 1, 2 und 3), 


welcher Tier- und Pflanzenbestand 


sensibel auf die Unterhaltungsarbeiten 


reagiert, welche Geräte eingesetzt 


werden dürfen, zu welchen Zeiten die 


Gewässerunterhaltung durchgeführt 


werden soll (siehe Tabelle 4) und in 


welchem Umfang neben dem Geräte-


einsatz weiterer Personaleinsatz  


erforderlich und in der Kalkulation 


berücksichtigt werden soll.


Das Land hat hierzu ein Muster- 
Leistungsverzeichnis für schonende  
Gewässerunterhaltung erstellen 


lassen, in dem umfangreiche vergabe-


rechtliche Grundlagen nach dem Ver-


gabehandbuch des Bundes, gewässer-


ökologische Aspekte der Gewässer-


unterhaltung und die Sicherung des 


Wasserabflusses berücksichtigt und 


erstmalig für Schleswig-Holstein 


zusammengefasst werden. Das Land 


stellt den Wasser- und Bodenverbän-


den und Ingenieurbüros das Muster-LV 


kostenfrei zur Verfügung und empfiehlt 


seit April 2013 dessen generelle Ver-


wendung bei der Ausschreibung von 


Gewässerunterhaltungsarbeiten. Es 


kann u.a. auf den Internetseiten des 


Landes heruntergeladen werden 


melur.schleswig-holstein.de (Such-
begriff: Musterleistungsverzeichnis).
Dort sind auch weitere Informationen 


zum Muster-LV zusammengefasst.


5.  Ausschreibung und Vergabe
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* die realen Zeiten müssen im Einzelfall unter Beachtung der Witterungsverhältnisse sowie der im Gewässer vorkommenden  
geschützten Tier- und Pflanzenarten und Lebensräume festgelegt werden


Tabelle 4: Für die Gewässerunterhaltung empfohlene Gewässerunterhaltungszeiten*


Gewässerunterhaltungsarbeiten warum schonen? Empfohlener Unterhaltungszeitraum


Böschungsmahd


Schilfmahd


Krauten und Räumen der Sohle


Gehölzpflege


ab August bis 15. März


ab 15. August bis 15. April


ab Juli solange witterungsbedingt möglich


1. Oktober bis 15. März


Vogelbrutzeiten


Vogelbrutzeiten


Geschützte Pflanzen und Tiere 


Landesnaturschutzgesetz







Modellstrecken  
für schonende Gewässerunterhaltung
in Schleswig-Holstein 
(Stand: November 2013)


Es ist beabsichtigt, bis 2016 in jedem 
Bearbeitungsgebiet eine Modellstrecke 
einzurichten.
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Eine schonende Gewässerunterhaltung 


lässt sich nicht alleine über eine 


Verordnung einführen, stattdessen 


müssen Wasser- und Bodenverbände, 


Lohnunternehmer aber auch Wasser- 


und Naturschutzbehörden über arten- 


und naturschutzgerechte Gewässerun-


terhaltungsformen informiert werden. 


Hierzu hat das Land verschiedene 


Projekte aufgelegt. 


An 5 Modellstrecken wurde die  


Gewässerunterhaltung im Zeitraum 


von 2010 bis 2013 von vorher intensiv 


auf schonend mit Stromstrichmahd 


umgestellt. Die Wirkung dieser Um-


stellung auf den Zustand der Wasser-


pflanzen, der Wirbellosen und die Ge-


wässerstruktur wird mit Monitoring-


untersuchungen im Auftrage des 


Landesverbandes der Wasser- und 


Bodenverbände Schleswig-Holstein 


begleitet. Erste Ergebnisse zeigen, 


dass sich durch die Stromstrichmahd 


die Gewässerstruktur an den Ufern 


verbessert, weil nur Zweidrittel der Ge-


wässerbreite gemäht werden. In den 


nicht gemähten Bereichen am Gewäs-


serrand und am Ufer entwickeln sich 


wertvolle Lebensräume für Wasser-


pflanzen und Wirbellose. 


Aufbauend auf diesen positiven 


Erfahrungen wird seit Sommer 2011 


zusammen mit dem Landesverband 


der Wasser- und Bodenverbände eine 


Beratung für die Wasser- und Boden-


verbände angeboten, um die Verbände 


und deren Lohnunternehmer aktiv bei 


der Umstellung auf schonende Unter-


haltungsformen zu unterstützen. 


 


Bislang konnten so in mehr als der  


Hälfte der Bearbeitungsgebiete  


Schleswig-Holsteins Modellstrecken  


initiiert werden. Die Beratung wird  


in den kommenden Jahren an den  


bestehenden Modellstrecken und in 


den übrigen Landesteilen fortgesetzt.


Die Einführung einer schonenden  


Gewässerunterhaltung in Schleswig-


Holstein stößt bei den Wasser- und 


Bodenverbänden auf Interesse, aber 


auch auf Bedenken. Einige befürchten, 


dass der ordnungsgemäße Abfluss ge-


fährdet wird. Die bisherigen Erfahrungen 


6.  Schulung und Beratung


zeigen, dass diese Sorgen meist unbe-


gründet sind und durch ausreichende 


Information der Verbände ausgeräumt 


werden können. Daher werden die 


Beratungs- und Schulungsangebote 


im zweiten Bewirtschaftungszeitraum 


fortgeführt.
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Pflanzen:


Calla palustris


Gratiola officinalis


Menyanthes trifoliata


Nymphoides peltata


Stratiotes aloides


Sumpf-Schlangenwurz


Gottes-Gnadenkraut


Fieberklee


Seekanne


Krebsschere


Libellen:


Cordulegaster boltonii


Calopteryx splendens


Calopteryx virgo


Gomphus vulgatissimus


Libellula fulva


Brachytron pratense


Aeshna isosceles


Coenagrion pulchellum


Ishnura elegans


Platycnemis penniceps


Epitheca bimaculata 


Zweigestreifte Quelljungfer


Gebänderte Prachtlibelle


Grünflügel Prachtlibelle


Gemeine Flussjungfer


Spitzenfleck


Früher Schilfjäger


Kleinflecklibelle


Fledermaus-Azurjungfer


Pechlibelle


Federliebelle


Zweifleck


Muscheln:


Unio crassus


Unio tumidus


Unio pictorum


Anodonta cygnea


Anodonta anatina


Pseudanodonta complanata


Kleine Flussmuschel


Große Flussmuschel


Malermuschel


Gemeine Teichmuschel


Flache Teichmuschel


Abgeplattete Teichmuschel


Edelkrebs:


Astacus astacus Deutscher Edelkrebs


Besonders und streng geschützte Arten







Fische:


Alosa fallax


Misgurnus fossilis


Cobitis taenia


Cottus gobio


Finte


Schlammpeitzger


Steinbeißer


Groppe


Neunaugen:


Lampetra planeri


Lampetra fluviatilis


Petromyzon marinus


Bachneunauge


Flussneunauge


Meerneunauge


Libellen:


Aeshna viridis


Gomphus flavipes


Grüne Mosaikjungfer


Gelbe Flussjungfer


Vögel:


Haubentaucher


Höckerschwan


Reiherente


Schnatterente


Spießente


Krickente


Stockente


Blessralle


Teichralle


Wasserralle


Tüpfelralle


Rohrweihe


Gebirgsstelze


Bachstelze


Schlagschwirl


Feldschwirl


Rohrschwirl


Schilfrohrsänger


Sumpfrohrsänger


Teichrohrsänger


Drosselrohrsänger


Bartmeise


Rohrammer


Blaukehlchen


Dorngrasmücke


Muscheln:


Unio crassus Kleine Bachmuschel
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Europarechtlich geschützte Arten
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1. Veranlassung


Gewässer bilden mit ihren Randstreifen eine funktionale Einheit. Diese Gewässerrand-
streifen erfüllen wichtige Funktionen für das Gewässer, indem sie in der Regel zur Ufer-
sicherung beitragen und Stoffeinträge vermindern. Gleichzeitig bilden sie einen Lebens-
raum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.


Flächendeckend werden Anforderungen an Gewässerrandstreifen im Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) des Bundes sowie im Landeswassergesetz (LWG) Schleswig-Holsteins for-
muliert. Mit der Düngeverordnung (DüV) 2017 und 2020 werden darüber hinaus Vorgaben 
für die Düngung gewässernaher Flächen gemacht. Der gesetzliche Gewässerrandstreifen 
ist in vielen Fällen aber nicht ausreichend, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie an den 
Fließgewässern und Seen Schleswig-Holsteins zu erreichen. Deshalb wurde im Rahmen 
der Allianz für den Gewässerschutz vereinbart, dauerhafte mindestens zehn Meter breite 
Gewässerrandstreifen an den ökologisch bedeutsamen Ufern der Fließgewässer und Seen 
auf freiwilliger Basis einzurichten, um hier den guten ökologischen Zustand zu erreichen. 


In dieser Broschüre werden Empfehlungen und Hinweise für die Einrichtung und den 
Bestand von dauerhaft funktionalen Gewässerrandstreifen für die Wasser- und Bodenver-
bände sowie interessierte Landeigentümer gegeben.


Gewässerrandstreifen bilden den Übergang von Wasser zu Land. Optimal angelegte 
Randstreifen reduzieren den Stoffeintrag von Land aus und verbessern die Struktur und 
damit die Ökologie des Gewässers.


Hintergrund für die Einrichtung von Gewässerrandstreifen ist, dass ein Großteil der Fließ-
gewässer in Schleswig-Holstein stoffliche Belastungen aufweist. Diese Belastungen füh-
ren zum Verfehlen von Orientierungswerten für die allgemeinen physikalisch-chemischen 
Parameter, wie sie in der bundeseinheitlichen Oberflächengewässerverordnung (OGewV 
2016) genannt sind. Zu diesen Parametern zählen einzelne Nährstoffe, Salze, im Wasser 
gelöster Sauerstoff sowie die Wassertemperatur. Ein Verfehlen der Orientierungswerte 
weist auf das Risiko hin, dass die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers be-
einträchtigt und die Ziele gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht erreicht 
werden können.


Auch Schadstoffe stellen in Fließgewässern eine Belastung dar, durch welche Tiere und 
Pflanzen im Gewässer geschädigt werden können. Untersuchungsergebnisse zeigen, 
dass unter anderem Pflanzenschutzmittel in die Gewässer gelangen und dort eine toxi-
kologische Wirkung entfalten können. Die stofflichen Belastungen durch Nährstoffe und 
Schadstoffe in Schleswig-Holstein entstammen im Wesentlichen aus diffusen Quellen 
(Erosion, Abschwemmung, Grundwasser, Dränagen, Eintrag über die Luft), können aber 
regional unterschiedlich auch aus Punktquellen (Kläranlagen, Industrieeinleiter, Regen-
wasserkanäle) stammen.
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Viele Gewässer sind aktuell aufgrund ihrer Struktur für eine große Anzahl von Tieren und 
Pflanzen nicht mehr als Lebensraum geeignet. 


Neben einer schonenden Gewässerunterhaltung kann der ökologische Zustand von 
Fließgewässern und Seen durch die optimale Gestaltung von Gewässerrandstreifen 
maßgeblich verbessert werden.


2. Gesetzliche Regelungen zu Gewässerrandstreifen


Der gesetzliche Gewässerrandstreifen nach § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist im 
Außenbereich fünf Meter breit; hier ist die Lagerung abflussbehindernder Gegenstände 
und das Entfernen standortgerechter Gehölze verboten (Siehe Abb. 2). Nach § 26 Lan-
deswassergesetz (LWG) ist innerhalb eines Streifens von einem Meter ab Böschungs-
oberkante die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie das Pflügen un-
tersagt. Grundsätzlich sind beweidete Flächen zur Gewässerseite hin einzuzäunen. 


Seit dem 30. Juni 2020 ist auf Flächen mit einer Hangneigung von mindestens 5 % in 
den ersten 20 Metern ab Böschungsoberkante (BOK) ein fünf Meter breiter, dauerhaft 
begrünter Gewässerrandstreifen anzulegen. Der Pflanzenbewuchs darf einmal innerhalb 
von fünf Jahren neu angelegt werden.


Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen an Gewässern ist die Düngung in den ersten 
vier Metern ab Böschungsoberkante (BOK) ganzjährig verboten. Wird jedoch Exakttech-
nik (z.B. Güllegrubber, Schleppschlauch, Schleppschuh- oder Injektionstechnik, Grenz-
streueinrichtung) genutzt, muss bei der Düngung nur ein Abstand von einem Meter zum 
Gewässer eingehalten werden.


Auf hängigen Flächen ist eine Düngung, je nach Neigung der Fläche, innerhalb bestimm-
ter Abstände zur BOK verboten. Hier sind die landesweiten Regelungen aufgrund der 
Nichtausweisung einer Kulisse für eutrophierte Gebiete berücksichtigt:


■ 5 % Steigung innerhalb von 20 m zur BOK: 3 m


■ 10 % Steigung innerhalb von 20 m zur BOK: 10 m


Eine Düngung auf geneigten Flächen ist ab der Düngeverbotszone (bei 5 – 10 % Hang-
neigung bis 20 m, ab 10 % Hangneigung bis 30 m Entfernung von der BOK) zudem nur 
unter folgenden Auflagen zulässig: Einarbeitung, Reihenkultur, entwickelte Untersaat oder 
Mulchsaat.
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3.  Ziele der Gewässerrandstreifenkampagne  
der Allianz für den Gewässerschutz


2013 wurde eine Allianz für den Gewässerschutz zwischen dem Landwirtschafts- und 
Umweltministerium unter der Leitung von Minister Robert Habeck und dem Landesbau-
ernverband gegründet. Unter anderem wurde vereinbart, sich gemeinsam für die Bereit-
stellung von dauerhaften zehn Meter breiten Gewässerrandstreifen einzusetzen.


Das erste Ziel, bis 2017 auf der Hälfte der Ufer der Vorranggewässer dauerhafte Gewäs-
serrandstreifen zu etablieren, wurde erreicht. Mit Stand Februar 2020 wurden an etwa 
1.158 km Uferlänge der Vorrangfließgewässer und an 122 km Uferlänge der Vorrangseen 
dauerhafte Gewässerrandstreifen erfasst. Im Koalitionsvertrag der Jamaica-Koalition von 
2017-2022 wurde das ehrgeizige Ziel formuliert, den Bestand an Gewässerrandstreifen 
gemessen an der Uferlänge der Vorranggewässer jährlich um 5 % zu steigern. Um neue 
Anreize zu schaffen, wurden die Bedingungen für die Sicherung von Gewässerrandstrei-
fen Anfang 2019 angepasst:


■ die Kulisse der Vorranggewässer wurde auf deren Einzugsgebiete erweitert,


■  beim Landesverband der Wasser- und Bodenverbände wurde für die Sicherung von 
Gewässerrandstreifen in der Kulisse ein Verfügungsrahmen von 1 Mio. € jährlich bis 
2022 eingerichtet,


■  für die Entschädigung oder den Kauf von Gewässerrandstreifen wurden – wie im Ko-
alitionsvertrag festgelegt – regional differenzierte Pauschalpreise mit Anreizfaktor für 
Acker- bzw. Grünland eingeführt und 


■ das Verwaltungsverfahren wurde vereinfacht.


Ausführlich werden die Finanzierungsmöglichkeiten in der von der Allianz für Gewässer-
schutz herausgegebenen Broschüre „Empfehlungen für die Einrichtung von breiten Ge-
wässerrandstreifen“ erläutert: http://bit.ly/AllianzGewaesserschutz


Neben der reinen Flächenbereitstellung für dauerhafte Gewässerrandstreifen ist es not-
wendig, auch deren Qualität zu verbessern. Mit dieser Broschüre wird den Verantwortli-
chen, wie zum Beispiel Wasser- und Bodenverbänden, ein Instrument an die Hand ge-
geben, wie diese neuen Gewässerrandstreifen, unter den jeweils spezifischen örtlichen 
Rahmenbedingungen, im optimalen Fall entwickelt werden können.
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4. Funktionale Gewässerrandstreifen


Jeder Gewässerrandstreifen wirkt je nach Breite und Bewuchs potenziell unterschiedlich 
auf das angrenzende Gewässer. Funktionale Gewässerrandstreifen haben folgende Wir-
kungen: 


1.  Sie verringern Einträge von Nährstoffen, Feinsedimenten und Pflanzenschutzmitteln 
aus angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.


2.  Sie gleichen durch Beschattung das Temperaturregime des Fließgewässers aus und 
reduzieren hohe Temperaturen im Sommer.


3.  Sie verhindern durch Beschattung eine starke Wasserpflanzenentwicklung und somit 
auch höhere Wasserstände durch Rückstau.


4.  Sie geben dem Gewässer insgesamt Raum für die Entwicklung (z.B. Mäandrieren) 
und vermindern damit auch die Folgen von Ufererosion.


5.  Sie fördern den Eintrag von Luftinsekten, Falllaub und Kleingehölz als Nahrung sowie 
Habitat für Wasserorganismen.


6.  Sie sind Lebensraum für die terrestrischen Lebensphasen von Wasserinsekten, z.B. 
Libellen und Köcherfliegen.


7.  Sie fördern langfristig den Eintrag von gröberem Totholz zur Verbesserung der Hydro-
morphologie.


8.  Sie verbessern insgesamt die Fähigkeit zur Selbstreinigung sowie die ökologische 
Funktionsfähigkeit des Gewässers und unterstützen so die Zielerreichung des guten 
ökologischen Zustands.


9.  Sie verbessern die Vernetzung von Lebensräumen, sind im Längsverlauf wichtige 
Wanderwege für Organismen und tragen somit zum regionalen Biotopverbund bei.


Gewässerrandstreifen funktional zu betrachten bedeutet, die Funktion und die Wirkung 
von Gewässerrandstreifen für das Gewässer individuell in Abhängigkeit von der zur Ver-
fügung stehenden Breite und dem Bewuchs zu beurteilen und darauf aufbauend zu op-
timieren.
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Ein funktionaler Gewässerrandstreifen hat im Idealfall folgenden Aufbau: 


■ Er ummantelt ein Gewässer möglichst durchgehend und beidseitig.


■ Er ist dauerhaft angelegt.


■  Er ist parallel zum Gewässerufer in Zonen strukturiert, die unterschiedliche  
Wirkungsweisen bzw. Funktionen haben.


■  Er besteht vorzugsweise aus zwei, – optionaler Weise – aus drei Zonen oder –  
aufgrund von Einschränkungen – auch aus nur einer Zone.


Abbildung 1: Querschnitt durch einen idealisierten, in zwei Zonen strukturierten Gewässer-
randstreifen mit angrenzender ackerbaulich genutzter Landwirtschaftsfläche. Zeichnung: 
Dr. Malte Lorenz, LLUR


Breite der Zonen des funktionalen Gewässerrandstreifens


Im Idealfall haben die Zonen 1 + 2 als Faustformel jeweils eine Breite von mindestens 5 m, 
sie können aber bei entsprechender Flächenverfügbarkeit auch breiter sein. Schmalere 
Gewässerrandstreifen erfüllen nicht alle Funktionen.


Bei größerem Hanggefälle sollte der Randstreifen pro Prozent Neigung um je 1 m ver-
breitert werden, alternativ ist eine durchgehende Anlage von Wällen mit Abstand zum 
Gewässer möglich.
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Zone 1 ist in der Regel eine Gehölzzone. Sie dient der Stabilisierung des Gewässerufers 
und liefert Totholz und Falllaub als Habitat und Nahrungsressource für die Gewässerfau-
na. Außerdem verhindert sie eine übermäßige und besonders für spezialisierte Gewäs-
serorganismen schädliche Erwärmung des Wassers. Aufgrund der Uferstabilisierung und 
dem durch die Beschattung eingeschränkten Wasserpflanzenwachstum kann die Not-
wendigkeit von Unterhaltungsmaßnahmen deutlich verringert werden. Eine schonende 
Gehölzpflege ist zulässig. In der Marsch kann die Funktion der Gehölze auch durch das 
Röhricht übernommen werden.


Zone 1a ist eine direkt am Gewässer angrenzende naturnahe Gehölzzone. Sie kann auf-
gelockert und streckenweise kurz unterbrochen oder als Gehölzinsel angelegt sein. Diese 
Zone befindet sich unmittelbar am Gewässer. Hier entwickeln sich natürliche und dau-
erhaft ungenutzte Vegetationsformationen in der Regel hin zu einem mehr oder weniger 
geschlossenen, uferbegleitenden Gehölzsaum. Der Gehölzsaum besteht aus Gehölzen 
unterschiedlichen Alters, so dass aufgrund der damit entstehenden, vielfältigen Vegetati-
onsstruktur sowie dem damit verbundenen Wechselspiel aus Licht und Schatten ein ab-
wechslungsreicher Lebensraum entsteht. 


Zone 1b schließt sich als eine optional wirtschaftlich nutzbare Gehölzzone an die na-
turnahe Gehölzzone an. Diese Zone erstreckt sich idealerweise über den gesamten 
grundwassernahen Umgebungsbereich des Fließgewässerlaufs. Sie ist mit Beständen 
standortgemäßer, heimischer Baumarten bestockt. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung 
ist gegebenenfalls möglich. Sie dient der Reinigung des oberflächennahen Grundwassers 
und des einfließenden Oberflächenwassers durch Rückhaltung von Nährstoffen.


Die Zonen 1a und 1b dienen der Förderung der gewässerabhängigen aquatischen und 
terrestrischen Biodiversität und wirken als ein Wander- und Ausbreitungskorridor (Biotop-
verbund).


Zone 2 ist eine Gras- und Staudenzone, die vorzugsweise bei ackerbaulicher Nutzung 
an die Gehölzzone (Zone 1) landseitig und hangaufwärts anschließt. Sie ist mit Gras- 
oder Staudenfluren bewachsen, die standortabhängig genutzt und gemäht werden. Sie 
dient dem Abfangen von Feinsedimenten, der Aufnahme verfügbarer gelöster Nährstoffe 
in Pflanzen und der Bindung von Pflanzenschutzmitteln aus dem direkten Oberflächen-
abfluss aus den Umgebungsflächen. Dieser Zone kommt an Seezuläufen besondere 
Bedeutung zu, da Seen gegenüber Einträgen des häufig oberflächlich transportierten 
Phosphors sehr empfindlich sind.


Bei räumlichen Einschränkungen kann der Randstreifen nur aus einer Zone bestehen, 
wodurch die Funktionalität dementsprechend herabgesetzt wird.
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Abbildung 2: Querschnitte durch unterschiedliche Gewässerrandstreifen mit unterschied-
lichen Funktionen. Zeichnung: Dr. Malte Lorenz, LLUR


Die idealisierte Abfolge der Zonen und die Breite des Gewässerrandstreifens kann, ent-
sprechend der jeweiligen Gegebenheiten verändert werden. Die ökologische Wirksam-
keit des gesetzlichen Gewässerrandstreifens kann durch in Abbildung 2 beschriebene 
Maßnahmen aufgewertet werden, indem zum Beispiel in Abständen am Gewässer ein-
zelne Gehölze oder Gebüsche - ähnlich Überhältern im Knick - stehen gelassen wer-
den. Je nach ihrer Breite und Bewuchs erfüllen die Zonen unterschiedliche Funktionen  
(Abb. 2), (Tab. 1).
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Räumliche und zeitliche Wirksamkeit des funktionalen Gewässerrandstreifens


■ Der oberflächliche Sedimentrückhalt wirkt erst nach etwa fünf Jahren optimal. 


■  Der Nährstoffrückhalt aus dem Flächenzustrom wirkt erst nach etwa 10 bis 15 
Jahren der Gehölzentwicklung am besten, da sich dann ein dichtes Wurzelsystem 
etabliert hat.


■  Gewässerrandstreifen sollten möglichst durchgehend entlang des Gewässers ein-
gerichtet sein


■  Aufgrund der Beschattungswirkung ist die Gehölzentwicklung am Südufer beson-
ders wichtig. Sie sollte im besten Fall aber beiderseits des Gewässers eingerichtet 
sein. Angestrebt wird dadurch ein Wechselspiel aus Licht und Schatten, eine „grüne 
Verrohrung“ ist zu vermeiden.


Tabelle 1: Bedeutung der Zonen für die Funktionen des Gewässerrandstreifens 


Funktion / Wirkung Zone


1a 1b 2


Gehölz o. 
Röhricht


Gehölz Gras o. 
Stauden


Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit von Gewässern ++ + +


Rückhalt von oberflächlich transportierten Nährstoffen + + ++


Rückhalt von erodiertem Boden + + ++


Rückhalt von Nährstoffen aus dem oberflächennahen Grundwasser ++ ++


Rückhalt von oberflächlich transportierten Pflanzenschutzmitteln + + ++


Schutz vor Abdrift von Pflanzenschutzmitteln ++ ++


Stabilisierung des Ufers ++


Förderung der hydromorphologischen Entwicklung ++


Regulierung der Wassertemperatur ++


Milderung der Auswirkungen des Klimawandels  
(Kühlung, Feuchtigkeit)


++ ++


Windschutz ++ ++


Lebensraum z.B. für Insekten und Vögel ++ ++ +


Erhöhung der Biodiversität im Gewässer und Umland ++ ++ +


Wanderkorridor (Biotopverbund) ++ ++ +
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5. Gewässerrandstreifen an Fließgewässern


Am bedeutendsten sind die Funktionen von Gewässerrandstreifen in den Bächen der obe-
ren und unteren Forellenregion (Gewässerbreiten bis etwa 6 bis 8 m). Diese Bachoberläu-
fe sind natürlicherweise sommerkalt und weisen im naturnahen Zustand kiesig-steinige 
Sohlen auf. Die Fauna ist strömungsliebend. Zu den charakteristischen Tierarten zählen 
u.a. Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Bachneunaugen und Forellen. In Schleswig-Holstein 
sind solche Oberläufe zumeist sand- und kiesgeprägten Fließgewässern zuzuordnen.


In den Oberläufen von teilmineralischen Fließgewässern variiert die Bedeutung des Ufer-
gehölzes. Die Ausbildung des Ufergehölzes wird durch das Vorhandensein von Nieder-
moorkörpern beeinflusst. In diesen fehlte ursprünglich Ufergehölz oder es konnte sich nur 
gruppenweise oder vereinzelt ausbilden. Auf mineralischen Böden hingegen können sich 
Ufergehölze im Regelfall gut entwickeln.


Aber auch in großen, sand- und kiesgeprägten Bächen und Flüssen wirken sich Rand-
streifen positiv aus. Hier ist es wichtig, dass auch große Bäume am Ufer wachsen, die das 
Gewässer beschatten und damit ihre Funktion erfüllen können. 


An Seeausflüssen kann die Bedeutung des Ufergehölzes je nach Bodenart, Wasser-
standsschwankung und Verlandungsgrad des Sees variieren. Grundsätzlich gelten hier 
dieselben Kriterien wie bei sand- und kiesgeprägten Fließgewässern.


Randstreifen können 
auch an den zumeist 
künstlichen Marschen-
gewässern vor Nähr- 
und Schadstoffeinträ-
gen schützen, jedoch 
sind Gewässerrand-
streifen mit Uferge-
hölzen an Gewässern 
in der Marsch selten 
möglich. Sie können 
hier ggf. durch Röh-
richte ersetzt werden. 


Abbildung 3: Röhrichtbestand an einem Vorfluter in der Marsch. 
Foto: Dr. Mareike Stanisak, LWBV
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6. Gewässerrandstreifen an Seen


Wie bei den Fließgewässern üben Gewässerrandstreifen an Seen verschiedene Funk-
tionen aus. Zu diesen gehören insbesondere die Habitatfunktion, die Verminderung des 
Oberflächenzuflusses, der Nährstoffentzug aus dem bodennahen Grundwasser, die Ver-
meidung des direkten Eintrags von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie die Stabili-
sierung der Ufer. 


Seen haben in der Regel keine ausgeprägte Ufer- oder Böschungskante. Für die Bemes-
sung der Breite des Gewässerrandstreifens wird nach WHG die Uferlinie bei mittlerem 
Wasserstand verwendet. An diese gesetzliche Regelung wird auch bei der Umsetzung 
freiwilliger Vereinbarungen zu Gewässerrandstreifen angeknüpft. Aufgrund der jahreszeit-
lich bedingten Schwankungen der Wasserstände und der besonderen Empfindlichkeit der 
Seen gegenüber Nährstoffeinträgen werden für Seen deutlich breitere Gewässerrand-
streifen als bei Fließgewässern empfohlen.


Der Gewässerrandstreifen an Seen setzt sich wasserseits in der Röhrichtzone als Teil 
der natürlichen Verlandungszonierung fort. An einmündenden Fließgewässern geht er in 
deren Randstreifen über. Der Randstreifen an Seen kann eine weitere dritte Zone enthal-
ten. Sie umfasst den restlichen potenziellen Entwicklungsraum, in dem flächenbezogene 
Maßnahmen der WRRL zur Reduzierung diffuser Nährstoffeinträge umgesetzt werden.


Zone 1 stellt bei Seen die uferparallele, naturnahe Verlandungszone dar. Röhrichte, Wei-
dengebüsche und Erlenwälder kennzeichnen in Abhängigkeit von der Neigung der Seeu-
fer in unterschiedlichem Maße diese Zonen. Hangaufwärts sind sie zunehmend von Ge-
hölzen bestockt. Solche naturnahen Seeufer unterliegen dem Biotopschutz. Die Flächen 
entwickeln sich vorrangig eigendynamisch. In Ausnahmefällen können standortgerecht 
mit heimischem Pflanzgut Röhrichte, Weidengebüsche oder Laubwald angesiedelt wer-
den. Eine landwirtschaftliche Nutzung findet grundsätzlich nicht statt. Die Zone 1 sollte 
mindestens 10 Meter breit sein. Sie beginnt an der Uferlinie bei Hochwasserstand. Bei 
Seen mit größeren Wasserstandsschwankungen sind breitere Randstreifen erforderlich.


Zone 2 kann einer extensiven Nutzung unterliegen. Diese Zone umfasst die Flächen, die 
weiterhin zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in den See vorrangig beitragen können, 
um die WRRL-Ziele zu erreichen. Hier sollte eine Nutzung erfolgen, von der möglichst kei-
ne Nährstoffausträge durch Erosion oder Abschwemmung ausgehen. Bereits vorhandene 
Erosionsrinnen sollten beseitigt werden. Besonders für nährstoffarme Seen (oligo- oder 
mesotrophe Referenz) und für Seen mit stark hängigen Ufern ist diese Zone sehr wich-
tig. Diese Zone verhindert Erosionsrinnen sowie erosionsbedingten Nährstoffeintrag und 
bewirkt den Nährstoffentzug aus dem oberflächennahen Grundwasser. Die Breite sollte 
bis 100 m und mehr betragen. Diese Breiten sind an einzelnen Seen bereits vorhanden.
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Aus Arten- und Biotopschutzgründen kann durch das LLUR in Einzelfällen eine abwei-
chende Regelung für die Nutzung im Gewässerrandstreifen festgesetzt werden.


Weitergehende strukturelle Maßnahmen (wie z.B. Anlage von Knickwällen) zur Retention 
von Nährstoffen können im Rahmen der Maßnahmenplanung vorgesehen werden.


Beweidung von Gewässerrandstreifen an Seen und Fließgewässern  
Grundsätzlich sind an Gewässer angrenzende, beweidete Flächen zum Gewässer 
hin einzuzäunen. Hiervon kann im Einzelfall in Absprache mit dem Wasser- und 
Bodenverband abgewichen werden. In Schutzgebieten wird empfohlen, das Bewei-
dungskonzept mit den Naturschutzbehörden abzustimmen. Eine extensive Bewei-
dung des Gewässerrandstreifens ist im Idealfall auf Zone 2 zu beschränken, um 
sicher zu stellen, dass die Tiere keinen Zutritt zum Gewässer haben und keine zu-
sätzliche Bodenerosion verursachen. Tolerierbar ist eine kleinflächige Beweidung der 
Ufer an Seen und Fließgewässern, die natürlicherweise in einem eutrophen Zustand 
sind (eutropher Referenzzustand). Eine Uferbeweidung kann aus Naturschutzgrün-
den in Einzelfällen erforderlich sein. Weitere Hinweise und Kriterien zur Beweidung 
an Gewässerufern sind in der Broschüre „Beweidung von Auen“ des MELUND (2017) 
enthalten: https://bit.ly/BeweidungAuen


7. Handlungsoptionen bei funktionalen Randstreifen


Gewässerrandstreifen, die eine Schutzfunktion für das Ökosystem erfüllen, sind in Form 
verschiedener Zonen aufgebaut. Gewässerrandstreifen sollten dauerhaft angelegt wer-
den, da die Schutzfunktionen sich erst nach Jahren einstellen.


Die idealisierte Abfolge der Zonen und deren Breite kann entsprechend der jeweiligen Ge-
gebenheiten verändert werden. Hierzu gehören z.B. die Breite und der Standort der Aue, 
sowie die Nutzungsintensität angrenzender landwirtschaftlicher Flächen und die Morpho-
logie der Umgebungsflächen (siehe Abbildung 2).


■  Als Faustformel sollte der Gewässerrandstreifen idealerweise eine Breite von ca. 10 
Metern umfassen. Bei Raumverfügbarkeit ist eine Ausdehnung des Streifens bis ca. 18 
Metern (je Gewässerseite) sinnvoll, wobei die Breite der Zonen 1a, 1b und 2 jeweils ca. 
5 - 6 Metern beträgt. 


■  Bei der Anpassung des Gewässerrandstreifens ist Zone 1 prioritär zu behandeln. Für 
die Wirksamkeit ist sie am wichtigsten. Sie fördert die Entwicklung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit der Gewässer, erleichtert die Zielerreichung des guten ökologi-
schen Zustands und ermöglicht den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps.
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■  Zone 1 kann auf Teilstrecken in Abhängigkeit vom jeweiligen Standort z.B. durch 
Hochstaudenfluren oder Überschwemmungsgrünland unterbrochen sein, wobei der 
Gewässerrandstreifen selbst jedoch durchgängig ist.


■  Auf Zone 2 – Gras- oder Staudenflur – kann verzichtet werden, falls die erforderlichen 
Schutzfunktionen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht erforderlich sind. 


■  Die Anlage von Zone 2 ist insbesondere bei angrenzenden ackerbaulich genutzten 
Flächen wichtig. Sie kann bei entsprechender Größe bzw. Breite der Zone 1 auch ent-
fallen.


■  Mit zunehmenden räumlichen Einschränkungen können die Zonen bis hin zu einem 
einseitigen Minimalrandstreifen variiert werden, der nur aus Zone 2 besteht. Jedoch 
sind in diesem Fall die genannten Schutzfunktionen nicht gegeben.


Abbildung 4: Luftbildaufnahme eines gehölzbestandenen Gewässerrandstreifens an der 
Papenau in Schleswig-Holstein. Foto: Dr. Frank Steinmann, LLUR
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8. Anlage der Gehölze im Gewässerrandstreifen


Vielfältige Gehölzstrukturen in der Zone 1 sind stabiler und wirkungsvoller für die Funk-
tionsfähigkeit des Gewässerrandstreifens als eine einheitliche Struktur. Ideal ist ein Be-
stand unterschiedlicher Gehölzarten, Gehölz- und Laubdichte, Größe und Altersstruktur. 
Die Gehölze stehen nicht genau in einer Reihe, sondern unregelmäßig. Die Uferstabilität 
wird am besten durch die Schwarzerle unterstützt. Andere Gehölze stehen vorzugsweise 
nicht unmittelbar an der Wasserkante.


Der Gehölzbestand ist insgesamt lückig und bewirkt am Gewässer einen Wechsel aus 
Licht und Schatten. In den lückigen Bereichen können sich Hochstauden, wie z.B. das 
Mädesüß entwickeln. Dichte Gehölzstreifen können abschnittsweise durch Hochstauden-
fluren unterbrochen sein.


8.1 Gehölzarten


Der Bewuchs der Zone 1 besteht aus naturraumtypischen, einheimischen Gehölzen. Je 
nach Wasserständen des Fließgewässers und Flurabständen bieten sich verschiedene 
Baum- und Straucharten an (s. Tabelle 2).


Gehölzpflanzungen mit gebietsheimischen Gehölzen  
Das Ausbringen von Pflanzen in die freie Natur bedarf nach § 40 BNatSchG einer Ge-
nehmigung, wenn die Pflanzen ihren genetischen Ursprung nicht in dem betreffenden 
Gebiet haben. Freigestellt ist der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft. 
Alle anderen Nutzer und damit auch die Wasser- und Bodenverbände, sind zur Ver-
wendung von gebietsheimischem Saat- und Pflanzgut verpflichtet oder müssen beim 
LLUR eine Genehmigung beantragen. Für die gebietsheimischen Gehölze in Schles-
wig-Holstein wurde ein genetisches Ursprungsgebiet (Vorkommensgebiet 1) ausge-
wiesen, welches sich über Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und große 
Teile Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens erstreckt. Bei der Anlage von Gehölz-
streifen ist auf eine Verwendung von Pflanzgut mit den entsprechenden Zertifikaten 
für die gebietsheimische Herkunft zu achten oder eine Selbstbegrünung zuzulassen. 
Falls im Verbandsgebiet aufkommende gebietsheimische Gehölze verwendet werden 
sollen, wird empfohlen, dies mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.


Vertiefende Informationen erhalten sie unter:   
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/recht/leitfaden_gehoelze_.pdf
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Tabelle 2: Gehölze für Gewässerrandstreifen und bachbegleitende Feuchtwälder. 


Staunässe und Überflutungsdauer: xxx - sehr hohe Toleranz, xx - hohe Toleranz, x - mittlere Toleranz,  
o - geringe Toleranz, n - keine Toleranz 
Gewässerrandstreifen: xxx - sehr gute Eignung/dominierende Art, xx - gute Eignung, x - mittlere Eignung, 
o - geringe Eignung 
Weichholzaue, Hartholzaue, Bruchwald: x - hauptsächliches Vorkommen


BaumartenBaumarten Stau-Stau-
nässenässe


Überflutungs-Überflutungs-
dauerdauer


Gewässerrand-Gewässerrand-
streifenstreifen


Weichholz-Weichholz-
aueaue


Hartholz-Hartholz-
aueaue


Bruch-Bruch-
waldwald


Schwarzerle
Alnus glutinosa xxx xx xxx x x


Flatterulme1


Ulmus laevis xx xx xx x x


Esche2


Fraxinus excelsior o x x x


Stieleiche
Quercus robur o-x o x xx


Hainbuche
Carpinus betulus o o x xx


Winterlinde
Tilia cordata o o x x


Silber-Weide
Salix alba xxx xxx o x


Bruch-Weide
Salix fragilis xxx xxx o x x


Schwarz-Pappel3


Populus nigra xx xx x x


Straucharten Stau-
nässe


Überflutungs-
dauer


Gewässerrand-
streifen


Weichholz-
aue


Hartholz-
aue


Bruch-
wald


Haselnussstrauch
Corylus avellana o o x x


Weißdorne
Crataegus spp. n n x x


Traubenkirsche
Prunus padus o n x x


Rote Johannisbeere
Ribes rubrum o n x x


Pfaffenhütchen
Euonymus europaea o o x x


Gemeiner Schneeball
Viburnum opulus o o x x


Schwarzer Holunder
Sambucus nigra o n x x


Asch-/Grau-Weide
Salix cinerea xxx xxx o x


Korb-Weide
Salix viminalis xxx xxx o x


1)  Die Flatterulme ist für den Gewässerrandstreifen besser geeignet als die Esche, weil sie mit ihren senkrecht unter die Wasserlinie ragen-
den Wurzeln das Ufer besser befestigt als die Esche.


2) Zurzeit besteht die Problematik des Eschentrieb- und Erlensterbens; die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
3) Die Schwarz-Pappel kommt nur im Einzugsgebiet der Elbe vor.
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8.2 Gehölzentwicklung


Gehölze entwickeln sich vorzugsweise selbstständig durch Aussaat, vorausgesetzt, es 
befinden sich geeignete Spenderbäume in direkter Nähe oder im Oberlauf. Erlen benö-
tigen hierfür Rohboden, der durch die Gewässerdynamik entstehen kann. In der Regel 
entsteht dabei keine ausreichende Breite, insbesondere wenn das Gewässer eingetieft 
ist oder die Ufer dicht mit Gräsern bewachsen sind. In solchen Fällen kann der Boden 
auf eine Tiefe von ca. 20 cm maschinell abgezogen werden, so dass auch Gräserwurzeln 
weitestgehend entfernt werden.


Die Entwicklung von gehölzbestandenen Gewässerrandstreifen ist grundsätzlich förder-
fähig. Hierzu können die Mitglieder des LKN in den Bearbeitungsgebietsarbeitsgruppen 
weiter beraten. Anfallende Pflegekosten müssen die Eigentümer des Randstreifens tragen.


Häufig besteht bei der Neuentwicklung auf Rohboden eine Konkurrenz zu unerwünschten 
Stauden, wie etwa der Brennnessel. Die Bereitstellung von Rohboden ist bei einer zu 
schnellen Besiedlung durch Brennnesseln zu wiederholen. Es können zur Unterstützung 
auch punktuell Pflanzungen vorgenommen werden, um eine Gehölzentwicklung zu be-
schleunigen. Generell ist zu prüfen, ob durch eine Aushagerung, das heißt mehrmalige 
frühe Mahd und Abtransport des Mähguts, die Nährstoffverfügbarkeit im Randstreifen 
deutlich verringert werden kann.


Insbesondere bei eingetieften Gewässern empfiehlt sich eine Pflanzung mit standortge-
rechten Arten. Für Erlen ist darauf zu achten, dass die Standorte nicht zu trocken sind. In 
diesem Fall wären andere Arten auszuwählen (s. Tabelle 2).


Abbildung 5: Gehölzarbeiten an der Wehrau. Foto: Dr. Mareike Stanisak, LWBV
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8.3 Gehölzpflege


Die Pflege der Ufergehölze zielt auf einen gesunden Gehölzbestand. Dazu werden ver-
schiedene Arten von Ufergehölzen in unterschiedlichen Altersstufen benötigt. Der Rand-
streifen kann abschnittsweise mit mehrreihigem Gehölz bewachsen sein. Er kann mit of-
fenen oder lichten Gehölzbeständen abwechseln. 


Der Eintrag von Laub und Totholz (Zweige, Äste) aus den Gehölzen der Randstreifen ist 
für den ökologischen Zustand des Gewässers wichtig. Daher ist der Eintrag zu tolerieren, 
sofern keine Probleme mit Wasserständen ausgelöst werden. 


Kahlschläge oder großflächiges “auf den Stock setzen“ von Randstreifen mit Ufergehölz 
sollten unterbleiben. Dadurch würde der Randstreifen instabiler und die Wirkung auf das 
Gewässer und die Biodiversität erheblich gestört.


Die Ufergehölze können in Zeiträumen zwischen 10 und 15 Jahren ausgelichtet werden, 
um eine Entwicklung von unterschiedlichen Altersstufen und variable Dichten zu fördern. 
Die Unterstützung der Eigenentwicklung benötigt hinreichend Zeit. Damit die Funktionen 
von Randstreifen sich etablieren und wirksam werden, ist eine nur moderate Pflege und 
Auslichtung notwendig.


Die Entwicklung von einzelnen größeren Bäumen ist wegen der Bedeutung für die Be-
schattung, als Stabilitätselement und als Habitat zu fördern. Diese sollen nur dann ent-
fernt werden, wenn eine Gefährdung von ihnen ausgeht. Gegebenenfalls können maßvoll 
einzelne Äste entfernt werden.


Die Gehölzpflege erfolgt nur während der Vegetationsruhe zwischen dem 1. Oktober und 
dem 28. Februar.


Abbildung 6 und 7: Erlenwurzeln stabilisieren das Ufer und gestalten den Bachverlauf an der 
Wehrau und der Osterau. Fotos: li: Dr. Mareike Stanisak, LWBV; re: Johanna Lietz, LLUR
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9.  Anlage und Pflege von gräserdominierten  
Gewässerrandstreifen


Dauerhafte Gewässerrandstreifen der Zone 2 können, je nach Zielfunktion, in ihrer Aus-
gestaltung unterschiedlich ausgerichtet sein. In Abhängigkeit vom Standort stehen z.B. 
Erosionsschutz und Nährstoffbindung sowie die Förderung eines Biotopverbundes im 
Vordergrund. Die natürlichste Form zur Entwicklung naturnaher Gewässerrandstreifen 
stellt dabei generell die Nutzungsaufgabe, die Selbstbegrünung und eine damit verbun-
dene fortschreitende Sukzession dar. Wenn es sich bei der Anlage um eine Ackerfläche 
handelt, ist für den Erhalt des Ackerstatus ein Umbruch im Zeitraum von fünf Jahren 
erforderlich. Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf Dauergrünlandflächen und 
Flächen, welche dazu entwickelt werden.


9.1. Planung der Ansaatmischung


Da die Bodennährstoffgehalte zu Beginn im Randstreifenbereich zumeist recht hoch sind, 
empfiehlt es sich, in den ersten Jahren nach Neuansaat der Grünlandmischung nach 
Möglichkeit mehrfach zu mähen und das Mahdgut abzufahren. Auf erosionsanfälligen 
Flächen ist es wichtig, eine dichte und lückenlose Pflanzendecke zu etablieren, um die 
Einschwemmung von Bodenpartikeln in die Gewässer zu verhindern. Daher sind für die 
Erstanlage von Gewässerrandstreifen gräserdominierte Mehrarten-Mischungen zu be-
vorzugen. Zur Förderung der allgemeinen Diversität sollten verschiedene Grasarten mit 
tiefwurzelnden Kräutern (30 %) kombiniert werden. Bei ausreichender bzw. guter Pflege 
und entsprechender Abfuhr des Schnittgutes etablieren sich so schnell dichte Bestände 
bei zeitgleich hohen Nährstoffaufnahmen. Leguminosen sollten nicht beigemengt werden, 
um eine weitere Nährstoffanreicherung durch Stickstofffixierung zu verhindern. Mittelfris-
tig sollte es Ziel sein, auf dem Randstreifen der Zone 2 ein arten- bzw. kräuterreiches 
und somit naturnahes Grünland zu etablieren. Aus naturschutzfachlicher Sicht empfiehlt 
sich eine Flächenaufwertung durch den Einsatz von zertifiziertem, gebietsheimischem 
Regiosaatgut (s. Infobox S. 23). Die Verwendung von Regio-Saatgut ist für Wasser- und 
Bodenverbände verpflichtend. Hier gibt es erprobte Mischungen, sowohl für die Neu- als 
auch für die Nachsaat. Bei der Artenauswahl sind u.a. die Bodenart, der Wasserhaushalt 
sowie die regionale Lage in Schleswig-Holstein zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, 
bei der Planung der Ansaatmischung Fachleute, zum Beispiel von der „Artenagentur SH“, 
oder aus den regional tätigen „Lokalen Aktionen“ zu beteiligen. Der allgemein höhere 
Preis des Regiosaatguts kann zum Teil durch wesentlich geringere Ausbringungsmengen 
ausgeglichen werden.
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9.2.  Bodenbearbeitung und Aussaat


Je nach Ausgangszustand des Flächenbewuchses muss dessen Konkurrenz unterdrückt 
werden, um die neue Grünlandnarbe zu etablieren. Auf ausgehenden Ackerflächen mit Ernte-
rückständen bzw. Nachernteaufwuchs ist der Pflug in Kombination mit Packer oder Walze die 
richtige Wahl. Sollen bestehende Dauergrünlandflächen mit einer neuen Streifenmischung 
angesät werden, gilt es zu klären, welche Art der Bodenbearbeitung zulässig ist und ob da-
für ein Antrag beim LLUR gestellt werden muss. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein bietet hier eine Entscheidungshilfe an ( http://bit.ly/EntscheidungshilfeDGL ). Unter Bei-
behaltung der alten Grasnarbe kann durch scharfes Striegeln, den Einsatz einer Rollegge 
oder durch Fräsen, der Ausgangsbestand sichtbar geschwächt werden. Ein Offenbodenan-
teil von 50 % sollte dabei mindestens erreicht werden. Die Neuansaat kann während der 
ganzen Vegetationszeit von Mai bis Anfang/Mitte September erfolgen. Im Falle bestehender 
Grünlandnarben, bei denen die Altnarbe erhalten bleiben soll, empfiehlt sich eine Hoch- bis 
Spätsommeraussaat im August bis September, da hier die Altnarbe nicht mehr so konkur-
renzfähig ist. Bei der Aussaat von Regiosaatgut ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den 
Ansaatarten überwiegend um Feinsämereien mit einer eher geringen Aussaatstärke handelt. 
Um ein gleichmäßigeres Verteilungsbild zu erzielen, kann dem Saatgut ein Hilfsstoff wie Soja- 
oder Maisschrot im Verhältnis 1:3 zugemischt werden. Die Ausbringung der Mischung kann 
mit jeder klassischen Saatkombination durchgeführt werden.


9.3 Pflege, Nutzung und Erhaltung


Neben der standortgerechten Saatbettbereitung ist eine anschließende bedarfsgerechte 
Nutzung und Pflege notwendig. Die Randstreifen sollten extensiv bewirtschaftet werden. 
Bei extensiver Beweidung findet nur eine geringe Nährstoffabfuhr statt und der Aufwand 
für Einzäunungen ist bei Streifenanlagen hoch. Auch die Erosion durch Viehtritt oder der 
Verbiss von Ufergehölzen verhindert die naturnahe Entwicklung des Randstreifens. Daher 
ist vor allem eine Mahd mit Abfuhr empfehlenswert. Um einem verstärkten Aufkommen 
unerwünschter Arten (z. B. einjährige Ackerunkräuter) entgegenzuwirken, ist im ersten 
(ggf. auch im zweiten) Jahr eine sogenannte Fertigstellungsmahd mit zwei bis drei Schnit-
ten zu gewährleisten. Dabei sollte der erste Schnitt hier bereits Mitte Mai als Schröpfschnitt 
erfolgen. Bei einer Schnitthöhe von mindestens 15 cm wird hier die Konkurrenzkraft der 
Ansaaten gestärkt. Bei zu üppigem Aufwuchs sollte das Material abgefahren werden. Zum 
weiteren Erhalt des artenreichen Grünlandbestandes ist eine extensive Beweidung mit 
einer Weideruhe im Frühjahr bis Frühsommer (mind. alle zwei Jahre) oder eine ein- bis 
zweimalige Mahd mit Abfuhr fachgerecht. Im Rahmen der Erhaltungsnutzung sollte die 
erste Mahd frühestens Mitte bis Ende Juni erfolgen.


Zentrale Inhalte des Kapitels sind der DVL-Broschüre „Anleitung zur Herstellung von 
artenreichem Grünland mit gebietsheimischem Saatgut“ (Finke 2020) entnommen. 
Diese und weitere Informationen zu dem Thema sind unter folgender Seite abrufbar:  
www.naturschutzberatung-sh.de 
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10. Häufige Fragen


Darf das Mähgut aus dem Gewässer auf dem Randstreifen abgelegt werden?
Das Wasserverbandsgesetz (WVG) regelt durch § 33 in Verbindung mit dem jeweili-
gen Satzungsrecht des örtlichen Wasser- und Bodenverbandes den Umgang mit dem 
Mäh- bzw. Räumgut aus der Gewässerunterhaltung. Danach haben die Anlieger, bei un-
genügender Breite der Anliegerstücke auch die Hinterlieger, die Inanspruchnahme ihrer 
Grundstücke für die Ausführung der Unterhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten zu 
dulden. Dazu gehört auch die unentgeltliche Aufnahme des Aushubs auf ihren Grundstü-
cken. Grundsätzlich ist aus fachlicher Sicht darauf zu achten, dass der Aushub so abge-
legt wird, dass weder das Mähgut selbst, noch die beim Abbau freiwerdenden Nährstoffe 
wieder in das Gewässer gelangen und dort zu sauerstoffzehrenden Prozessen beitragen. 
Das Mäh- bzw. Räumgut ist daher abseits der Böschungsoberkante abzulegen. 


Können Blühmischungen und dauerhafte Gewässerrandstreifen kombiniert werden?
Regelmäßig einzusäende Blühmischungen und dauerhafte Gewässerrandstreifen können 
nicht mit einander kombiniert werden, da der Fokus auf einer dauerhaften Begrünung liegt. 


Trotzdem bietet insbesondere für landwirtschaftliche Flächennutzer die Anlage von tem-
porären, mehrjährigen Blühflächen eine gute Möglichkeit in einem ersten Schritt eine öko-
logische Aufwertung der Gewässerrandstreifen vorzunehmen.


Bei der Ersteinrichtung von Gewässerrandstreifen auf Ackerflächen sollte darauf geachtet 
werden, dass die Ansaatmischung für den Standort geeignete mehrjährige Stauden und 
Kräuter enthält. Auf nährstoffreichen, mineralischen Standorten kann eine vorherige Aus-
hagerung der Fläche notwendig sein. 


Auf Dauergrünland ist ein Umbruch mit anschließender Ansaat von Blühmischungen 
nicht erlaubt. Das Einschlitzen grünlandspezifischer Regiosaaten auf Dauergrünland 
ohne eine mechanische Zerstörung der Grasnarbe ist jedoch gestattet. Bei einer mögli-
chen Bodenbearbeitung ist darauf zu achten, dass keine Bodenerosion in die Gehölzzone 
hinein stattfindet. 


Auf allen öffentlich geförderten Gewässerrandstreifen ist die Verwendung von Regiosaat-
gut vorgeschrieben (Siehe Kasten Regiosaatgut).
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Regiosaatgut  
Für das Ausbringen von Saatgut gelten wie für die Pflanzung von Gehölzen die Re-
gelungen des § 40 BNatSchG. So ist für die Ansaat von Pflanzen in der freien Natur 
eine Genehmigung erforderlich, wenn die Pflanzen ihren genetischen Ursprung nicht 
in dem betreffenden Gebiet haben. Freigestellt von diesen Regelungen ist der Anbau 
von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft. Alle anderen Nutzer und damit auch 
die Wasser- und Bodenverbände, sind bei Anpflanzungen zur Verwendung von ge-
bietsheimischem Saat- und Pflanzgut verpflichtet. Soll nicht gebietsheimisches Saat-
gut verwendet werden, muss dafür beim LLUR eine Genehmigung beantragt werden.


Für Gräser und Kräuter wurden in Schleswig-Holstein drei Ursprungsgebiete aus-
gewiesen, von denen das Ursprungsgebiet 1 die Marsch und Geest umfasst, Ur-
sprungsgebiet 3 den Großteil des östlichen Hügellandes und Ursprungsgebiet 4 den 
äußeren Süd-Osten Lauenburgs. In allen drei Gebieten sind die entsprechenden 
Regio-Saatgutmischungen zu verwenden oder Mahdgutübertragungen mit Materi-
al aus dem jeweiligen Ursprungsgebiet vorzunehmen, wenn keine Selbstbegrünung 
zugelassen werden soll. Ein Übersichtskataster mit geeigneten Spenderflächen für 
Mähgutübertragung in Schleswig-Holstein befindet sich derzeit in der Entwicklung  
(www.schleswig-holstein.dvl.org/themen-leistungen/spenderflaechenkataster).


Abbildung 8: Mehrjährige Regiosaatgut-Mischung an einem Gewässerufer – hier im zweiten 
Etablierungsjahr. Standort: Preetz am Postsee. Foto: Helge Neumann, DVL
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Wie kann eine Verunkrautung mit Jakobskreuzkraut vermieden oder bekämpft werden?
Jakobskreuzkraut kann am Gewässerrand an vergleichsweise trockeneren und auch 
ausgemagerten Flächen ausgedehnte Bestände entwickeln. Eine frühe und wiederhol-
te Mahd zu Beginn der Blühphase verhindert die Samenbildung. Jedoch kann sich die 
unter ungestörten Bedingungen zweijährige Pflanze dabei mehrjährig entwickeln (ca. 3 
bis 5 Jahre). Eine lückenlose Grasnarbe verringert das Aufkommen und die Etablierung 
von Jakobskreuzkraut. Nach Möglichkeit sollten Pflanzen mechanisch durch Ausstechen 
entfernt werden. Beim Einsatz von Herbiziden auf privaten Gewässerrandstreifen sind 
die gesetzlichen und mittelspezifischen Abstandsauflagen zu beachten; auf öffentlich ge-
förderten Gewässerrandstreifen ist der Einsatz von Herbiziden untersagt. Grundsätzlich 
wird, falls notwendig, eine mechanische Bekämpfung empfohlen.


Wie soll mit invasiven Pflanzenarten im Gewässerrandstreifen umgegangen werden?
Die Gefährdung der heimischen Biodiversität durch invasive, gebietsfremde Arten ist in 
den letzten Jahrzehnten vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In der soge-
nannten „Unionsliste“ der EU werden invasive Arten von europaweiter Relevanz aufge-
führt, die regelmäßig erweitert wird. Für in Deutschland noch nicht etablierte Arten besteht 
die Verpflichtung, sie in der frühen Phase ihrer Invasion umgehend aus der Natur zu 
entfernen. Für weit verbreitete Arten werden Managementpläne aufgestellt.. 


An Gewässerufern weit verbreitete Pflanzenarten der Unionsliste sind die Herkulesstau-
de bzw. der Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) und das Drüsige Spring-
kraut (Impatiens glandulifera). Sollten vor dem Hintergrund der lokalen Gegebenheiten 
Bekämpfungsmaßnahmen als notwendig, zielführend und erfolgversprechend eingestuft 
werden, ist im Oberlauf der Gewässer mit den Maßnahmen zu beginnen und darauf zu 
achten, dass im Zuge der Bekämpfung keine weitere Verbreitung der Art erfolgt. Hier 
wird empfohlen, die Naturschutzbehörden mit einzubinden. Einzelheiten zu möglichen 
Bekämpfungsmaßnahmen für jede weit verbreitete Art der Unionsliste finden sich unter: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/artenschutz/ManagementinvasiverArten


Dürfen Dränagen in Gewässerrandstreifen weiterhin gepflegt und ggf. erneuert werden?
Ja, die Entwässerung sowie der Wasserabfluss der an Gewässerrandstreifen grenzenden 
Flächen muss nach wie vor sichergestellt sein. Der Wasser- und Bodenverband ist bei 
der Einrichtung von Gewässerrandstreifen dafür zuständig, durch den Randstreifen ent-
stehende Rückstaueffekte ins Hinterland zu vermeiden. Den Eigentümern oder Pächtern 
der angrenzenden Flächen ist es deshalb weiterhin gestattet, ihre durch den Randstreifen 
laufende Dränagen zu pflegen und gegebenenfalls zu erneuern. Bei diesen Arbeiten darf 
die Qualität des Gewässerrandstreifens nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Eine Ab-
stimmung mit dem Wasser- und Bodenverband ist dabei ratsam.
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11 Beispiele nach Naturräumen


An vielen Gewässern Schleswig-Holsteins befinden sich mehr oder weniger für den Ge-
wässerschutz wirksame Gewässerrandstreifen. Die folgenden Beispiele geben einen 
Überblick, wie Gewässerrandstreifen unter den unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
entwickelt werden können.


11.1 Östliches Hügelland


11.1.1 Kiesgeprägter Bach: Mühlenau bei Philipsthal


Lage: Der Gewässerrandstreifen liegt an Mühlenau (ff_06_b) in der Nähe des Ortsteils Phi-
lipsthal der Gemeinde Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg, östliches Hügel land.


Charakteristika: Der Randstreifen besteht aus einem 4 m tiefen Kerbtal und einem 11 m 
breiten Randstreifen und ist somit auf einer Länge von 250 m insgesamt 15 m breit.


Zonen: Der Randstreifen ist in einen 10 m breiten Gehölzsaum und einen 1 m breiten 
Grünstreifen gegliedert.


Nutzung und Vegetation: Auf den angrenzenden Flächen wird Getreide angebaut. Auf dem 
Randstreifen selber sind Mischhölzer aller Größen und allen Alters vorhanden. Der Grün-
streifen zwischen Ackerfläche und Gehölz besteht aus Wildkräutern verschiedener Arten.


Pflege: Das Gewässer wird nicht unterhalten, der Gehölz- und Grünstreifen nicht weiter 
gepflegt. Lediglich die auf das Feld wachsenden Gehölze werden zurückgeschnitten. 


Wirkung: Der Grünstreifen fördert die Nähr-
stoffrückhaltung, die Gehölze beschatten das 
Gewässer und unterbinden eine intensive Ver-
krautung und halten die Temperatur niedrig.


Verbesserungsvorschläge: Aufgrund des 
Gefälles des bewirtschafteten Feldes wäre ein 
breiterer Grünstreifen in Teilbereichen sinnvoll, 
da im Gehölzbereich keine Untervegetation 
vorhanden ist und der Grünstreifen dann zu  
schmal ist für einen effektiven Rückhalt von 
oberflächlich transportierten Stoffen.


Wer kann weiterhelfen?
Wasser- und Bodenverband Lippingau, 
E-Mail: wabov- lippingau@gmx.de


Abbildung 9: Gehölzstreifen mit angren-
zendem Grünstreifen an der Mühlenau bei 
Philipsthal; angrenzende Flächen werden 
als Acker genutzt. Foto: Nicolas Bigalk, LKN
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11.1.2 Kiesgeprägter Bach: Bille bei Hamfelde


Lage: Bille Nordufer (bi_01): Gemeinde Hamfelde (Amt Schwarzenbek Land im Kreis 
Herzogtum Lauenburg) und Bille Südufer: Gemeinde Hamfelde in Holstein (Amt Trittau im 
Kreis Stormarn), ca. Station 19+500.


Charakteristika: Der Randstreifen ist bis zu 50 m breit, teilweise beidseitig angelegt und 
erstreckt sich in dem Bereich über rund 2.500 m als dauerhafter Randstreifen.


Zonen: Keine Abgrenzung, Extensivgrünland mit Einzelgehölzen


Nutzung und Vegetation: Die Talraumfläche im Verlauf der Bille mit einer Breite von teil-
weise 50 m befindet sich zwischen ackerbaulich genutzten landwirtschaftlichen Flächen. 
Eine freie Entwicklung ist möglich. Alte Gehölzbestände sind vorhanden. 


Pflege: Das Gewässer wird nur beobachtend unterhalten. Nach Bedarf werden Hinder-
nisbeseitigungen per Hand ausgeführt. Auf dem südlichen Entwicklungstreifen findet kei-
ne Pflege statt und das Nordufer wird vom Eigentümer extensiv beweidet oder gemäht.


Wirkung: Der Entwicklungsstreifen dient der Reduzierung von Stoffeinträgen in das Ge-
wässer aus den anschließenden Ackerflächen. Eigendynamische Entwicklung fördert das 
Gleichgewicht von Erosion und Sedimentation. Der relativ alte Gehölzbestand liefert im-
mer wieder Totholz, das in der Sohle und im Uferbereich zu deutlichen Strukturaufwer-
tungen führt. Strömungs-, Breiten- und Tiefenvarianzen sind vorhanden und führen zu 
Sortierungen im Sohlsediment.


Verbesserungsvorschläge: 
Gehölze müssen noch stär-
ker etabliert werden. Maßnah-
men zur Laufverlängerung 
und weiterer Strukturaufwer-
tung sind im Maßnahmenpro-
gramm WRRL vorgesehen.


Wer kann weiterhelfen?
Gewässerunterhaltungsver-
band Bille über den Gewäs-
ser- und Landschaftsver-
band Herzogtum Lauenburg, 
E-Mail: info@glv-rz.de 
Internet: www.glv-rz.de


Abbildung 10: Bille bei Station 19+500; natürlicher Talraum als 
Randstreifen von oben (Ackerfläche) gesehen. Foto: Andreas 
Fischer, LKN
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11.1.3 Kiesgeprägter Bach: Steinau-Büchenin der Gemeinde Klein Pampau


Lage: Steinau-Büchen (elk_03) Ostufer Gemeinde Klein Pampau (Amt Büchen) im Kreis 
Herzogtum Lauenburg; Station 8+000 bis 8+400


Charakteristika: Linksseitig der Steinau-Büchen befindet sich seit mehr als 25 Jahren 
ein Randstreifen, der eine Grenze zum höher gelegenen Acker bildet. Hier sind z.T. noch 
Altarmstrukturen aus der Zeit vor Ausbau und Vertiefung des Gewässers zu erkennen.


Zonen: Rechtsseitig besteht nur der gesetzliche Randstreifen als Ackerabstand zum Ge-
wässer, links dominieren Gehölze und Altarmstrukturen mit Grünland in Sukzession.


Nutzung und Vegetation: Die Maßnahmen wurden auf dem linksseitigen Randstreifen am 
Gewässer umgesetzt. Die Fläche, auf der die Steinau-Büchen entwickelt wurde, liegt mit 
einer Breite von teilweise rund 20 - 40 Metern zwischen rechts und links liegenden Acker-
flächen. Der Gewässerzwischenraum steht der freien Entwicklung zur Verfügung. Alte Ge-
hölzbestände sind vorhanden und werden in den nächsten Jahren weiterentwickelt. U.a. ist 
die Ansiedlung von jungen Erlen, die bei der Maßnahme „Sahms“ rund 5 km stromaufwärts 
entnommen werden können, geplant.


Pflege: Das Gewässer wird nur beobachtend unterhalten. Nach Bedarf werden Hinder-
nisse per Hand beseitigt. Auf dem Entwicklungsrandstreifen findet keine Pflege statt.


Wirkung: Der Entwicklungsstreifen dient der Reduzierung von Stoffeinträgen in das Gewäs-
ser. Durch die Gewässerentwicklung ergeben sich deutliche Verbesserungen des gesam-
ten Gewässerzustandes. Eigendy-
namische Entwicklung fördert das 
Gleichgewicht von Erosion und Se-
dimentation. Hartsubstrate bieten 
Lebensraum für Wirbellosen- und 
Fischfauna.


Verbesserungsvorschläge: Die 
Maß nahme wurde 2016 abgeschlos-
sen und entwickelt sich aktuell gut. 
Gehölze müssen noch stärker eta-
bliert werden. Stromab rechtsseitig 
wäre ein breiterer Pufferstreifen zum 
hängigen Acker sinnvoll.


Wer kann weiterhelfen?
Gewässerunterhaltungsverband Steinau-Büchen über den Gewässer- und Landschafts-
verband Herzogtum Lauenburg, E-Mail: info@glv-rz.de  Internet: www.glv-rz.de


Abbildung 11: Steinau-Büchen 8+200; Blick strom ab; 
Randstreifen mit erkennbaren Entwicklungsmaßnahmen 
und Sekundäraue rechts. Foto: Andreas Fischer, LKN
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11.1.4 Niederungsgewässer: Trave bei Neversdorf 


Lage: Der Gewässerrandstreifen liegt an der Trave (mtr_01) in der Gemeinde Neversdorf, 
Kreis Stormarn. Es handelt sich hier um den Naturraum „Östliches Hügelland“.


Charakteristika: Der Randstreifen wurde 2017 auf einer Länge von 300 m angelegt. Auf der 
südlichen Seite beträgt die Breite ca. 10 m und ist frei von Gehölzen, es folgt eine Böschung 
1:2. Auf der östlichen Seite beträgt die Breite ca. 40 m und ist mit Gehölzen bestanden, es 
folgt eine Böschung 1:2. Ein Bewuchs des südlichen Randstreifens ist nicht vorgesehen, 
da der Randstreifen auch von den Kanuten zum Umsetzen ihrer Boote genutzt wird. Die 
Randstreifen sind durch einen Zaun von den landwirtschaftlich genutzten Flächen getrennt.


Zonen: Der südliche Randstreifen wird gemulcht, der östliche Randstreifen ist Sukzessi-
onsfläche mit Gehölzen. Beide Böschungen sind Sukzessionsflächen.


Nutzung und Vegetation: Die an den Randstreifen angrenzenden Flächen werden auf 
der südlichen Seite als extensives Grünland und auf der östlichen Seite als mehrschnitti-
ges Grünland genutzt.


Pflege: Der südliche Gewässerrandstrei-
fen wird 1 x jährlich gemulcht, damit die 
Kanuten ihre Boote umsetzen können. 
Die südliche und die östliche Gewäs-
serböschung sowie der östliche Rand-
streifen werden nicht gepflegt. In dem 
Abschnitt des Gewässers erfolgt eine be-
darfsorientierte Gewässerunterhaltung.


Wirkung: Der Randstreifen dient der 
Reduzierung von Stoffeinträgen in das 
Gewässer aus den angrenzenden Flä-
chen. Die Bepflanzung auf der östlichen 
Seite wird zu einer teilweisen Beschat-
tung führen und langfristig für den Eintrag von Totholz sorgen. Durch die Gewässerent-
wicklung werden Hartsubstrate gefördert, diese bieten Lebensraum für Wirbellose und 
Fischfauna.


Verbesserungsvorschläge: Der südliche Randstreifen könnte abschnittsweise mit Ge-
hölzen bepflanzt werden. Das Mulchen sollte eingestellt werden.


Wer kann weiterhelfen?
Gewässerunterhaltungsverband Trave beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein,  
E-Mail: info@wbv-oh.de


Abbildung 12: extensiv genutzter Randstreifen an der 
Trave, die Böschung wird der Sukzession überlas-
sen; gegenüberliegenden Seite mit Gehölzbewuchs. 
Foto: Uwe Leiner, LKN
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11.1.5 Niederungsgewässer: Lippingau bei Sterup 


Lage: Die Lage des Gewässerrandstreifens an der Lippingau (ff_08) grenzt am südlichen 
Ufer an die Gemeinde Sterup und am nördlichen Ufer an die Gemeinde Steinbergkirche 
im Kreis Schleswig-Flensburg, östliches Hügelland.


Charakteristika: Auf der Nordseite erstreckt sich ein 3 m breiter Grünstreifen, durch einen 
Zaun vom angrenzenden Feld abgegrenzt. Der 5 m breite Grünstreifen auf der Südseite 
ist durch eine Verwallung abgegrenzt. Das Gewässer und auch die umliegenden Flächen 
haben kaum Gefälle.


Zonen: eine Zone Grünland


Nutzung und Vegetation: Die angrenzenden Landflächen bestehen aus Intensiv-Grün-
land. Auf dem Randstreifen wachsen hauptsächlich Gras und Wildkräuter. Sträucher und 
Bäume kommen aufgrund von regelmäßiger Mahd nicht vor.


Pflege: Das Gewässer und der Randstreifen werden nach Bedarf gemäht.


Wirkung: Durch den Grünstreifen werden Nährstoffe durch oberflächlich abfließendes 
Regenwasser zurückgehalten.


Verbesserungsvorschläge: 
Durch strukturverbessernde 
Maßnahmen wie wechsel-
seitige Mahd und Ansied-
lung von Gehölzen könnte 
die Unterhaltung reduziert, 
die Wassertemperatur im 
Sommer verringert und die 
Biodiversität erhöht werden. 
Die Wiederherstellung eines 
naturnahen Bachverlaufs mit 
entsprechenden Randstrei-
fen würde Laichhabitate für 
Fische und die Lebensgrund-
lage für Wirbellose schaffen. 
Durch ein angepasstes Profil 
könnten Überschwemmun-
gen minimiert werden.


Wer kann weiterhelfen?
Wasser- und Bodenverband Lippingau, wabov-lippingau@gmx.de


Abbildung 13: Der beidseitig angelegte Randstreifen an der 
Lippingau bei Sterup wird bei Bedarf gemäht. Foto: Nicolas 
Bigalk, LKN
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11.1.6 Ungeschichteter See mit großem Einzugsgebiet: Bistensee


Lage: Bistensee (0025), Kreis Rendsburg-Eckernförde, Gemarkung Holzbunge, Flur 2, 
Flurstück 4, 7 und 3/1 am mittleren Südufer, insgesamt 16,25 ha


Charakteristika: seenahe Flächen, die ehemals mit Mais bewirtschaftet wurden


Zonen: eine Zone artenreiches Grünland


Nutzung und Vegetation: 30-jährige Nutzungssicherung über Extensivierungsverträge 
seit 2017. Ansaat von Regiosaatgut (Gräser 70 %, Kräuter 30 %), so dass sich inzwischen 
auf den ehemaligen Ackerflächen arten-und strukturreiches Grünland etabliert hat. 


Pflege: Mahd mit Abtransport mindestens 1 x / Jahr und extensive Beweidung mit 0,7 bis 
1,3 GV/ha von April bis Oktober nach 5 Jahren erlaubt. Keine Bodenbearbeitung, keine 
Düngung, keine Pflanzenschutzmittel zulässig.


Wirkung: Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch Verringerung der Bodenerosion und 
Vermeidung der oberflächlichen Abschwemmungen durch Umwandlung der an den See 
angrenzenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in extensives Grünland; Lebens-
raum für viele Tiere und Pflanzen, Erhöhung der Biodiversität.


Verbesserungsvorschläge: keine


Wer kann weiterhelfen?
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Fachdienst Umwelt (UNB), 
E-Mail: kristina.achilles@kreis-rd.de


Abbildung 14 + 15: Lage der ehemaligen Maisfläche am mittleren Südufer des Bistensees. Im drit-
ten Jahr nach der Extensivierung hat sich eine artenreiche Wiese mit Kleiner Margerite entwickelt. 
Fotos: li. Kristina Achilles, re. Heiko Grell
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11.2 Naturraum Hohe und Niedere Geest


11.2.1 Kiesgeprägter Bach: Papenau in der Gemeinde Remmels


Lage: Papenau (we_13_a) in Gemeinde Remmels, Amt Mittelholstein, Kreis Rends-
burg-Eckernförde, Station ca. 2+750 bis 4+250


Charakteristika: Der beidseitige Randstreifen ist ca. 5 m breit, erstreckt sich über 1,5 km 
und wurde 1992 eingerichtet.


Zonen: Der Randstreifen besteht aus einer 3 – 4 m breiten Gehölzzone.


Nutzung und Vegetation: Der Entwicklungstreifen ist beidseitig mit typspezifischen Ge-
hölzen bewachsen. Die angrenzenden Flächen werden als Acker- und Grünland genutzt, 
überwiegend als Grünland.


Pflege: Es findet keine Pflege des Randstreifens statt. Bei Bedarf werden Windbruchhin-
dernisse im Gewässer beseitigt. Im Gewässer selber ist in der Regel eine Unterhaltung 
nicht mehr notwendig.


Wirkung: Der Entwicklungsstreifen dient u.a. der Reduzierung von Stoffeinträgen in das 
Gewässer aus den anschließenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. Eine Gehölzzone 
hat sich etabliert und die Beschat-
tung wirkt sich positiv auf das 
Temperaturregime aus. Darüber 
hinaus fördert der gute Gehölzbe-
stand langfristig den Eintrag von 
gröberem Totholz zur Verbesse-
rung der Hydromorphologie.


Verbesserungsvorschläge: Der 
Randstreifen ist mit Gehölzen 
bereits gut besetzt. Verbesse-
rungsbedarf bestünde lediglich in 
der Bereitstellung eines breiteren 
Randstreifens zur Etablierung von 
mehreren Zonen.


Wer kann weiterhelfen? 
Wasser- und Bodenverband 
Haaleraugebiet über Deich- und 
Hauptsielverband Dithmarschen, 
E-Mail: info@dhsv-dithmarschen.de


Abbildung 16: Papenau bei Station 4+250; Blick strom-
aufwärts; beidseitiger Randstreifen mit Ufergehölzen. 
Foto: Susanne Rohlfs-Grüning, LKN
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11.2.2 Sandgeprägter Bach: Wiemersdorfer Au in Hasenkrug


Lage: Wiemersdorfer Au (bk_02_a), Gemeinde Hasenkrug, Amt Bad Bramstedt-Land, 
Kreis Segeberg, Station 1+400


Charakteristika: Der Randstreifen befindet sich zumeist linksseitig der Wiemersdorfer 
Au auf einer Fläche der Stiftung Naturschutz, er ist ca. 10 bis zu 30 m breit und erstreckt 
sich über ca. 850 m Länge. Im Jahr 2016 wurde die Wiemersdorfer Au unter anderem in 
diesem Bereich naturnah umgestaltet und teilweise in die Fläche der Stiftung verlegt.


Zonen: Linksseitig befinden sich abschnittsweise Gehölze am Gewässer, daneben wurde 
eine Streuobstwiese angelegt. Rechtsseitig befindet sich ein unterbrochener Gehölzsaum 
direkt am Gewässer, etwas weiter entfernt verläuft ein Wanderweg.


Nutzung und Vegetation: 
Ackerbauliche Nutzung bzw. 
Grünlandweiden liegen linkssei-
tig entlang des Randstreifens. 
Der Randstreifen ist mit Grä-
sern und einer Streuobstwiese 
bewachsen. Zum Teil wurden 
private Patenschaften für die 
Obstbäume übernommen. Am 
Gewässer hat sich ein Gehölz-
saum (Erlen) bereichsweise 
etabliert bzw. wurde im Rah-
men der Maßnahmenumset-
zung angelegt. 


Pflege: Die Grasflächen wer-
den extensiv und zum Teil als 
Brache genutzt. Das Gewässer selbst wird nur noch bedarfsweise unterhalten. Da sich in 
diesem Bereich ein naturnaher Sandfang befindet, muss dieser bei Bedarf geräumt und 
eine Zufahrt zur Wiemersdorfer Au ermöglicht werden.


Wirkung: Rückhalt von Nährstoffen, Sediment und Pflanzenschutzmitteln; Raum für Ge-
wässerentwicklung; Beschattung, wenn die Erlen am Ufer ausgewachsen sind.


Verbesserungsvorschläge: keine


Wer kann weiterhelfen?
Wasserbeschaffungsverband Mittleres Störgebiet, E-Mail: info@wbv-brokstedt.de
Internet: www.wbv-brokstedt.de


Abbildung 17: Randstreifen an der Wiemersdorfer Au, ca. 
Stat. 1+400. Foto: Theide Wöffler, LKN
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11.2.3 Sandgeprägter Bach: Ostenau bei Kolkerheide


Lage: Ostenau (ar_05), BGV 4 Arlau – Gemarkung Löwenstedt, Wasser- Bodenverband 
Obere Ostenau, Naturraum: Niedere Geest


Charakteristika: Der Randstreifen und die angrenzenden Ausgleichsflächen wurden in 
2015 für den Bau einer Laufverlängerung auf etwa 400 m bereitgestellt. Ziel der Maßnah-
me war die Herstellung der Durchgängigkeit durch Laufverlängerung sowie die eigendy-
namische Entwicklung des Gewässers. Durch den veränderten Verlauf des Gewässerab-
schnittes wurde ein beidseitiger Randstreifen von mindestens 10 Metern erreicht.


Zonen: keine Abgrenzung verschiedener Zonen


Nutzung und Vegetation: Hochstaudenflur mit aufkommenden Erlen (Ausgleichsflächen)


Pflege: Die an das Gewässer angrenzenden Grünlandflächen werden nicht unterhalten. 
Im Gewässerabschnitt selbst erfolgt schonende Unterhaltung unter Erhaltung der wertvol-
len Strukturen.


Wirkung: Verminderung des 
Eintrags von Nährstoffen und 
PSM; Raum für eigendy-
namische Entwicklung, Le-
bensraum für Pflanzen und 
Tiere


Verbesserungsvorschläge: 
Eine landwärts angrenzende 
zweite Zone mit einer Gras- 
und Staudenflur wäre zur 
Verminderung von Stoffein-
trägen sinnvoll.


Wer kann weiterhelfen?
Wasser- und Bodenverband 
Obere Ostenau über Amt Viöl, 
E-Mail: info@amt-vioel.de


Abbildung 18: beidseitig 10 Meter breiter Randstreifen an der 
Ostenau bei Löwenstedt. Foto: Werner Marxen, LKN
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11.2.4 Sandgeprägter Bach: Schafflunder Mühlenstrom


Lage: Bei Schafflund-Friesentreu, Schafflunder Mühlenstrom (bo_01), Wasser– und Bo-
denverband Meyner Mühlenstrom, Niedere Geest


Charakteristika: Den Erwerb des Randstreifens und die Nutzung von Stiftungsflächen 
ermöglichten den Bau einer Laufverlängerung mit dem Ziel zur eigendynamischen Ent-
wicklung des Gewässers. Durch den Rückbau eines Sohlabsturzes konnte auch die 
Durchgängigkeit verwirklicht werden. Der Maßnahme ist 300 m lang. Der Korridor hat 
eine Breite von 30 Metern in dem sich das Gewässer eigendynamisch entwickeln kann.


Zonen: keine Abgrenzung verschiedener Zonen


Nutzung und Vegetation: im Randstreifen Hochstauden mit aufkommenden Erlen, an-
grenzend extensive Weidenutzung (Verbands- und Stiftungsflächen)


Pflege: Bedarfsweise Gehölzpflege; Bedarfsgerechte Unterhaltung; Freihaltung eines 
Niedrigwasserprofiles 


Wirkung: Verminderung des 
Eintrags von Nährstoffen 
und PSM; eigendynamische 
Entwicklung, Lebensraum 
z.B. für Insekten und Vögel, 
Erhöhung der Biodiversität.


Verbesserungsvorschlä-
ge: Herstellung eines Nied-
rigwasserprofiles, um eine 
bessere Freiwasserzone zu 
gewährleisten und die suk-
zessive Verlandung in die-
sem Bereich zu verhindern. 


Wer kann weiterhelfen?
Wasser- und Bodenverband 
Meyner Mühlenstrom, Ver-
bandsbüro Ulrike Schützler, 
E-Mail: H.-P.-Lauer@web.de 


Abbildung 19: Im Zuge der Laufverlegungen an dem Schafflun-
der Mühlenstrom bei Friesentreu wurden breite Randstreifen an-
gelegt. Foto: Werner Marxen, LKN
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11.2.5 Niederungsgewässer: Schirnau


Lage: Schirnau (br_13), Gemeinde Nützen, Amt Kaltenkirchen-Land, Kreis Segeberg, ca. 
Station 2+600


Charakteristika: Der Gewässerrandstreifen ist linksseitig 10 m breit und 425 m lang. Er 
wurde 2013 eingerichtet.


Zonen: eine Zone, extensives Grünland


Nutzung und Vegetation: Die Nutzungssicherung erfolgt über einen Bewirtschaftungs-
vertrag aus dem Jahr 2013. Der Randstreifen wird extensiv genutzt. Beweidung und Mahd 
sind erlaubt. Grünfläche. Anschließend Ackerbau.


Pflege: Mahd 1 x / Jahr ab 01.07. zzgl. Pflegemahd ab 01. September, Beweidung 2 GVE/ 
ha (01. Mai bis 31. Oktober) erlaubt.


Wirkung: Der Randstreifen bietet Schutz vor ehemals am Gewässer angrenzender Inten-
sivnutzung. Diese ist entsprechend vom Gewässer weg verlagert. Weitere Wirkungen sind 
die Gewässerentwicklung und Nährstoffreduzierung.


Verbesserungsvorschläge: Da der Randstreifen (süd-)westlich am Gewässer liegt: Be-
pflanzung mit standorttypischen Gehölzen zur Beschattung und Substrateintrag in die Au. 
Ufergehölzpflanzungen sind hier auch im Maßnahmenplan vorgesehen.


Wer kann weiterhelfen?
Geschäftsstelle GPV Ohlau: Amt Leezen, E-Mail: Insa.Ulverich@amt- leezen.de


Abbildung 20: Schirnau/ M bei 2+600; Blick stromab; links der Schirnau gesicherter Randstreifen, 
10 m breit, extensiv, dahinter (gelbe Linie) Getreideanbau. Foto: Astrid Fischer, LKN
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11.3 Naturraum Marsch


11.3.1 Sandgeprägter Bach: Kremper Au


Lage: Kremper Au (ust_05), Gemeinde Hohenfelde im Bereich Glindhof, Amt Horst-Herz-
horn, Kreis Steinburg, ca. Station 18+500 


Charakteristika: Der Gewässerrandstreifen wurde 1987 linksseitig angelegt. Er ist 550 m 
lang und ca. 4 m breit.


Zonen: Eine Zone /Gehölze


Nutzung und Vegetation: Der Schutzstreifen bis zur angrenzenden Ackernutzung ist mit 
Gehölzen, teilweise Büschen, bewachsen.


Pflege: Es findet eine Pflege des Schutzstreifens bei Bedarf statt. Eine Sohlenräumung 
findet alle 10 bis 12 Jahre statt. 


Wirkung: Der Schutzstreifen dient der Reduzierung von Stoffeinträgen in das Gewäs-
ser aus den anschließenden Ackerflächen. Die Gehölze bewirken eine Beschattung des 
Gewässers (sommerkühles Wasser) und tragen zum natürlichen Eintrag von Nahrung 
(Laub) bei.


Verbesserungsvorschläge: Die Breite sollte ab Böschungsoberkannte auf 10 m erhöht 
werden. Eine Sohlräumung sollte nicht mehr durchgeführt und die Unterhaltung auf scho-
nende Gewässerunterhaltung umgestellt werden. Gehölze sollten sich zumindest teilwei-
se zu älteren Bäumen entwickeln dürfen.


Wer kann weiterhelfen?
Sielverband Kremper Au, E-Mail: info@dhsv-krempermarsch.de


Abbildung 21: Kremper Au bei 18+500; Blick stromab; linksseitiger Randstreifen ca. 4 m breit, dahin-
ter Ackerfläche. Foto: Susanne Rohlfs-Grüning, LKN
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11.3.2 Marschengewässer: Porrenkoogsielzug


Lage: Porrenkoogsielzug (hu_05), BGV 5 Husumer Au und nördliches Eiderstedt – Ge-
markung Schobüll, Deich- und Sielverband Husum-Nord, Naturraum: Marschen


Charakteristika: Für den Randstreifen wurden in 1997 diverse Flurstücksteilstücke mit einer 
Gesamtfläche von 0,7 ha beidseitig des Gewässers erworben und später mit der Gewässer-
fläche zu einem Flurstück zusammengelegt. Der beidseitig angelegte Randstreifen ist 5 bis 
20 m breit und ca. 1 km lang. Unterhalb der Straße wurden weitere Randstreifen eingerichtet. 


Zonen: keine Abgrenzung


Nutzung und Vegetation: Sukzession, vorwiegend Schilf, angrenzende Nutzung: Grünland


Pflege: bedarfsweise Unterhaltung im Gewässer und Pflege des standortgerechten Be-
wuchses


Wirkung: Verminderung des Eintrags von Nährstoffen u. PSM; Raum für „eigendynami-
sche Entwicklung“, wie z.B. Uferabbrüche 


Verbesserungsvorschläge: keine


Wer kann weiterhelfen?
DSV Husum Nord, über DHSV Eiderstedt, E-Mail: info@dhsv- eiderstedt.de 
Internet: http://www.dhsv-eiderstedt.de


Abbildung 22: Ausgedehnter Schilfbestand am Porrenkoog sielzug bei Schobüll. Der Randstreifen 
besteht seit über 15 Jahren. Foto: Werner Marxen, LKN
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11.3.3 Marschengewässer: Alter Sielzug bei Emmelsbüll


Lage: Alter Sielzug bei Emmelsbüll-Horsbüll (in_03), Sielverband Wiedingharder Alter 
Koog Süden durch den DHSV Südwesthörn Bongsiel, Marsch


Charakteristika: Der einseitige Uferrandstreifen wurde in einer Breite von 10 m auf einer 
Länge von 2 km 2003 vom Verband erworben. 2005 wurde die Böschung abgeflacht, um 
auch weitere Uferabbrüche des nährstoffreichen Bodens zu vermeiden. Der gewonnene 
Boden, davon 15.000 m³ Kleiboden wurde für die Deichverstärkungsmaßnahme Wieding-
harder-Alter-Koog-Süden verwendet.


Zonen: eine Zone Sukzession


Nutzung und Vegetation: Sukzession: Hochstaudenflur 


Pflege: bedarfsweise Mähen


Wirkung: Verminderung des Eintrags von Nährstoffen und PSM; eigendynamische Ent-
wicklung; Zusätzlicher Retentionsraum durch Profilaufweitung; Stabilisierung der Bö-
schungen, weniger Uferabbrüche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen


Verbesserungsvorschläge: keine


Wer kann weiterhelfen?
Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel, E-Mail: info@deichbauamt.de 
Internet: http://www.deichbauamt.de


Abbildung 23: Sukzessionsflächen am Alten Sielzug bei Emmelsbüll. Foto: Kai-Uwe Metzner, LKN
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12. Wer kann weiterhelfen?


Bei allgemeinen Fragen zu Gewässerrandstreifen:  
LWBV-SH, Wasser- und Bodenverbände, untere Wasserbehörden der Kreise, Kreisbau-
ernverbände


Bei Fragen zu Flächentausch: 
LLUR, Abteilung Ländliche Entwicklung, Landgesellschaft, Kreisbauernverbände


Bei Fragen zu ökologischen Vorrangflächen: 
LLUR, Abteilung Landwirtschaft, Kreisbauernverbände


Bei Fragen zur Bereitstellung von Gewässerrandstreifen innerhalb der Kulisse 
LWBV-SH, Stefanie Stock


Bei Fragen zur Gestaltung und Pflege von Gewässerrandstreifen: 
LLUR, Abteilung Gewässer, Dezernate Fließgewässer und Seen 


Bei Fragen zu Kauf oder vertraglicher Vereinbarung: 
Landesbetrieb für Küstenschutz,  Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 
(LKN)


Fachbereich Wasserwirtschaft, Teileinzugsgebiet Tideelbe 
Dr. Theide-Erk Wöffler, Fachbereichsleiter  
LKN.SH, Betriebsstätte Itzehoe, Oelixdorferstr. 2, 25524 Itzehoe,  
Tel.: 0 48 21 / 66 21 79, E-Mail: Theide-Erk.Woeffler@lkn.landsh.de


Fachbereich Wasserwirtschaft, Flussgebietseinheit Eider 
Yvonne Herrmann, Fachbereichsleiterin 
LKN.SH, Husum, Herzog-Adolf-Straße 1, 25813 Husum,  
Tel.: 0 48 41 / 667-190, E-Mail: yvonne.herrmann@lkn.landsh.de


Fachbereich Wasserwirtschaft, Flussgebietseinheit Schlei Trave 
Karsta Jung, Fachbereichsleiterin 
LKN.SH Betriebsstätte Kiel, Hopfenstraße 1 d, 24114 Kiel,  
Tel.: 0431/ 7026160, E-Mail: karsta.jung@lkn.landsh.de







In der Allianz für den Gewässerschutz setzen sich das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung, der Bauernverband 
Schleswig-Holstein, der Landesverband der Wasser- und Bodenverbände Schles-
wig-Holstein sowie die Landesgruppe Norddeutschland des Bundesverbandes der 
Energie- und Wasserwirtschaft gemeinsam für den Gewässerschutz ein.
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Durchgängigkeit in Fließgewässern und die 


EG-Wasserrahmenrichtlinie


Die Herstellung der Durchgängigkeit wird von 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie gefordert und 
ist ein wesentlicher Schritt, die Gewässer in 
einen guten Zustand zu überführen. Die hohe 
Anzahl an Absturzbauwerken, insbesondere 
im Östlichen Hügelland und der Geest (Abbil-
dung 1), hat einen flächendeckenden Effekt 
auf die Durchgängigkeit der Gewässer in 
Schleswig-Holstein (HIRSCHHÄUSER 2003).


Absturzbauwerke fragmentieren Fließge-
wässer in ihrem Lauf von der Quelle zur 
Mündung, da schon kleinere Abstürze als 
Wanderhindernisse wirken können (OVIDO & 
PHILIPPARD 2002, JUNGWIRTH et al. 2003). Ganz 
allgemein bedroht die Fragmentierung von 
Fließgewässern die aquatische Biodiversität 
(ZWICK 1992, WARD 1998). Der Ersatz von 
Absturzbauwerken durch Sohlgleiten stellt 
einen Lösungsweg dar, die Durchgängigkeit 


von Fließgewässern wiederherzustellen (HÜTTE


2000, BRUNKE 2003). 


Die Funktion von Sohlgleiten liegt so grund-
sätzlich in der Herstellung der Durchwander-
barkeit des Gewässers in beide Fließrichtun-
gen für alle Wassertiere. Die morphologischen 
und hydraulischen Gegebenheiten in den Sohl-
gleiten müssen daher den Anforderungen der 
Fauna gerecht werden.


Inhalte der Empfehlungen


Die Empfehlung konzentriert sich auf die 
naturwissenschaftlichen Anforderungen und 
technische Gestaltung von Sohlgleiten. Ausge-
hend von den hydromorphologischen Ansprü-
chen der aquatischen Fauna und den hydrolo-
gischen und landschaftlichen Gegebenheiten 
in Schleswig-Holstein werden die Parameter 
formuliert, die beim Bau von Sohlgleiten 
beachtet werden müssen. 


Vorwort


Abbildung 1: 
Lage von Sohlen-
bauwerken (rot) 
und Stauanlagen 
(gelb) in Schleswig-
Holstein
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Abhängig von Einzugsgebietsgröße und Natur-
raum werden planungstechnische Empfehlun-
gen für das Gefälle, die einzuhaltende mittlere 
Fließgeschwindigkeit, Mindestwassertiefen, 
Höhen von Bodenschwellen und der darüber 
stehenden Wassersäule, der Wasserspiegel-
differenz zwischen Ober- und Unterwasser, 
Abmessungen von Störsteinen sowie der 
zulässigen Störsteinfläche in einem Quer-
schnitt gegeben.


Die Ziele der Empfehlungen


Die vorliegenden Empfehlungen des Lan-
desamtes für Natur und Umwelt sollen die 
Umsetzung von Maßnahmen in der Praxis 
unterstützen. Die Entwicklung der Emp-
fehlungen wurde von einem Arbeitskreis 
‘Sohlgleiten‘ mit Vertretern aus Behörden 
und Planungsbüros begleitet. Der Entwurf 
der Empfehlungen wurde zudem in mehre-
ren Tagungen und Workshops einer breiten 
Fachöffentlichkeit vorgestellt. Im Rahmen 
dieses Prozesses konnten wertvolle Anregun-
gen und Stellungnahmen in die Empfehlungen 
eingearbeitet werden.


Bei der Herstellung der Durchgängigkeit muss 
es das Ziel sein, dass Großteile der Populati-
onen von Fischen sowie der nicht-fliegenden 
wirbellosen Tieren die Sohlgleiten auch über-
winden können. Die vorliegenden Empfeh-
lungen sind nach dieser Vorgabe ausgelegt 
und sollen dieses Ziel für die Gewässer von 
Schleswig-Holstein sicherstellen. In diesem 
Sinne sind die hier aufgeführten Bemessungs-
parameter zu beachten. Bei der konkreten 
Planung von Sohlgleiten sind die speziellen 
Verhältnisse und Randbedingungen zu berück-
sichtigen. Dabei kann von den hier vorliegen-
den generellen Empfehlungen aus fachlichen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen 
abgewichen werden.


Die Empfehlungen in der Praxis


Im Vorfeld zur Planung von Sohlgleiten sind 
verschiedene fachliche Fragen zu klären, um 
zu prüfen, ob ein solche Maßnahme sinnvoll 
ist. Im Einzelfall ist zunächst zu prüfen, ob ein 
vorhandenes Querbauwerk mit vertretbarem 
Aufwand ersatzlos entfernt werden kann oder 
das Gewässer mit einer Laufverlängerung 
restauriert werden kann und eigendynamische 
Prozesse zugelassen werden können. 


Es ist auch zu klären, welche Qualität die 
Gewässerstruktur insbesondere in den bach-
aufwärts gelegenen Abschnitten und zuflie-
ßenden Gewässern hat. Diese Gewässerberei-


che sollten als Lebensraum zukünftig geeignet 
sein und auch Laichplätze für Fische anbieten. 
Es ist auch zu prüfen, ob alternative Lösungen 
möglich sind, bei denen ein Wanderhindernis 
entfernt, aber nicht durch ein neues Bauwerk 
ersetzt wird. Dies kann beispielsweise in klei-
nen Oberläufen sehr kostengünstig verwirk-
licht werden (LAUNHARDT & MUTZ 2003). 


Im Detail muss bei Abweichungen von den 
Empfehlungen geprüft werden, inwieweit ver-
änderte Parameter und Werte die ökologische 
Effizienz einer geplanten Sohlgleite beein-
trächtigen, um über den Sinn einer möglichen 
Anlage zu entscheiden. Bei deutlichen Abwei-
chungen sollte die jährliche mittlere Abfluss-
ganglinie des Fließgewässers herangezogen 
werden, um zu beurteilen, an wie vielen Tagen 
im Jahr für welche Zielarten eine Durchwan-
derbarkeit voraussichtlich nicht gegeben ist. 
Grundlage hierfür sind die ingenieurstechni-
schen Berechnungen der in der vorliegenden 
Empfehlung genannten relevanten Parameter. 
Die Planungen von Einzelvorhaben und insbe-
sondere die Tolerierung von Abweichungen 
von den Empfehlungen sollten im Vorwege 
zwischen den zuständigen Behörden und dem 
Planer abgestimmt werden.


Die Empfehlungen werden weiterentwickelt, 
sobald aus realisierten Projekten genügend 
Erfahrungen mit der Planung, der fachrechtli-
chen, verwaltungstechnischen und bautechni-
schen Umsetzung sowie der Evaluierung der 
ökologischen Effizienz vorliegen.
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sen), Dr. Karin Wolter (LANU).
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Symbolverzeichnis


A Profilquerschnitt [m²]
AEo Oberirdisches Einzugsgebiet [km²]
As angeströmte Fläche der Störsteine [m²]
ax mittlerer Abstand der Störsteine in Fließrichtung [m]
ay mittlerer Abstand der Störsteine quer zur Fließrichtung [m]
b Gewässerbreite [m]
bQ Gewässerbreite bei Abfluss Q [m]
breg Gewässerbreite nach Regimetheorie [m]
bs Durchflussbreiten in Lücken [m]
cw Formwiderstandsbeiwert [-]
di Korndurchmesser bei i% Siebdurchgang 
dkrit minimaler Korndurchmesser [m]
dm mittlerer Korndurchmesser des Sohlsedimentes [m]
ds mittlerer Durchmesser der Störsteine [m]
EZG Einzugsgebiet
g Erdbeschleunigung [m/s²]
h Wassertiefe [m]
hAbsturz Absturzhöhe [m]
hKolk Kolktiefe [m]
hQ Wassertiefe beim Abfluss Q
HQ Hochwasserabfluss [m³/s]
hü Überfallhöhe [m]
HQ1 einjährlicher Hochwasserabfluss[m³/s]
I Gefälle [-]
ks äquivalente Sandrauheit [m]
lu benetzter Umfang [m]
MHQ mittlerer Hochwasserabfluss [m³/s]
MNQ mittlerer Niedrigwasserabfluss [m³/s]
MQ Mittelwasserabfluss [m³/s]
330 Q Abfluss, der an 330 Tagen im Jahr unterschritten wird [m³/s]
qvorh vorhandener spezifischer Abfluss [m³/(m*s)]
qzul zulässiger spezifischer Abfluss [m³/(m*s)]
rhy hydraulischer Radius [m]
vm mittlere Geschwindigkeit [m/s]
vmax maximale Geschwindigkeit [m/s]
Δh Wasserspiegeldifferenz [m]
λges Gesamtwiderstandsbeiwert [-]
λ0 Widerstandsbeiwert der Sohle [-]
λs Widerstandsbeiwert der Störsteine [-]
μ Überfallbeiwert [-]
ρS Dichte der Steine [kg/m³]
ρW Dichte des Wassers [kg/m³]
σ Abminderungsbeiwert [-]
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A.1 Die Motivation: Herstellung der longi-


tudinalen Durchgängigkeit für wirbellose 


Wassertiere und Fische


Wanderungen von Fischen finden über lange 
Distanzen (makroskalig) zwischen dem Ein-
zugsgebiet des Binnengewässers und dem 
Meer sowie über mittlere Distanzen (mesos-
kalig) zwischen Abschnitten innerhalb eines 
Gewässersystems statt (Abbildung A1). 
Anadrome Langdistanzwanderfische (Fluss-
neunauge, Meerneunauge, Stör, Meerforelle, 
Lachs, Schnäpel (Foto 1) wandern zur Laich-
ablage aus dem Meer in die Fließgewässer 
ein und danach wieder in die Küstenmeere. 
Katadrome Wanderfische (Flunder, Aal (Foto 
2)) wandern ins Meer zur Laichablage. Die 
Wanderzeiten unterscheiden sich zwischen 
den Arten und Lebensstadien (Tabelle A1). 
Potamodrome Fische wechseln ihre Stand-
orte innerhalb des Gewässersystems, u. a. 
um verschiedene Habitate aufzusuchen (wie 
Laichhabitate, Winterhabitate, Nahrungshabita-
te) oder um Besiedlungsdichten auszugleichen 
(SCHLOSSER & ANGERMEIER 1995). Nahezu alle 
einheimischen Fischarten, die Fließgewässer 
bewohnen, zählen zur potamodromen Gruppe 
und führen artspezifisch mehr oder weniger 
ausgedehnte Wanderungen durch (WAGNER & 
LEMCKE 2003).


Die wirbellosen Wassertiere (Makrozooben-
thos) zeigen zumeist eine substratspezifische 
Besiedlung (BRUNKE et al. 2002), d.h. es wer-
den je nach Art ganz bestimmte Sohl- und 
Sedimentstrukturen bevorzugt. Dennoch 
befinden sie sich in einer ständigen Umver-
teilung durch die Drift (Transport von Tieren 
mit der fließenden Welle) und durch Wande-
rungen bzw. Schwimmbewegungen entlang 
der Sohle. Die Ursachen für die Ortsverände-
rungen liegen in Fluchtreaktionen, in der Nah-
rungssuche, dem Aufsuchen neuer Habitate, 
der Regulation der Besiedlungsdichte, der Ver-
puppung und dem Schlüpfen. Die Ortsverän-
derungen des Makrozoobenthos sind wichtig 
für die Ausbreitung und Stabilität der Populati-
onen (HILDREW & TOWNSEND 1994).


Insgesamt betrachtet sind Wandermöglichkei-
ten für das Vorkommen von allen aquatischen 
Tierarten wichtig (Box 1), so dass die Durch-
gängigkeit auch für alle zu gewährleisten ist 
(BRUNKE 2003). Für ihre Wanderungen nutzen 
die Tiere je nach Art das Freiwasser, die Sohle 
und auch das Lückensystem unter der Sohle 
(BRUNKE & GONSER 1997, REUSCH et al. 1995).


Die Funktion von Sohlgleiten besteht so 
grundsätzlich darin, die longitudinale Durch-


A  Biologische Anforderungen an Sohlgleiten


Abbildung A1: Schematische Darstellung der Wanderungen von Fischen während ihres Lebenszyklus zwischen ihren verschie-
denen Habitaten.
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Foto 1: Der anadrome Schnäpel laicht von November bis Dezember über schnell überströmten kiesigen Sohlstrukturen in den Mittelläu-
fen von Fließgewässern. Die Fischlarven schlüpfen im Februar und halten sich bis zum Mai in ruhigen Überschwemmungsgebieten des
Fließgewässers auf. Sie erreichen dabei eine Größe von etwa 4 cm und wandern dann ins Meer ab. Als erwachsene Tiere wandern sie im 
Herbst in das Fließgewässer zur Laichablage auf. (Foto: F. Hecker)


Foto 2: In seinem komplexen Lebenszyklus durchwandert der katadrome Aal die verschiedensten Gewässer. Als “Blankaal“ verlässt er als 
geschlechtsreifes Tier die Fließgewässer und Seen und schwimmt zur Fortpflanzung in den Atlantik (Sargasso See). Die Larven werden
mit den Meeresströmungen an die Küstenbereiche verfrachtet, wandeln sich dort in die so genannten “Glasaale“ um, wandern danach
die Fließgewässer hoch („Steigaal“) und leben für 4 bis 10 Jahre im Süßwasser (“Gelbaal“). (Foto: F. Hecker)
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gängigkeit für alle Wassertiere herzustellen. 
Sohlgleiten ersetzen künstliche Wanderhin-
dernisse, wie Abstürze und Wehre (Foto 3a, 
b, c), an Orten, an denen andere, raumgrei-
fende Maßnahmen nicht umsetzbar sind. 
Unter bestimmten Umständen kann es auch 
sinnvoll sein, Sohlgleiten als Ersatzhabitate zu 
konstruieren, so zum Beispiel als Laichgebiete 
für kieslaichende Fische zwischen aneinander 
folgenden, gestauten Flussabschnitten.


Bei einer Priorisierung von Vorhaben verdienen 
die geschützten Fischarten der Roten Liste 
des Landes Schleswig-Holstein eine beson-
dere Beachtung (NEUMANN 2002). So führt die 


Art Wanderverhalten Wanderzeiten Laichzeiten


Flussneunauge anadrom September bis November (Aufstieg)
Juli bis September (Abstieg)


März bis Mai


Meerneunauge anadrom März bis Juni Mai bis Juli
Gemeiner Stör anadrom April bis Juni Juni bis August
Finte anadrom April Juni bis Juli
Maifisch anadrom zeitiges Frühjahr Mai bis Juni
Meerforelle anadrom Aufstieg: August bis November


Smoltabstieg: April-Mai 
November bis März


Lachs anadrom Aufstieg: August bis November
Smoltabstieg: April-Mai 


November bis Januar


Schnäpel anadrom Herbst November bis Dezember
Stint anadrom Februar/März März/April
Aal katadrom Blankaalabwanderung: August bis 


November; Glasaalaufstieg: Frühjahr
Frühjahr bis Frühsommer


Flunder katadrom Winter (Laichwanderung/Abwanderung) 
und Sommer (Aufstieg)


Januar bis April


Tabelle A1. Wander- und Laichzeiten von anadromen und katadromen Wanderfischarten nach SPRATTE & HARTMANN (1998), MAITLAND


(2000), HARTMANN (2002) und BÖTTGER (2003). Anadrom: zur Laichablage vom Meer in den Oberlauf der Fließgewässer wandernd. Katad-
rom: zur Laichablage vom Oberlauf der Fließgewässer ins Meer wandernd.


`Referenzliste der Gefährdungsursachen‘ von 
Tieren und Pflanzen der Empfehlungen der 
Bund-Länder-Arbeitskreise des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN Bonn) Staustufen und 
Querbauwerke für Meldungen nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) der EG an. 
In dem Kontext weist deswegen auch die 
`Referenzliste der Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen‘ des Bundesamtes auf die 
Entfernung von Barrieren und Querbauwerken 
bei Maßnahmen an Gewässern hin. Aus natur-
schutzrechtlicher Sicht jedoch ergeben sich 
planerisch eine Reihe von Aspekten, die bei 
der Anlage von Sohlgleiten berücksichtigt wer-
den müssen (Box 2).
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Foto 3a: Querbauwerke unterbrechen die longitudinale 
Durchgängigkeit der Gewässer für viele Fischarten und 
wirbellose Tierarten aufgrund starker Turbulenzen und 
Wasserspiegeldifferenzen sowie einer Unterbrechung 
der Sedimentschicht. 


Foto 3b: Dasselbe massive Querbauwerk wie bei Foto 
3a stellt ein Wanderhindernis für das Flussneunauge 
sowie für alle Fischarten, außer den Lachsartigen (Sal-
moniden) dar. 


Foto 3c: Verschiedene Arten von Querbauwerken sind auch in kleineren Fließ-
gewässern angelegt und unterbrechen die longitudinale Durchgängigkeit. 
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Die Durchgängigkeit von Fließgewässern ist auf drei räumlichen Ebenen zu betrachten: longitudinal innerhalb
eines Gewässers und seinen Zuflüssen, lateral zwischen dem Gewässer und dem Ufer sowie den Auen (Abbil-
dung 1) und vertikal zwischen dem Oberflächenwasser und dem anliegenden Grundwasser (Abbildung 2).


Ein prominenter Aspekt der longitudinalen Durchgängigkeit sind die Wanderungen von Fischen. Diese Wande-
rungen werden ausgeführt, um Standorte mit guten Laich- und Nahrungsbedingungen zu erreichen, aber auch um 
ruhige Orte für den Winteraufenthalt aufzusuchen. Für die Bestände fast aller heimischen Fischarten sind diese 
Wanderungen von sehr großer Wichtigkeit. Wanderungsbarrieren, wie zum Beispiel Wehre, können das Erreichen 
der Laichstandorte verhindern und damit auch die Vermehrung der betroffenen Fische unterdrücken. Fließge-
wässer werden auch als Korridore in der Landschaft von Vögeln und Säugetieren, zum Beispiel dem Fischotter, 
genutzt. Die longitudinale Durchgängigkeit umfasst aber noch weitere Aspekte der Fließgewässer. Hierzu gehört 
natürlich auch der Wasser- und Sedimenttransport, der auf verschiedenste Art durch Bauwerke sowie die Wasser- 
und Landnutzung verändert werden kann.


Die laterale Durchgängigkeit ist ebenfalls durch verschiedene Aspekte gekennzeichnet (WARD et al. 1998). 
Viele Insekten verbringen den ersten Teil ihres Lebenszyklus im Wasser. Nach dem Schlüpfen schwärmen sie 
als erwachsene Tiere zur Partnerfindung in die Umgebung des Gewässers aus und orientieren sich dabei je nach 
Art an verschiedenen Formen der Ufer- und Auenvegetation. Hydrologisch wird diese Durchgängigkeit durch 
Überschwemmungen charakterisiert, wenn der Fluss sich in seinem Hochwasserbett befindet. Auch diese Zeiten 
werden von Fischen genutzt, so laichen Hechte insbesondere auf den überschwemmten Uferbereichen ab. Ein 
weiteres Beispiel liefert die Quappe (Foto 4), deren Larven auf der überschwemmten Aue und in den Auenge-
wässern leben (BUNZEL-DRÜKE et al. 2004). 


Box 1 - Abbildung 1: Laterale Durchgängigkeit: schematischer Querschnitt durch ein Fließgewässer mit seinem Ufer und Aue sowie 
einem verbundenen Altarm. Die Pfeile symbolisieren die Wanderungen von Tieren und den hydrologischen Austausch: 1. Wanderungen 
zwischen dem Gewässer und seinem Ufer; 2. Wanderungen zwischen dem Gewässer und seinen Auen und Auengewässern; 
3. Austausch mit dem seitlichen Grundwasser.


Die vertikale Durchgängigkeit findet für das menschliche Auge verborgen statt, trotzdem ist sie für den ökolo-
gischen Zustand eines Fließgewässers sehr wichtig. Das Vorkommen sehr vieler Kleintiere in einem Gewässer 
hängt davon ab, ob sie tief in die Sedimente der Sohle einwandern können. Dies gilt ebenso für die Entwicklung 
des Laichs und der Larven von Forellen, die diese Phase ihres Lebens tief in den Bachsedimenten verbringen. 
Die vertikale Durchgängigkeit wird durch eine exzessive Anhäufung von Feinsedimenten verhindert, durch die das 
Bachbett verstopft wird (BRUNKE 2001). Dies unterbindet die Nachlieferung von Sauerstoff, auf den die Tiere ange-
wiesen sind.


Box 1 - Abbildung 2: Vertikale Durchgängigkeit: schematischer Querschnitt durch ein Fließgewässer mit den Bachsedimenten. 
Die Pfeile symbolisieren den Austausch zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser in den Bachsedimenten.


Box 1: Generelle Aspekte der Durchgängigkeit in Fließgewässern
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Box 2: Hinweise zu naturschutzrechtlichen Aspekten bei der Anlage von Sohlgleiten


Naturnahe Fließgewässer sind in einem hohen Maße mit ihrer Umgebung verbunden, so dass der gute öko-
logische Zustand erheblich von der Unversehrtheit der Durchgängigkeit in allen drei räumlichen Dimensionen 
bestimmt wird (AMOROS et al. 1987). Neben diesen drei räumlichen Dimensionen ist auch noch die zeitliche 
Dimension zu betrachten (WARD 1989). Insbesondere durch tägliche, saisonale und jährliche Schwankungen des 
Abflusses unterliegen Fließgewässerökosysteme einer hohen zeitlichen Variabilität in der Hydro- und Morpho-
dynamik. Die aquatische Fauna und Flora ist an die gewässertypischen dynamischen Lebensraumbedingungen 
angepasst und benötigt sogar solche Regime. Die Eigendynamik der Fließgewässer (Prozesse) schafft diverse 
Habitatstrukturen (Formen), die sich in dem wechselnden Mosaik an Sohlsubstraten und variablen Breiten- und 
Tiefenverhältnissen und in einer bewegten Laufentwicklung widerspiegeln.


Foto 4: Die potamodrome Quappe benötigt vernetzte Lebensräume (Ober-, Mittel- und Unterlauf, Auengewässer, Seen), um ihren Lebens-
zyklus zu vollziehen. (Foto: F. Hecker)


Natura 2000 (Flora-Fauna-Habitat (FFH) -Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie)


Soweit eine Sohlgleite innerhalb eines oder in unmittelbarer Nähe zu einem Natura 2000 Gebiet nach FFH-Richt-
linie oder Vogelschutzrichtlinie geplant wird und dabei eine erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher Gebietsbe-
standteile (Lebensraumtypen und Arten gem. Anhänge I und II der FFH-Richtlinie und Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie) nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden kann, ist zunächst in Form einer Abschätzung (Vorprüfung) 
zu klären, ob mit der Maßnahme erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen möglich sind. Sofern im Rahmen dieses Prüfschrittes erhebli-
che Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können, hat eine FFH Verträglichkeitsprüfung zu erfolgen.
Die FFH-Richtlinie listet im Anhang II u. a. Fischarten von „gemeinschaftlichem Interesse“ auf, für deren Erhal-
tung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Die für Schleswig-Holstein modifizierte Liste führt 
hier Bachneunauge, Flussneunauge, Meerneunauge, Stör, Maifisch, Finte, Lachs, Nordseeschnäpel, Rapfen, 
Bitterling, Schlammpeitzger, Steinbeißer und Groppe auf. Diese Arten sind vorrangig zu fördern und zu schützen. 
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Foto 5: Die Elritze ist eine strömungsliebende Kleinfischart, die in morpholo-
gisch intakten, sommerkalten Bächen und kleinen Flüssen lebt. 
(Foto: F. Hecker)


A.2 Zielarten für die Bemessung


Für die Erstellung von Bemessungsparame-
tern werden die Ansprüche von Langdis-
tanzwanderfischarten (s. o.), Kleinfischarten 
(wie Elritze (Foto 5), Bachschmerle, Schlamm-
peitzger, Steinbeißer, Groppe, Gründling) und 
beim Makrozoobenthos (Foto 6) insbesondere 
Arten mit nicht-flugfähigen Lebensstadien 
(z. B. Wasserschnecken (Foto 7), Bachfloh-
krebse) herangezogen. Das Spektrum dieser 
Gruppen soll sicherstellen, dass entsprechend 
der abgeleiteten Bemessungsparameter 
für alle Tierarten hinreichende Bedingungen 
innerhalb einer Sohlgleite herrschen, die eine 
Passage für den Großteil jeder Population 
ermöglichen.


Unter den lokalen Bedingungen können bei 
der konkreten Planung von Sohlgleiten nach 
einer genauen fischbiologischen und gewäs-
sertypologischen Prüfung auch einzelne oder 
spezielle Zielarten formuliert werden. Würde 
beispielsweise der Stör bei einer geplanten 
Wiedereinbürgerung als Zielart formuliert, so 
wären dessen spezifische Ansprüche an Was-
sertiefen und durchschwimmbare Breiten zu 
berücksichtigen.


A.3 Kritische Faktoren bei Sohlgleiten aus 


biologischer Sicht


In Sohlgleiten und ober- sowie unterstrom 
der Gleite müssen Umweltbedingungen vor-
herrschen, die es den Tieren ermöglichen, 
diesen Gewässerabschnitt zu passieren. Diese 
Umweltbedingungen werden im Wesentlichen 
durch die Hydrologie, Hydraulik und Morpho-
logie innerhalb sowie direkt ober- und unter-


Hier können Sohlgleiten hilfreich sein, wobei dann ggf. eine FFH Verträglichkeitsprüfung entbehrlich sein kann. 
Dies muss im Einzelfall mit der für das Gebietsmanagement zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt wer-
den.


Naturschutzgebiet


Viele Naturschutzgebiete sind gleichzeitig für das Netz „Natura 2000“ gemeldet. Unabhängig davon ist beim 
Bau einer Sohlgleite innerhalb eines Naturschutzgebietes die Verordnung des jeweiligen Naturschutzgebietes zu 
beachten.


Eingriffsregelung


Wenn durch den Bau einer Sohlgleite die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigt werden, stellt dies einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß §§ 7 – 9 Lan-
desnaturschutzgesetz (LNatSchG) dar. Die Maßnahme bedarf in dem Fall einer Genehmigung durch die zuständi-
ge Naturschutzbehörde. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die geschützten Biotope gemäß § 15 a 
LNatSchG hingewiesen. Falls im §15a LNatSchG aufgeführte Biotope durch den Bau einer Sohlgleite beeinträch-
tigt werden, ist eine Ausnahmegenehmigung der unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Auf „streng geschütz-
te Arten“ gem. § 10 Abs. 2 Nr. 11 Bundesnaturschutzgesetz, deren Beeinträchtigung einen Tatbestand für die 
Eingriffsregelung erfüllt, ist zu achten. Die fortgeltenden Artenschutzbestimmungen nach § 42 ff BNatSchG für 
die Brut,- Nist- Wohn- und Zufluchtstätten geschützter Arten sind ebenfalls zu beachten.
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Foto 7: Die Wasserschnecke Bithynia tentaculata kann in langsam fließenden 
Gewässerabschnitten vorkommen und ist zur Passage von Sohlgleiten auf 
strömungsberuhigte Bereiche angewiesen.


Foto 6: Die Larve der Köcherfliege Cheumatopsyche lepida (Trichoptera; Insec-
ta) ist ein Beispiel für wirbellose Tiere (Makrozoobenthos) in Fließgewässern 
und besiedelt dort strömende Abschnitte mit lagestabilem Substrat insbeson-
dere in kiesgeprägten Flüssen. Sie kann in den Bereichen von Sohlgleiten vor-
kommen wie z.B. in der Trave. 


strom der Sohlgleite charakterisiert (Abbildung 
A.2).


(1) Die Fließgeschwindigkeit des Wassers ist 
für die meisten Arten in Fließgewässern ein 
ganz entscheidender Umweltfaktor, so dass 
man vereinfacht in strömungsliebende, –mei-
dende und –indifferente Arten unterscheiden 
kann. Die wirbellosen Tiere und auch ein Groß-
teil der Fische halten sich in der Nähe bzw. 
auf der Sohle auf, so dass aus ökologischer 
Sicht die sohlennahe Fließgeschwindigkeit von 
größter Bedeutung ist. Diese lässt sich jedoch 
schlecht bei wasserbaulichen Planungen 
berechnen, so dass hier die mittlere Fließge-
schwindigkeit herangezogen werden muss.
Die mittlere Fließgeschwindigkeit wird des-
wegen als eine entscheidende Planungsgröße 
betrachtet. Sie stellt die über den Fließquer-
schnitt gemittelte Geschwindigkeit dar. Es 
wird dabei davon ausgegangen, dass eine 
Bandbreite verschiedener Fließgeschwin-
digkeiten im Querschnitt vorkommt, die den 
Ansprüchen von sowohl strömungsliebenden 
als auch strömungsmeidenden Arten entge-
genkommt (siehe B.3).


Neben der mittleren Fließgeschwindigkeit sind 
auch deren Schwankungen bedeutsam für die 
Tiere, da so variable hydrodynamische Kräfte 
auf die Körper ausgeübt werden, die belas-
tend sind. Fallhöhen bzw. Absturzhöhen bei 
Sprüngen im Sohlgefälle verursachen stärkere 
hydrodynamische Kräfte und Turbulenzen (zeit-
lich variable Strömungen in drei Dimensionen, 
Foto 8 und 9). Starke Turbulenzen wirken sich 
auch erschwerend auf die Orientierung der 
Fische aus und erfordern bei der Bewegung 
einen hohen Energieverbrauch.


Aus diesen Gründen sind strömungsberuhig-
te Bereiche - charakterisiert durch geringe 
Turbulenzen und eine geringe mittlere Fließ-
geschwindigkeit (vm < 0,3 m/s) - wichtig für 
Fische, da sie sich an diesen Stellen von 
anstrengenden Bewegungen erholen können. 
Die Schwimmleistungen von Fischen sind 
daher sehr bedeutend für die Bemessung von 
Sohlgleiten.


Bei der kritischen Schwimmgeschwindigkeit 
von Fischen handelt es sich um die höchste 
Strömungsgeschwindigkeit, gegen die ein 
Fisch eine gewisse Zeit anschwimmen kann, 
ehe er abgetrieben wird. Diese Geschwindig-
keit kann ein Fisch nur sehr kurze Zeit, höchs-
tens 20 Sekunden beibehalten, im Allgemei-
nen jedoch nur zwischen 5 und 15 Sekunden 
(BLAKE 1983, in WINTER & VAN DENSEN 2001). 
Sie dient normalerweise der Flucht oder dem 
Beutefang; der Stoffwechsel ist dabei im 
Wesentlichen anaerob, so dass danach eine 
Erholungsphase benötigt wird. Bei wiederhol-







16


ten belastenden Schwimmphasen während 
des Aufstiegs zu Wanderzeiten kann bei 
unvollständiger Erholung eine zunehmende 
Erschöpfung des Fisches eintreten (GOWANS et 
al. 2003, QUINTELLA et al. 2004). In der Konse-
quenz reduziert sich der Anteil an Fischen, die 
ihr Laichgebiet erreichen, sukzessive mit den 
zu überwindenden Wanderhindernissen.
Die kritische Schwimmgeschwindigkeit ist 
allerdings messtechnisch schwer zu erfassen 
und abhängig von der Schwimmleistung des 
Individuums (Kondition und Körpergröße), der 
Temperatur, dem Sauerstoffgehalt sowie der 
Wasserqualität. Für einige Fischarten liegen 
hierzu jedoch Messwerte vor (STAHLBERG & 
PECKMANN 1986, ZERRATH 1996, JENS et al. 
1997, LEMCKE & WINKLER 1998, VORDERMEIER & 
BOHL 1999, ADAM et al. 2004), die als Anhalts-
punkte für die Bemessung herangezogen wer-
den können (Tabelle A.2).


Ein Rechenbeispiel zur Schwimmleistung:


Eine Elritze (Foto 5) – als strömungsliebende 
Fischart - bewältigt bei einer Fließgeschwindig-
keit von 0,8 m/s und einer individuellen kriti-
schen Schwimmgeschwindigkeit von 0,9 m/s, 
die der Fisch beispielsweise über 10 Sekunden 
halten kann, eine Distanz von 1 m. Im An-
schluss an eine solche Sprintleistung ist eine 
Ruhephase notwendig, da die Sprintleistung 
auf einem anaeroben Stoffwechsel basiert. Die 
Elritze kann demnach den Abschnitt nur über-
winden, wenn er nicht länger als 1 m ist und 
sich im Anschluss ein strömungsberuhigter 
Bereich befi ndet. Die kritische Schwimmge-
schwindigkeit ist bei vielen Fischarten nied-
riger als bei der strömungsliebenden Elritze 
(Tabelle A.2).


(2) Die Wassertiefen sind für wandernde Tiere 
aufgrund zweier verschiedener Aspekte wich-
tig. Zum einen besteht eine Beziehung zwi-
schen Wassertiefe und Hydrodynamik, so dass 
bestimmte Wasserstände über Schwellen 
nicht unterschritten werden sollten, da sonst 
die Strömung zu hoch wird. Zum anderen übt 
der Wasserstand eine Schutzfunktion vor mög-
lichen Feinden aus. Geringe Wasserstände 
verursachen daher Stresszustände, ein erhöh-
tes Fraßrisiko und können die Fortbewegung 
behindern. Aus diesen Gründen wird es bei 
den meisten Fließgewässern notwendig sein, 
in einer Sohlgleite beim mittleren Niedrigwas-
serabfl uss (MNQ) einen minimalen Wasser-
stand in einer Niedrigwasserrinne zu halten.


(3) Die Struktur der Sohle ist für bodenorien-
tierte Fische und alle Arten des Makrozooben-
thos wichtig. Die verschiedenen Sedimente 
beeinfl ussen die sohlennahe Fließgeschwin-
digkeit aufgrund ihrer Rauheit und sind selbst 
der Lebensraum für das Makrozoobenthos, 
das sowohl auf der Sohle als auch in dem Lü-


Foto 8: Starke Turbulenzen in dem Beckenbereich unterstrom eines durchge-
henden Querriegels einer Sohlgleite in Riegelbauweise. Die Ursache liegt in 
einer hohen Wasserspiegeldifferenz und in dem Flaschenhalseffekt der Lücken 
zwischen Riegelblöcken. Die Turbulenzen verkleinern die Ruhebereiche in den 
Becken, erschweren die Orientierung von Fischen sowie die Passierbarkeit der 
Lücken.


Foto 9: Durchgehender Riegel mit hoher Fließgeschwindigkeit ober- und unter-
strom im gesamten Querschnitt, d.h. es fehlen strömungsberuhigte Bereiche, 
die auch zur Passage von weniger schwimmstarken Fischen genutzt werden 
können.
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ckensystem der Sohle (Interstitial) lebt. Daher 
verdienen die verwendeten Kornfraktionen aus 
ökologischer Sicht eine besondere Beachtung, 
um auch eine Durchgängigkeit im Interstitial 
herzustellen.


(4) Die Anbindung der Gleite an oberstrom und 
unterstrom gelegene Abschnitte bezüglich des 
Sohlsubstrates, der Wassertiefen und Fließge-
schwindigkeiten ist für die Ausbreitung der Tie-
re und deren Nutzung des Fließgewässers als 
Lebensraum wichtig. Beispielsweise machen 
Stillwasserbedingungen und Ablagerungen von 
Feinsediment oberstrom der Gleite Aufwärts-
wanderungen von strömungsliebendem Ma-
krozoobenthos sinnlos, da hier kein geeigneter 
Lebensraum vorhanden ist: Die Fließgeschwin-
digkeiten sind hier für strömungsliebendes 
Makrozoobenthos zu gering, die bevorzugten 
Korngrößen fehlen und die Durchgängigkeit im 
Lückensystem ist auch nicht vorhanden.


(5) Die charakteristischen Gegebenheiten des 
Naturraumes bzw. der Gewässerlandschaften 
(SOMMERHÄUSER et al. 2001) sollten in die Pla-
nung einbezogen werden, da die Funktions-
fähigkeit einer Sohlgleite zum einen auf die 
naturraumtypischen Arten abgestimmt werden 
muss und zum anderen auch in das Land-
schaftsbild passen sollte (Abbildung A.2).
Für die gefällereichen Tiefl andfl ießgewässer 
des Östlichen Hügellands und der Hohen 
Geest ist eine kiesig-steinige Sohle mit einem 
Wechsel zwischen fl ach überströmten und 
kurzen, tiefen Abschnitten charakteristisch. 
Für die gefällearmen Tiefl andfl ießgewässer 


der Niederen Geest und Niederungen ist eine 
sandig-kiesige Sohle mit organischen Antei-
len charakteristisch; natürlicherweise fi nden 
sich hier stärker strömende Bereiche nur als 
Kehrströmung an Kolken sowie an Totholz- und 
Wurzelbarrieren. Gemäß dem naturnahen Leit-
bild für sand- und kiesgeprägte Fließgewässer 
können auch Findlinge im Gewässerbett vor-
kommen (s. Typensteckbriefe für die Fließge-
wässertypen 14, 15, 16, 17 und 19, POTTGIES-
SER & SOMMERHÄUSER 2004). 


In den gefällestärkeren Bächen und Flüssen 
leben insbesondere strömungsliebende Arten, 
während die gefälleärmeren Bäche und Flüsse 
insbesondere von strömungsmeidenden und 
strömungsindifferenten Arten besiedelt wer-
den (BRUNKE 2004). Die Toleranzen der typ-
spezifi schen Fauna gegenüber hydraulischen 
Belastungen sind so in den gefälleärmeren 
Fließgewässern im Allgemeinen geringer. 
Da die Durchgängigkeit für alle Arten auf der 
Ebene der Population (d.h. für den Großteil 
der Besiedlung) durch eine Sohlgleite gewähr-
leistet werden soll, bestehen unterschiedliche 
Anforderungen an die Gefälle von Sohlgleiten 
für diese Naturräume.


A.4  Empfehlungen zu hydrologischen 


und morphologischen Grenzwerten 


aus faunistischer Sicht


• Die mittlere Fließgeschwindigkeit auf ei-
ner Sohlgleite sollte für Fließgewässer mit 
einem Einzugsgebiet kleiner als 100 km2


Fischart Kritische Schwimmgeschwindigkeit 


[m/s]


Nicht mehr überwindbare 


Absturzhöhe [m]


Bachneunauge - -
Flussneunauge   1,2 0,15 – 0,2
Meerneunauge - 0,2 – 0,25
Bachforelle 0,8 – 1,0 -
Groppe 0,2 - 0,34 0,1 - 0,15
Bachschmerle 0,22 - 0,61 0,1 
Dreistacheliger Stichling 0,36 -
Moderlieschen 0,39 -
Ukelei 0,34 – 0,52 -
Gründling 0,55 -
Hasel 0,46 – 0,96 -
Hecht 0,19 – 0,47 -
Plötze 0,36 – 0,69 -
Karausche 0,26 – 0,48 -
Elritze 0,9 0,1 – 0,15
Schleie 0,19 – 0,62 -
Flussbarsch 0,5 -
Steinbeißer 0,26 – 0,42 -
Quappe 0,36 – 0,41 -
Aal 0,47 – 0,83 -


Tabelle A.2: Kritische Schwimmgeschwindigkeiten und nicht mehr überwindbare Absturzhöhen für einige Fischarten. Keine 
Daten verfügbar: ‘-‘.
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bis 0,5 m/s und für Einzugsgebiete größer 
als 100 km2 bis 0,7 m/s betragen (gültig 
für MNQ bis 330Q) (s. B.3).


Die höhere zulässige mittlere Fließge-
schwindigkeit bei großen Fließgewäs-
sern ergibt sich aus einer vergrößerten 
Querschnittsfl äche, womit wegen der 
Heterogenität der Strömungsverhältnisse 
auch hier hinreichend große Bereiche mit 
geringen Fließgeschwindigkeiten für strö-
mungsmeidende Arten vorhanden sind, 
obschon natürlicherweise höhere Ge-
schwindigkeiten im Stromstrich möglich 
sind (s. B.3). 


Da bedeutende Fischwanderungen bei 
höheren Abfl üssen stattfi nden, muss eine 
Durchwanderbarkeit auch bei Abfl üssen 
gegeben sein, die größer als MQ sind. 
Bei größeren Hochwässern ist allerdings 
die Aufwärtswanderung von Fischen na-
türlicherweise sehr eingeschränkt. Daher 
bestehen bei Abfl üssen, die größer als 
330Q sind (also im langjährigen Mittel an 
35 Tagen im Jahr), keine Anforderungen 
an die in der Sohlgleite zulässigen Fließge-
schwindigkeiten.


Bei der Riegelbauweise ist schießender 
Abfl uss in den Lücken bei Abfl üssen klei-
ner als 330Q unbedingt zu vermeiden. 
Schießender Abfl uss ist auch bei Sohlglei-
ten in geschütteter Bauweise unbedingt 
zu vermeiden. Dies ist aber aufgrund der 
aufgestellten Forderungen implizit gege-
ben.


• Die Mindestwassertiefe bei mittlerem 
Niedrigwasserabfl uss sollte bei EZG klei-
ner als 100 km2 zwischen 10 bis 20 cm 


liegen. Die Mindestwassertiefe sollte bei 
EZG von 100 bis 200 km2 zwischen 20 
und 30 cm und bei EZG größer als 200 
km2 zwischen 30 bis 40 cm liegen, da hier 
größere Wanderfi scharten, wie z.B. die 
Meerforelle, die Gleiten passieren können.


• Die maximale Höhe von Bodenschwellen 
sollte 10 cm betragen und der Mindest-
wasserstand über Bodenschwellen sollte 
bei MNQ zwischen 10 bis 20 cm liegen. 
Die Wasserspiegeldifferenz zwischen 
Ober- und Unterwasser sollte bei Schwel-
len für Abfl üsse zwischen MNQ und 330Q 
maximal 10 bis 15 cm betragen.


Durch diese Anforderungen soll auch der 
Aufstieg von Fischarten, die nicht sprin-
gen, ermöglicht werden, da so die lokalen 
Strömungen im Bereich der Schwelle nicht 
zu hoch werden.


• Die Sohlgleite soll mit einer durchge-
henden Stein- und Kieslage mit einer 
Schichtdicke von mindestens 30 bis 
50 cm ausgebildet sein. Die Stein- und 
Kieslage besteht aus unsortiertem Natur-
material mit einem dm in der Größenord-
nung von 8 – 10 mm. Entscheidend für 
die Durchgängigkeit ist die Verwendung 
unsortierten Kornmaterials mit Korngrö-
ßen von 2 bis 300 mm. Der angegebene 
mittlere Korndurchmesser sollte nicht 
unterschritten werden, so dass sowohl die 
Durchgängigkeit im Interstitial als auch die 
Standsicherheit der Gleite gewährleistet 
wird (s. C.1.3 und C.1.4). Das Kornmaterial 
sollte wegen der Verletzungsgefahr für 
Fische nicht scharfkantig und wegen der 
Lagestabilität nicht zu gleichförmig sein.


• Als Unterbau sollte ein mineralischer Fil-
ter gewählt werden. Auf den Einbau von 
künstlichen Baustoffen sowie undurchläs-
sigen Geotextilien im Unterbau ist nach 
Möglichkeit zu verzichten. Falls der Einbau 
eines Wasserbauvlieses unter begrün-
deten wasserbaulichen Erfordernissen 
notwendig sein sollte, ist eine Stärke von 
maximal 250 g/m2 ausreichend.


• Bei geschütteten Bauweisen sollte der 
Anteil der Grundfl äche der Störsteine in 
der Sohlgleite nicht zu groß sein. Empfoh-
len wird eine Steinfl äche innerhalb Gleite 
von weniger als 20%. Eine höhere Stör-
steinfl äche erhöht die Wahrscheinlichkeit 
von überhöhten Fließgeschwindigkeiten 
zwischen benachbarten Störsteinen beim 
Niedrig- bis Mittelwasserabfl uss.


A.5 Empfehlungen für die Bauweise


Die geschüttete Bauweise aus mehrlagiger 


FUNKTION


- Durchgängigkeit


- Ersatzhabitat


ZIELARTEN


- Ansprüche


GESTALTUNG


- Hydraulik


- Wasserstände


- Morphologie


- Substrate


NATURRAUM
ABFLUSSREGIME


Abbildung A.2: Die gestalterisch einzuhaltenden Parameter einer Sohlgleite 
werden über die ökologischen Ansprüche der Zielarten sowie über die Physio-
graphie des Naturraumes und das Abflussregime des Gewässers hergeleitet.
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Steinschüttung ist aufgrund der biologischen 
Anforderungen grundsätzlich einer Riegel-
bauweise vorzuziehen. Geschüttete Gleiten 
imitieren Rauschen, Schnellen oder Furte, 
die als morphologische Strukturen auch in 
unseren Gewässern entstehen. Hierbei bilden 
sich über die Sohlrauheit heterogene Strö-
mungsmuster mit Zonen geringer und hoher 
Fließgeschwindigkeit aus (Foto 10). Durch die 
Profi lierung und Störsteine entstehen verschie-
dene Wassertiefen auch bei Niedrigwasser auf 
der geschütteten Gleite. Die Riegelbauweise 
dagegen imitiert morphologisch Kaskaden, die 
nur in gebirgigen Gewässern natürlicherwei-
se durch unregelmäßig abgelagerte Blöcke 
entstehen. Bei der Riegelbauweise entstehen 
jedoch eher regelmäßige Block/Kolk-Abfolgen 
mit diskreten Zonen hoher und geringer Strö-
mung sowie geringer und großer Wassertiefe. 
Bei der Überströmung von Riegeln können 
sehr ungünstige starke Turbulenzen entstehen 
und die Fließgeschwindigkeit in den Spalten 
ist in der Regel sehr hoch, so dass hier Fla-
schenhalseffekte für die wandernden Tiere 
auftreten. Zudem können die Spalten durch 
Materialtransport im Gewässer verstopfen. 
Durch die tief in das Sediment eingelegten 
Riegelsteine wird die Durchwanderbarkeit im 
Sediment herabgesetzt. Bei unsachgemäßer 
Ausfertigung können durch die Riegel auch 
neue Barrieren entstehen. 


Die Anlage geschütteter Sohlgleiten ist in der 
Regel baulich weniger aufwändig und zudem 
einfacher umzugestalten als die von Sohlglei-


ten aus Riegeln, so dass sowohl nachträgliche 
Verbesserungen möglich sind als auch land-
schaftsplanerisch auch zukünftig mehr Freiräu-
me bestehen. Prinzipiell sind auch Kombinatio-
nen verschiedener Bauvarianten in einer Gleite 
möglich, wenn es die örtlichen Bedingungen 
erfordern und die hier formulierten Empfehlun-
gen berücksichtigt werden.


Die Unterschiedlichkeit der Naturräume in 
Schleswig-Holstein (s. SOMMERHÄUSER et. al. 
2001) fl ießt auch in die Wahl der Bauweise 
ein. Zwischen den Naturräumen variieren die 
natürlichen Gefälle der Fließgewässer. Da-
durch unterscheiden sich auch viele für die 
Fauna und Flora wesentliche hydromorpho-
logische Bedingungen. Das führt dazu, dass 
sich die aquatischen Lebensgemeinschaften 
ganz allgemein zwischen den gefällereichen 
und gefällearmen Gewässern unterscheiden. 
So dominieren die nicht-strömungsliebenden 
Arten in den Lebensgemeinschaften gefällear-
mer Gewässer. Bei der Bauweise von Sohl-
gleiten berücksichtigt die Formulierung eines 
geringeren Gefälles die typspezifi sche Lebens-
gemeinschaft besser als einzelne Grenzwerte, 
die primär auf spezifi sche Arten fokussieren 
(s. A.3).


Auf einer anderen Ebene der Betrachtung liegt 
die naturästethische und landschaftsökologi-
sche Eingliederung in die umgebende Land-
schaft, was ebenfalls berücksichtigt werden 
muss.


Foto 10: Zwei Beispiele für geschüttete Sohlgleiten mit einem heterogenen Strömungsmuster, jedoch ohne konkretes Niedrigwasserprofi l. 
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• Die geschüttete (lockere) Bauweise mit 
geringem Gefälle (1:50 bis 1:100) sollte 
in den Naturräumen der Niederen Geest, 
Niederungen und Moorgebieten angewen-
det werden. Ein höheres Gefälle als 1:50 
kann dann geplant werden, wenn es aus 
rechtlichen oder bautechnischen Gründen 
nicht möglich ist, ein geringeres Gefälle zu 
realisieren.


• Die geschüttete (lockere) Bauweise mit 
höherem Gefälle (1:30 bis 1:50) kann in 
den Naturräumen des Östlichen Hügel-
landes und der Hohen Geest angewendet 
werden.


• Die Riegelbauweise mit unregelmäßigen 
Riegeln (keine Schwellen) mit höherem 
Gefälle (≥ 1:30) kann angewendet werden, 
falls aus rechtlichen oder bautechnischen 
Gründen geringere Gefälle oder eine ge-
schüttete Bauweise nicht umsetzbar sind.


Bei den Planungen von Sohlgleiten sollten 


folgende Gestaltungen beachtet werden:


• Bei Fließgewässern mit hohen Abfl uss-
schwankungen und ausgeprägten Niedrig-
wasserphasen sollte ein Niedrigwasserpro-
fi l eingerichtet werden, um hier die Was-
serstände während Trockenwetterphasen 
zu halten.


• Auf durchgehende Schwellen und Abstür-
ze sollte verzichtet werden.


• Es sollten keine durchgehenden Querele-
mente im Sohlsediment errichtet werden.


• In der Regel ist es aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Fließgeschwindig-
keiten nicht wasserbaulich erforderlich, 
den Gleitenfuß zu stabilisieren, um eine 
rückschreitende Erosion zu verhindern. 
In begründeten Fällen können zusätzliche 
Stützsteine und Pfahlreihen im Bereich der 
Nachbettsicherung bzw. am Gleitenfuß 
verwendet werden. Die Pfahlreihen sollten 
aus Holz bestehen und dürfen nicht durch-
gehend eingebaut werden, sondern sollten 
aus einzelnen, versetzt stehenden Reihen 
bestehen. Die Oberkanten der Pfahlreihen 
liegen mindestens 10 cm unterhalb der 
Geröllschicht.


• Die ober- und unterstrom gelegenen Ab-
schnitte sollten hydromorphologisch an die 
Sohlgleite angebunden werden (Abbildung 
A.3):
-  Es sind Übergänge bezüglich Sediment 


und Strömung zu schaffen, d.h. es sollte 
zu keinen abrupten Wechseln zwischen 
Strömung und Sedimentzusammenset-
zung ober- und unterstrom der Sohlgleite 
kommen (Foto 11, 12). Eine langfristige 
Aufl andung oberstrom ist zu vermeiden. 
Nach Möglichkeit ist die Gleitenkrone ab-
zusenken, so dass das Strömungsmus-
ter oberhalb in das der Gleite allmählich 
übergeht. Gegebenenfalls kann es sinn-


Abbildung A.3: Schematische Darstellung zur hydromorphologischen Anbindung oberstrom und unterstrom gele-
gener Abschnitte an einen Absturz sowie an einer Sohlgleite ohne und einer Sohlgleite mit kontinuierlichen Über-
gängen.
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voll sein, die Anbindung der geplanten 
Gleite nach oberstrom und unterstrom 
mit Hilfe eines eindimensionalen Was-
serspiegellagenprogramms nachzuwei-
sen, um die Bedeutung veränderter 
Wasserstands-Abfl uss Beziehungen zu 
beurteilen.


-  Muss der Wasserstand oberstrom gehal-
ten werden, so sollte der Abfl ussquer-
schnitt (MNQ, MQ) oberstrom reduziert 
werden, z.B. mit hochwasserneutralen, 
strömungslenkenden Bauwerken (ver-
gleichbar mit Buhnen an größeren Fließ-
gewässern). Dadurch soll oberstrom 
eine standorttypische Mindestfl ießge-
schwindigkeit erhalten bleiben und eine 
Sedimentation von Feinmaterialien im 
gesamten Querschnitt verhindert wer-
den.


-  Die hydraulische Belastung unterstrom 
der Gleite ist zu reduzieren, so dass 


keine Tosbecken geplant werden müs-
sen. Zur Nachbettsicherung kann die 
Vorprofi lierung eines naturnahen Kolkes 
bei erosionsgefährdeter Sohle erfolgen 
(s. C.1.4). Der Kolk sollte nicht überbreit 
angelegt werden. Die Länge bzw. Tiefe 
der Nachbettsicherung kann bis zum 
7-fachen (Mindestlänge = 3 m) bzw. bis 
zu 1/3 der Gleitenhöhe betragen. Diese 
Werte orientieren sich derzeit an GEBLER


(1991), der allerdings von einem höheren 
vm ausgeht. Aufgrund der geringeren hy-
draulischen Bemessungsgrundlagen (I, 
vm) in dieser Empfehlung sind gegebe-
nenfalls auch geringere Dimensionierun-
gen für eine Nachbettsicherung möglich 
(s. C.1.4). Die Schichtdicke und der Korn-
durchmesser der Nachbettsicherung 
entsprechen den Dimensionierungen der 
Sohlgleite.


Foto 11: Ausschnitt aus einer 
Sohlgleite in Riegelbauweise, 
bei der kein Übergang zwischen 
dem rückgestauten Bereich 
oberstrom (mit Stillwasserbe-
dingungen) und dem obersten, 
durchgehenden Querriegel 
besteht. Bei diesem Beispiel 
musste allerdings die Aufstau-
ung aufgrund der örtlichen 
Rahmenbedingungen gehalten 
werden.


Foto 12: Eine geschüttete Gleite 
mit rückgestautem Abschnitt 
oberhalb und erheblicher Ein-
engung des Gewässerbetts 
durch eine massive Befestigung 
der Ufer und extremen hydrody-
namischen Bedingungen. 







22


• Bei längeren Sohlgleiten können Furt/
Kolk-Sequenzen nachgeahmt und ein 
geschwungenes Niedrig- und Mittelwas-
serprofi l angelegt werden. Es sollen dabei 
jedoch keine Sequenzen aus Becken und 
Engen konstruiert werden, die in den En-
gen eine Art Flaschenhalseffekt aufgrund 
eines sehr geringen Querschnitts, hohen 
Gefälles und hoher Fließgeschwindigkeit 
bewirken. Bei geschütteten Sohlgleiten 
können bei Niedrigwasser auch erhöhte 
Fließgeschwindigkeiten zwischen eng bei-
einander liegenden Störsteinen auftreten. 
Die Folgen eines Flaschenhalseffektes un-
terbleiben jedoch, da für wandernde Tiere 
eine Vielzahl an alternativen Wanderwegen 
existiert.


• Es sollten Zonen mit geringen Fließge-
schwindigkeiten (mittlere Geschwindigkeit 
hier 0,2 bis 0,3 m/s für MNQ und MQ) 
angelegt werden, die z.B. in den Rand-
bereichen der Sohlgleite durchgehend 
vorhanden sein können (Abbildung A.4). 
Diese Wasserwechselzonen (Abbildung 
A.4) können während Niedrigwasserpha-
sen trocken fallen; das fl ächige Trocken-
fallen der Gleite wird durch die abgestufte 
Ausbildung des Sohlmaterials verhindert, 
bei der ein Niedrigwasserprofi l ausgebildet 
wird (vgl. Kapitel C.1.4).
Können keine durchgehenden strömungs-
beruhigten Bereiche angelegt werden, so 
sind in aufeinander folgenden Abständen 
von höchstens 3 m und mit Beckenlängen 
von mindestens 3 m strömungsberuhigte 
Bereiche zu errichten.


• Sohlgleiten als Ersatzhabitate sollten 
mindestens eine Laufl änge von 100 m 


haben und bestehen aus unregelmäßigen 
Schüttungen. Die Gestaltung von Ersatz-
habitaten orientiert sich an den gewässer-
typischen Leitbildern (siehe Typensteck-
briefe, POTTGIESSER & SOMMERHÄUSER 2004, 
SOMMERHÄUSER & SCHUMACHER 2003) sowie 
den Habitatansprüchen der vorab zu defi -
nierenden Zielarten. Hierauf wird jedoch in 
der Empfehlung nicht weiter eingegangen.


• Aus wasserrechtlichen Gründen wird 
empfohlen, das Betreten von Sohlgleiten 
zu verbieten. Hierzu können Hinweistafeln 
verwendet werden.


A.6 Schematische Darstellung einer 


Sohlgleite


Aus den Empfehlungen aus biologischer Sicht 
ergeben sich verschiedene räumliche Zonen, 
die planerisch einbezogen werden sollten. 
Hierzu gehören die ober- und unterstrom 
gelegenen Abschnitte, strömungsberuhigte 
Bereiche innerhalb der Sohlgleite, das Nied-
rigwasserprofi l, die Uferzone und die Sedi-
mentschicht (Abbildung A.4 und A.5). Das 
Niedrig- und Mittelwasserprofi l sollte sich an 
den Stromstrich anlehnen und kann daher im 
Längsverlauf geschwungen angelegt werden 
(Abbildung A.6, Foto 13). Im Mittelwasserprofi l 
können die strömungsberuhigten Bereiche in 
den Randbereichen der Gleite angelegt wer-
den (Abbildung A.4 und A.5). Dabei beträgt 
die mittlere Fließgeschwindigkeit vm in Bä-
chen mit einem Einzugsgebiet kleiner als 100 
km2 im gesamten Querprofi l 0,5 m/s. In den 
strömungsberuhigten Randbereichen darf die 
Fließgeschwindigkeit 0,5 m/s nicht überschrei-
ten (Abbildung A.5).
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Abbildung A.4: Schematische Aufsicht 
auf eine geschüttete Sohlgleite mit 
räumlichen Zonen, die planerisch ein-
bezogen werden sollten. Das Niedrig- 
und Mittelwasserprofil sollte sich an 
den Stromstrich anlehnen und braucht 
deshalb nicht, wie in dem Schema dar-
gestellt, geradlinig durch die Sohlgleite 
zu verlaufen. A-A markiert einen Quer-
schnitt, der in Abbildung A.5 dargestellt 
wird.


Abbildung A.5: Schematischer Quer-
schnitt einer geschütteten Sohlgleite 
im Mittel- und Niedrigwasserprofil mit 
Angaben zu Fließgeschwindigkeiten 
und zum Sediment (Schichtdicke und 
Kornfraktionen) bei einem Einzugsge-
biet kleiner als 100 km².
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Foto 13. Bei längeren Sohlgleiten bietet 
sich ein geschwungenes Mittelwas-
serprofil an, um naturnahe heterogene 
Strömungsbedingungen und hydromor-
phologische Strukturen zu schaffen 
(Gudenau in Silkeborg, Dänemark). 


0,40,4 0,4
0,35 0,35


0,40,40,70,4 0,7 0,4


0,2


0,2


0,2


330Q
MQ
MNQ


Abbildung A.6: Schematische Aufsicht 
auf eine geschwungene Anlage einer 
geschütteten Sohlgleite mit Darstellung 
der Störsteine, der Niedrig-, Mittel- und 
Hochwasserprofile sowie eines ideali-
sierten Querschnitts. 
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Die Planung und Bemessung von Sohlgleiten 
in Schleswig-Holstein hat sich neben den 
biologischen Anforderungen an den natürlich 
vorhandenen hydrologischen Verhältnissen 
zu orientieren. Daher sollen im Folgenden 
die hydrologischen Gegebenheiten anhand 
der vorhandenen Abfl ussspenden, an Pegeln 
auftretenden Fließgeschwindigkeiten und 
typischen Geschwindigkeitsprofi len im Quer-
schnitt dargelegt werden. Abschließend wird 
auf natürliche Gewässerbreiten eingegangen, 
an denen sich die Planung von Sohlgleiten 
orientieren sollte.


B.1 Abflussspenden


Abfl ussspenden können dazu genutzt werden, 
die hydrologischen Verhältnisse unabhängig 
von der Einzugsgebietsgröße zu beschreiben. 
Daher ist es sinnvoll, die für Sohlgleiten re-
levanten Abfl üsse MNQ, MQ und 330Q als 
Abfl ussspenden auszudrücken, da diese Werte 
auch herangezogen werden können, wenn 


kein Pegel in unmittelbarer Nähe vorhanden 
ist.


Die Abfl üsse MNQ, MQ und 330Q werden im 
Folgenden als Betriebsabfl üsse bezeichnet. 
Bei der hydraulischen Bemessung von Sohl-
gleiten werden zwei Berechnungsszenarien 
unterschieden:


• Bemessung für Betriebsabfl üsse: Die 
Sohlgleite ist so zu bemessen, dass die 
geforderten maximalen Fließgeschwin-
digkeiten und minimalen Wassertiefen 
während des Betriebsspektrums zwischen 
MNQ und 330Q eingehalten werden. 
Betriebsabfl üsse sind also diejenigen Ab-
fl üsse, die nur an wenigen Tagen im Jahr 
über- oder unterschritten werden.


• Bemessung für maximale Abfl üsse bzw. 
für maximale Geschwindigkeiten: Die 
Sohlgleite muss für ein Hochwasserereig-
nis mit mehrjährigem Wiederkehrintervall 


B Hydrologische Bemessungsparameter für 
Schleswig-Holstein


Abbildung B.1: Beziehung zwischen der mittleren Niedrigwasserspende MNq und der Einzugsgebietsgröße 
an 156 Pegeln in Schleswig-Holstein.
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Abbildung B.2: Beziehung zwischen der Mittelwasserspende Mq und der Einzugsgebietsgröße an 156 Pegeln in Schles-
wig-Holstein.
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Abbildung B.3: Beziehung zwischen der Abfl ussspende 330q und der Einzugsgebietsgröße an 156 Pegeln Schleswig-Hol-
steins.
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so bemessen werden, dass die Standsi-
cherheit gewährleistet ist. Hier ist in der 
Regel ein HQ50 anzusetzen. Bei einem ho-
hen Gefährdungspotenzial, beispielsweise 
im innerörtlichen Bereich sollte das HQ100
angesetzt werden. 


Im Folgenden wird die Variabilität der Be-
triebsabfl ussspenden MNq, Mq und 330q in 
Schleswig-Holstein dargestellt.


B.1.1 Mittlere Niedrigwasserspende (MNq)


Die Bandbreite der Niedrigwasserspenden 
(MNq) in Schleswig-Holstein variiert zwi-
schen etwa 0,1 und 4,8 l/(s km2)
(Abbildung B.1). Wenn für Bemessungs-
fragen keine detaillierten Informationen zu 
MNq vorliegen, kann - trotz der Variation - 
mit einem mittleren Wert von 2,5 l/(s km²) 
gerechnet werden.


AE v [m/s] Anzahl


0 - 0,5 4122 96,0% 1095 75,8% 234 47,0% 5451


0,5 - 0,7 146 3,4% 228 15,8% 140 28,1% 514


> 0,7 25 0,6% 122 8,4% 124 24,9% 271


Anzahl 4293 1445 498 6236


0 - 0,5 1399 87,9% 344 52,7% 68 22,2% 1811


0,5 - 0,7 144 9,1% 212 32,5% 166 54,2% 522


> 0,7 48 3,0% 97 14,9% 72 23,5% 217


Anzahl 1591 653 306 2550


>100 km²


q: 0 - 10 l/skm² q:10 - 25 l/skm² q: > 25 l/skm²


<100 km²


Abbildung B.4: Mittlere Fließgeschwindigkeiten an 156 Pegeln Schleswig-Holsteins in Abhängigkeit von der Abfl ussspende 
für verschiedene Einzugsgebietsgrößen (8.786 Abfl ussmessungen)


Tabelle B.1: Mittlere Fließgeschwindigkeiten an Pegeln Schleswig-Holsteins in Abhängigkeit von der 
Abfl ussspende. Grau unterlegt sind Messungen (absolute und relative Anzahl), die über den Vorgaben 
für Sohlgleiten liegen.
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B.1.2 Mittelwasserspende (Mq)


Die Bandbreite der Mittelwasserspende 
(Mq) in Schleswig-Holstein ist aus Abbildung 
B.2 zu erkennen. Mq schwankt um den 
Mittelwert von ca. 10 l/(s km²). Wenn für 
Bemessungsfragen keine detaillierten Infor-
mationen zu Mq vorliegen, kann mit diesem 
Wert gerechnet werden. Die Mittelwasser-
spende Mq beträgt etwa das Vierfache der 
mittleren Niedrigwasserspende MNq. 


B.1.3 Abflussspende 330q


Die zum Betriebsabfl uss 330Q, also dem 
an 330 Tagen im Jahr unterschrittenen Ab-
fl uss, gehörige Abfl ussspende 330q liegt in 
Schleswig-Holstein zwischen 10 und 42 l/(s 
km²); für Einzugsgebiete größer 100 km² 
schränkt sie sich auf 15 bis 35 l/(s km²) ein 
(Abbildung B.3). Für kleinere Einzugsgebiete 
kann sie in Einzelfällen erheblich variieren. 
Sollten für Bemessungsfragen keine de-
taillierten Informationen zu 330q vorliegen, 
kann mit 25 l/(s km²) gerechnet werden. Die 
Abfl ussspende 330q beträgt etwa das 2,5-
fache der Mittelwasserspende Mq.


B.2 Mittlere Fließgeschwindigkeiten v
m


Limitierender Faktor für die aufwärts gerich-
tete Wanderung von Fischen ist insbesonde-
re die Fließgeschwindigkeit. Für Sohlgleiten 
sollten keine schärferen Anforderungen 
bezüglich der zulässigen Fließgeschwindig-
keiten gestellt werden, als sie an natürlichen 
Gewässerabschnitten ohnehin vorliegen. 
Aus vorliegenden Messungen an Gewässer-
querschnitten können plausible Forderungen 
für sinnvolle Geschwindigkeitsvorgaben 
innerhalb von Sohlgleiten abgeleitet werden, 
da diese Geschwindigkeiten ohnehin von Fi-
schen überwunden werden müssen, wenn 
sie sich stromauf bewegen.


Zur Betrachtung der in den Fließgewässern 
Schleswig-Holsteins auftretenden mittle-
ren Fließgeschwindigkeiten vm wurden ca. 
9.000 Abfl ussmessungen aus den letzten 10 
Jahren an 156 Pegeln ausgewertet (Abbil-
dung B.4). Es wurde dabei zwischen Mes-
sungen an Pegeln mit einem Einzugsgebiet 
kleiner als 100 km² (schwarz) und einem 
Einzugsgebiet größer als 100 km² (grau) un-
terschieden. Diese Unterscheidung wurde 
vorgenommen, da an größeren Fließge-
wässern auch ein größerer Fließquerschnitt 


Fließgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Abflusspende für verschiedene 


Fließgewässertypen
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Abbildung B.5: Beziehung zwischen der mittleren Fließgeschwindigkeit und der Abfl ussspende an 156 Pegeln in Schleswig-
Holstein für die Fließgewässertypen (8.786 Abfl ussmessungen).
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vorliegt, bei dem dann auch größere Zonen 
mit geringeren Fließgeschwindigkeiten vor-
handen sind (s. B.3).


Anhand der in Abbildung B.4 eingetragenen 
Regressionsgeraden lässt sich erkennen, 
dass sich für die Abfl ussspende 330q von 
25 l/(s km²) für Einzugsgebiete kleiner als 
100 km² eine Fließgeschwindigkeit vm = 
0,45 m/s und für Einzugsgebiete größer als 
100 km² eine Fließgeschwindigkeit vm = 
0,58 m/s ergibt. 


Bedenkt man, dass sich die Pegel häufi g an 
ausgebauten Gewässerabschnitten befi nden 
und somit nicht unbedingt die Strömungssi-
tuation widerspiegeln, die natürlicherweise 
vorliegen würde, so lassen sich hieraus 
hydrologisch sinnvolle zulässige Fließge-
schwindigkeiten innerhalb von Sohlgleiten 
von 0,5 m/s für Einzugsgebiete kleiner als 
100 km² und 0,7 m/s für Einzugsgebiete grö-
ßer als 100 km² begründen. Abbildung B.4 
gibt somit einen repräsentativen Überblick 
über die derzeit in Schleswig-Holstein real 
auftretenden mittleren Fließgeschwindig-
keiten, wobei sich die Genauigkeit der Ab-
fl ussmessungen im Allgemeinen in einem 
Bereich von ± 10% bewegt.


Tabelle B.1 zeigt die Anzahl der Messungen 
für verschiedene Geschwindigkeitsklassen 
in Abhängigkeit von der Abfl ussspende und 
der Einzugsgebietsgröße. 


Beispielsweise liegen für Einzugsgebiete 
kleiner als 100 km² bei Abfl üssen unter 
Mittelwasserabfl uss (Mq = 10 l/(s km²)) 
insgesamt 96% der Messungen unter den 
geforderten 0,5 m/s. Für Einzugsgebiete 
größer als 100 km² liegen bei Abfl üssen un-
ter Mittelwasserabfl uss (Mq = 10 l/(s km²)) 
97% der Messungen unter den geforderten 
0,7 m/s. Entsprechend liegen bei Abfl uss-
spenden zwischen Mq und 330q 75,8% der 
Messungen für kleine Einzugsgebiete und 
85,1% für größere Einzugsgebiete unter den 
für Sohlgleiten geforderten Fließgeschwin-
digkeiten.


Insgesamt übersteigen lediglich 8,3% aller 
Messungen bei Abfl üssen unterhalb von 
330q = 25 l/(s km²) die für Sohlgleiten zuläs-
sigen Geschwindigkeiten (Tabelle B.1). 
Da davon ausgegangen werden kann, dass 
die Überschreitungen häufi g an solchen 
Pegeln auftraten, die in ausgebauten, nicht 
naturnahen Gewässerabschnitten liegen, 
sind die biologisch geforderten zulässigen 
Fließgeschwindigkeiten aus hydrologischer 
Sicht angemessen, um eine longitudinale 
Durchgängigkeit zu erreichen. 


Zusammenfassend kann abgeleitet werden, 
dass die geforderten Fließgeschwindigkei-
ten auch außerhalb von Sohlgleiten in der 
Regel für 330Q eingehalten werden und 
daher für Sohlgleiten keine schärferen An-
forderungen gestellt werden als sie an frei-
en Gewässerabschnitten vorliegen. 


Bei möglichen Grenzfällen (s. Kapitel C.1.2), 
in Bereichen, in denen die mittlere Fließge-
schwindigkeit auch natürlicherweise über 
den für Sohlgleiten geforderten Grenzwer-
ten liegt, besteht die Option, die zulässigen 
Geschwindigkeiten geringfügig zu erhöhen.
Die Analyse von mittleren Fließgeschwin-
digkeiten vm kann auch nach Fließgewäs-
sertypen differenziert dargestellt werden 
(Abbildung B.5). In der Tendenz sind die 
mittleren Fließgeschwindigkeiten in den 
Fließgewässertypen des kies- und des sand-
geprägten Flusses größer als in den Bächen 
und in dem Typ schlickgeprägter Bach klei-
ner als in den anderen Typen. Die Streuung 
der Fließgeschwindigkeiten innerhalb der 
Fließgewässertypen ist allerdings erheblich. 
Bei der Festlegung der zulässigen mittleren 
Fließgeschwindigkeit für Sohlgleiten wurde 
daher eine hydrologische Unterscheidung 
über die Einzugsgebietsgröße einer typologi-
schen Unterscheidung vorgezogen. 


B.3 Geschwindigkeitsverteilung inner-


 halb des Fließquerschnitts


Entscheidend für die longitudinale Durch-
gängigkeit eines Fließgewässers ist es, ob 
ausreichend große Bereiche mit Fließge-
schwindigkeiten v kleiner als 0,5 m/s inner-
halb des Fließquerschnitts vorhanden sind. 
Die mittlere Fließgeschwindigkeit liefert 
hier nur einen Anhaltspunkt, da in größeren 
Fließgewässern auch größere Bereiche vor-
liegen, bei denen die lokale Fließgeschwin-
digkeit wesentlich geringer als die mittlere 
Fließgeschwindigkeit vm ist. 


Um ein aus biologischer und hydrologischer 
Sicht vertretbares Kriterium zu defi nieren, 
werden anhand einiger Beispiele die Fließ-
geschwindigkeiten innerhalb des Querprofi ls 
bei Abfl üssen im Bereich von 330Q für ver-
schiedene Einzugsgebietsgrößen analysiert. 
Die mittleren Fließgeschwindigkeiten liegen 
für die betrachteten Beispiele bei ca. 
0,6 m/s für 330Q (Abbildung B.6). Es handelt 
sich hierbei um Pegel an ausgebauten Ge-
wässerabschnitten.


Anhand der Isotachen an den betrachteten 
Pegeln kann hydrologisch begründet wer-
den, dass die zulässige mittlere Fließge-
schwindigkeit bei Einzugsgebieten größer 
als 100 km² auf 0,7 m/s erhöht werden 
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Abbildung B.6: Geschwindigkeitsverteilung im Querprofi l für verschiedene Einzugsgebietsgrößen bei Abfl üssen im Bereich 
von 330Q. Die querschnittsgemittelte Fließgeschwindigkeit liegt jeweils bei ca. 0.6 m/s. Die fette blaue Linie entspricht ca. 
der 0,5 m/s – Isotache. Während bei Einzugsgebieten, die deutlich kleiner als 100 km² sind, nicht ausreichend große Berei-
che mit Fließgeschwindigkeiten kleiner als 0,5 m/s vorliegen (oben, Pegel Niesgrau), ist dies bei Einzugsgebietsgrößen, die 
deutlich größer als 100 km² sind (unten, Pegel Sachsenwaldau und Schackendorf), der Fall. Bei Einzugsgebietsgrößen von 
ca. 100 km² (2. von oben, Pegel Brokstedt) sind gerade noch ausreichend große Bereiche mit Fließgeschwindigkeiten klei-
ner als 0,5 m/s vorhanden.
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kann, da in diesen Fließgewässern ausrei-
chend große Randbereiche vorliegen, in de-
nen die lokale Fließgeschwindigkeit kleiner 
als 0,5 m/s ist.


B.4 Natürliche Gewässerbreite nach  


 Regimetheorie


Im Allgemeinen sollte die Breite einer Sohl-
gleite der des Gewässers in seinem natürli-
chen Zustand entsprechen. Bei ausgebauten 
Gewässerabschnitten sollte daher geprüft 
werden, ob die Gewässerbreite innerhalb 
der aus der Regimetheorie ableitbaren natür-
lichen Gewässerbreiten liegt. 


Im Allgemeinen kann die Gewässerbreite b 
mit einer Beziehung der Form 


Gleichung B-1  


ermittelt werden.
Nach SCHERLE (1999) können zur Abschät-
zung von natürlichen Gewässerbreiten Regi-
megleichungen gut herangezogen werden. 
Der Exponent c ist dabei in der Regel in 
der Größenordnung von 0,5. Das bedeutet, 
dass die natürliche Gewässerbreite propor-
tional zur Wurzel des bordvollen Abfl usses 
ist, der in der Größenordnung von HQ1 bis 
MHQ liegt. Der Faktor a ist hingegen stark 
variabel, er schwankt, wenn c = 0,5 ist, im 
Bereich zwischen 2 bis 5. Die Variabilität ist 
im Wesentlichen stark vom anstehenden 
Substrat beeinfl usst.


 Qab
c


bordvoll
⋅=


Somit ergibt sich:


Gleichung B-2


Die Ausprägung des Querschnitts ist in 
starkem Maße von der Sedimentstruktur 
insbesondere dem Lehmgehalt abhängig, 
dabei gilt:
• Je lehmhaltiger Sohle und Böschung, 


desto tiefer und schmaler ist das Ge-
wässer eingeschnitten


• Je größer der Lehmgehalt, desto kleiner 
ist das Verhältnis Gewässerbreite zu 
Gewässertiefe


• Umgekehrt gilt, je sandhaltiger das Se-
diment ist, desto breiter und fl acher ist 
das Gewässer


• Mit Zunahme des Abfl usses vergrößert 
sich primär die Gewässerbreite und in 
geringerem Maße die Wassertiefe


 5...2b MHQ⋅=
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C Hydrologische Bemessung von Sohlgleiten


Die für die hydraulische Bemessung von Sohl-
gleiten anzuwendenden Verfahren sind im 
Wesentlichen im DVWK-Merkblatt 232/1996 
beschrieben. Sie sind gemäß den biologischen 
Anforderungen anzupassen. 


C.1 Geschüttete Bauweise


Geschüttete Bauweisen werden generell 
empfohlen. Das Gefälle im Naturraum Nie-
dere Geest ist kleiner als 1:50 zu wählen, in 
der Hohen Geest und im Östlichen Hügelland 
kann auch ein Gefälle von 1:30 gewählt wer-
den, wenn die Einhaltung der biologischen 
Forderungen dadurch nicht gefährdet wird. (s. 
C.1.2).


Die Sohlgleite ist so zu bemessen, dass eine 
mittlere Fließgeschwindigkeit vm kleiner als 
0,5 m/s für Einzugsgebiete kleiner als 100 km² 
und kleiner als 0,7 m/s für Einzugsgebiete grö-
ßer als 100 km² bei Abfl üssen kleiner als 330Q 
eingehalten wird.


Der Abfl uss 330Q kann, wenn keine detaillier-
ten Informationen vorliegen, aus der Abfl uss-
dauerlinie eines benachbarten Pegels über 
Abfl ussspenden übertragen werden. Liegt kein 
benachbarter Pegel vor, so können die in B.1 
aufgeführten mittleren Abfl ussspenden ver-
wendet werden.


Die für die hydraulische Berechnung erforderli-
che mittlere Fließgeschwindigkeit vm wird aus 
der Fließformel von DARCY-WEISBACH bestimmt. 
Der Widerstandsbeiwert λ sollte nach dem 
Widerstandsgesetz von COLEBROOK-WHITE an-
gesetzt werden. 


Die mittlere Fließgeschwindigkeit berechnet 
sich nach DARCY-WEISBACH zu:


Gleichung C-1


Gleichung C-2


mit: vm =  mittlere Geschwindigkeit [m/s]
 I  =  Gefälle [-]
 A =  Profi lquerschnitt [m²]
 rhy =  hydraulischer Radius [m]


Irg8


λ


1


v
hym


=


u


hy


l


A


r =


 lu =  benetzter Umfang [m]
λ =  Widerstandsbeiwert [-]


Der Widerstandsbeiwert nach COLEBROOK-
WHITE lässt sich in Fließgewässern mit rauer 
Sohle bestimmen zu:


Gleichung C-3


mit: ks =  äquivalente Sandrauheit [m]
 rhy =  hydraulischer Radius [m]


Der Gültigkeitsbereich dieser Beziehung ist 
für ks < 0,45 rhy angegeben. Die äquivalente 
Sandrauheit ks kann für Sohlsubstrat bestimmt 
werden zu ks ≈ d90. Für Steinschüttungen kann 
der mittlere Steindurchmesser angesetzt wer-
den.
Der Abfl uss Q ergibt sich zu:


Gleichung C-4


mit: Q =  Durchfl uss [m³/s]


Bei der hydraulischen Berechnung von Sohl-
gleiten müssen je nach Konstruktion der Fließ-
widerstand von Störsteinen bei geschütteter 
Bauweise oder die Steinriegel bei aufgelöster 
Bauweise gesondert berücksichtigt werden.


C.1.1 Bemessung von Störsteinen


Beim Einbau von Störsteinen wird die Rau-
heit des Fließgewässerabschnittes aus der 
Sohlrauheit und dem Einfl uss der Rauheit der 
Störsteine gebildet. Der Widerstandsbeiwert λ
kann für diesen Fall nach ROUVÉ (1987) berech-
net werden zu:


Gleichung C-5


mit:


Gleichung C-6


Gleichung C-7
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Gleichung C-8


Gleichung C-9


mit: λges  = Gesamtwiderstandsbeiwert  
   [-]
 λ0  = Widerstandsbeiwert der 
   Sohle [-]
 λs  = Widerstandsbeiwert der 
   Störsteine [-]
 rhy = A/lu = hydraulischer Radius [m]
 ks  = äquivalente Sohlrauheit [m]
 As = ds*h’ = angeströmte Fläche der 
   Störsteine [m²]
 h’ = Eintauchtiefe der Störsteine 
   [m]
 ds  = mittlerer Durchmesser der 
   Störsteine
 cw ≈ 1,5 = Formwiderstandsbeiwert [-]


Sollen in unterschiedlichen Profi labschnitten 
unterschiedliche Steingrößen verwendet wer-
den, so müssen λs, εo und εv entsprechend 
Gleichung C-6, Gleichung C-8 und Gleichung 
C-9 ermittelt werden.


Für die praktische Anwendung zur Ermittlung 
der erforderlichen Störsteinanzahl und -größe 
kann der Gesamtwiderstandsbeiwert aus der 
Superposition des Sohl- und des Störsteinwi-
derstandes gebildet werden:


Gleichung C-10


Diese Beziehung kann auch zur Bemessung 
von Profi len mit unterschiedlicher Störstein-
größe in verschiedenen Profi labschnitten (NQ, 
MQ, ...) angewendet werden. Hierbei ist der 
Störsteinwiderstand getrennt für die Profi lab-
schnitte mit den jeweils relevanten Wassertie-
fen zu ermitteln.


Es wird darauf hingewiesen, dass zur Ermitt-
lung der Wasserspiegellagen bei Bemessungs-
abfl uss HQ100 oder HQ50 der im DVWK-Merk-
blatt 232 angegebene Anwendungsbereich 
hm/hs < 1,5 in der Regel überschritten sein 
wird. Das DVWK-Merkblatt lässt die Frage 
offen, wie in diesem Fall der Reibungsansatz 
zu wählen ist, weshalb auch im Rahmen der 
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Empfehlung keine über das DVWK-Merkblatt 
232 hinaus gehenden Empfehlungen gegeben 
werden können.


Gleichung C-11


mit: As = ds*h’ =  angeströmte Fläche der 
   Störsteine [m²]
 cw ≈ 1,5 =  Formwiderstandsbeiwert 
   [-]
 ax  =  mittlerer Abstand der Stör-
   steine in Fließrichtung [m]
 ay  =  mittlerer Abstand der Stör-
   steine quer zur Fließrich-
   tung, bei nur einem Stein im 
   Querschnitt ist ay gleich der
   Gerinnebreite [m]


Die maximale Fließgeschwindigkeit in den 
Engstellen zwischen den Störsteinen kann mit 
der folgenden Formel abgeschätzt werden:


Gleichung C-12


mit: vmax  =  maximale Geschwindigkeit 
    [m/s]
 vm   =  mittlere Geschwindigkeit 
    [m/s]
 ΣAs  =  Summe der angeströmten 
    Störsteinfl ächen [m²]
 Ages  =  Fließquerschnitt [m²]


Da die Störsteine unregelmäßig zu verteilen 
sind, ist von einer hohen Strömungsdiversi-
tät innerhalb der Sohlgleite auszugehen. Bei 
einem maximal zulässigen Anteil der Stör-
steinfl äche innerhalb der Sohlgleite von 20% 
(Draufsicht), liegt die maximale Geschwin-
digkeit zwischen den Störsteinen vmax auch 
ca. 25% über dem geforderten vm. Bei der 
Betrachtung einzelner Profi le kann es zu einer 
darüber hinausgehenden Erhöhung von vm
kommen. Es wird aufgrund der hohen Strö-
mungsdiversität davon ausgegangen, dass hier 
keine separate Forderung für die Geschwin-
digkeit in den Engstellen aufgestellt werden 
muss, da bei der geschütteten Bauweise an-
ders als bei der Riegelbauweise kein Flaschen-
halseffekt auftritt. 


Ein Nachweis der FROUDE-Zahl ist aufgrund der 
geforderten vergleichsweise geringen Fließ-
geschwindigkeiten und der erwarteten hohen 
Strömungsdiversität nicht erforderlich.
Die oben genannten Berechnungsformeln sind 
nach dem derzeitigen Kenntnisstand nur in den 
folgenden Bereichen gültig:
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Gefälle: I ≤ 1:20
Wassertiefe: hm/hs < 1,5 
 mit: hm = mittlere Wassertiefe 
   hs = Störsteinhöhe ab  
     Sohle 


Abstände der Störsteine: ax = ay = 1,5 bis 3 ds


   Ay - ds > 0.3 m


Die Angaben über den mittleren Störsteinab-
stand sind für die Bemessung, nicht aber für 
die Bauausführung maßgebend, da es wün-
schenswert ist, die Störsteine eher unregelmä-
ßig anzuordnen, um eine hohe Strömungsdi-
versität zu erreichen. 


Ziel sollte es sein, den Großteil der Energieum-
wandlung durch vergleichsweise große Stör-
steine in der Niedrigwasserrinne zu realisieren. 
Oberhalb des Mittelwasserprofi ls sollten eher 
kleinere Störsteine Verwendung fi nden, da 
diese Bereiche den größten Teil des Jahres 
trocken liegen.


Grundsätzlich muss beachtet werden, dass 
die sich aus der Bemessung ergebenden 
Störsteindurchmesser innerhalb des oben 
aufgeführten Anwendungsbereiches der ver-
wendeten Berechnungsansätze liegen. Die 
ambitionierten Forderungen hinsichtlich einzu-
haltender Geschwindigkeiten werden es aber 
erforderlich machen, die Berechnungsansätze 
auch über den bisher bekannten Anwendungs-
rahmen hinaus anzuwenden. Daher sollten 
kleinere Überschreitungen des bisherigen An-
wendungsrahmens toleriert werden.


Zur Berechnung von Wasserspiegellagen ober-
halb, innerhalb und unterhalb von Sohlgleiten 


können Wasserspiegellagenmodelle einge-
setzt werden.


C.1.2 Umsetzung der Bemessung von 


Störsteinen für die Bandbreite der 


in Schleswig-Holstein vorkommen-


den Verhältnisse


Der generelle Ablauf der Bemessung von 
Störsteinen einer geschütteten Sohlgleite ist in 
Abbildung C.1 dargestellt. 


Bei der Optimierung sollten folgende Grundzu-
sammenhänge berücksichtigt werden:


• Das Sohlsubstrat hat nur sehr geringen 
Einfl uss auf die Energieumwandlung.


• Relativ kleine Störsteine im Niedrigwas-
serprofi l erfordern mehr Störsteine im 
Mittelwasser- und 330Q-Profi l, um auch 
für höhere Abfl üsse die Geschwindigkeits-
forderungen einhalten zu können. 


• Relativ große Wassertiefen erfordern grö-
ßere Störsteine im Niedrigwasserprofi l, 
um auch im Mittelwasser- und 330Q -Pro-
fi l noch eine ausreichende Reibungswir-
kung zu erzielen.


• Je kleiner die Wassertiefen sind, umso 
leichter lässt sich eine Störsteinfl äche 
kleiner 20% erreichen, umso breiter wird 
jedoch das erforderliche Profi l. Hier be-
steht die Gefahr eines überbreiten Profi ls.


• Ein geringes Gefälle führt zu einer gerin-
gen Steindichte, jedoch werden insgesamt 
aufgrund der größeren Länge mehr Stör-
steine benötigt, womit die Kosten steigen.


Festlegung der Geometrie 


NQ: Anzahl + Größe Störsteine ( erf. Gesamtwiderstand -  Sohlwiderstand )


MQ: Anzahl + Größe Störsteine 


330Q: Anzahl + Größe Störsteine


Ermittlung erforderlicher Gesamtwiderstand ⇒ f(Q, Gefälle, Geometrie, v
m
)


Abbildung C.1: Schematischer 
Ablauf der Bemessung von 
geschütteten Sohlgleiten
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Folgende Parameter sind so zu optimieren, 
dass die formulierten biologischen Anforderun-
gen erfüllt werden können:
• Zulässige mittlere Geschwindigkeit vm
• Gefälle
• Betriebsabfl uss MNQ
• Betriebsabfl uss MQ
• Betriebsabfl uss 330Q
• Geometrie Niedrigwasserquerschnitt 


(hMNQ, bMNQ)
• Geometrie Mittelwasserquerschnitt (hMQ,


bMQ)
• Geometrie bei Betriebsabfl uss 330Q 


(h330Q, b330Q)
• Durchmesser Störsteine Niedrigwasser-


profi l
• Durchmesser Störsteine Mittelwasser-


profi l
• Durchmesser Störsteine Hochwasserprofi l
• Durchmesser Sohlsubstrat


Bei kleineren Gewässern ist es nicht erforder-
lich, alle Profi le bautechnisch auszubilden. Die 
Störsteine werden hier in der Regel eine ein-
heitliche Größe aufweisen.


Bei einer Anzahl von 12 freien Parametern 
müssen eine Anzahl Grundannahmen getrof-
fen werden, um Aussagen treffen zu können, 
die die gesamte Bandbreite der in Schleswig-
Holstein vorkommenden Verhältnisse umfas-
sen.
• Vm(330Q) kleiner 0,5 m/s für Einzugsge-


biete kleiner 100 km²
• Vm(330Q) kleiner 0,7 m/s für Einzugsge-


biete größer 100 km²
• Ansatz von MNQ = 2,5 l/(s km²)* AEo
• Ansatz von MQ = 10 l/(s km²)* AEo
• Ansatz von 330Q = 25 l/(s km²)* AEo
• Ansatz von b330Q = bRegime = 3*√MHQ = 


3*√60 l/(s km²)* AEo (vgl. B.4)
• Geometrische Abmessungen des Profi ls 


werden für unterschiedliche Gefälle nicht 
variiert


• Abmessungen der Störsteine werden für 
unterschiedliche Gefälle nicht variiert.


• Abmessungen der Störsteine im Niedrig- 


und Mittelwasserprofi l orientieren sich an 
der Beziehung: ds größer als 0.5 x mittlere 
Wassertiefe. Im 330Q-Profi l muss diese 
Bedingung nicht eingehalten werden. 


• Das Sohlsubstrat hat sehr geringen Ein-
fl uss auf Energieumwandlung und wird 
konstant mit d = 0,1 m angesetzt.


Im Folgenden werden für 3 unterschiedliche 
Einzugsgebietsgrößen die sich ergebenden 
geometrischen Abmessungen, erforderlichen 
Störsteinabmessungen und Störsteinfl ächen 
ermittelt. Hierdurch soll ein Überblick gegeben 
werden, welche Grundzusammenhänge bei 
der Gestaltung von geschütteten Sohlgleiten 
zu beachten sind, welcher Spielraum der 
Bemessung zur Erfüllung der biologischen 
Anforderungen zur Verfügung steht und in 
welchen Fällen sich die Erfüllung der biologi-
schen Anforderungen aus hydraulischer Sicht 
besonders kritisch darstellt. In Tabelle C.1 sind 
die sich unter den genannten Voraussetzungen 
ergebenden Profi lgeometrien und optimierten 
Störsteinabmessungen dargestellt.


Aus den Berechnungsergebnissen können 
folgende Einschätzungen hinsichtlich der Um-
setzbarkeit der biologischen Anforderungen 
abgeleitet werden:


• EZG kleiner als 30 km²: Die Erfüllung 
der biologischen Anforderungen wird bei 
Sohlgleiten mit einem Gefälle fl acher als 
1:50 in der Regel möglich sein. Bei einem 
Gefälle von 1:30 kann die Forderung eines 
vm(330Q) kleiner als 0,5 m/s unter Um-
ständen nicht erfüllt werden. Es wird hier 
zu prüfen sein, ob man gegebenenfalls 
eine höhere zulässige Geschwindigkeit 
(größer als 0,5 m/s), eine höhere zulässige 
Störsteinfl äche (größer als 20%) oder eine 
breitere Profi lgeometrie hinnimmt.


• EZG 30 – 100 km²: Die Erfüllung der bio-
logischen Anforderungen wird bei einem 
Gefälle von 1:30 bei einem EZG knapp 
unter 100 km² nahezu unmöglich. Generell 


Tabelle C.1: Bemessung von Störsteinen. Ergebnisse für drei charakteristische Einzugsgebietsgrößen. In den grau unterlegten Fel-
dern wird die zulässige Störsteinfläche von 20% überschritten. v: Fließgeschwindigkeit, b_Reg: Natürliche Gerinnebreite berechnet
nach der Regimetheorie, b: Gerinnebreite, h: Wassertiefe, d: Höhe der Störsteine über Sohle.


vm=0,5


m/s


vm=0,7


m/s


vm=0,5


m/s


vm=0,7


m/s


vm=0,5


m/s


vm=0,7


m/s


EZG


Q


[m³/s]


b_Reg


[m]


b (v=0,5) 


[m]


h (v=0,5) 


[m]


d (v=0,5) 


[m]


b (v=0,7) 


[m]


h (v=0,7) 


[m]


d (v=0,7) 


[m]


Stein-


fläche


Stein-


fläche


Stein-


fläche


Stein-


fläche


Stein-


fläche


Stein-


fläche


MNQ 0,075 0,8 0,2 0,35 - - - 18,9% - 11,8% - 4,9% -


MQ 0,3 2,3 0,4 0,1 - - - 13,5% - 11,0% - 7,6% -


330Q 0,75 4,0 4,5 0,6 0,1 - - - 23,4% - 18,6% - 11,7% -


MNQ 0,25 1,7 0,3 0,4 1,2 0,3 0,45 25,0% 14,2% 16,9% 8,6% 8,7% 3,5%


MQ 1 5 0,6 0,15 3,6 0,6 0,15 24,3% 15,5% 19,1% 11,5% 12,3% 7,1%


330Q 2,5 7,3 7,5 1 0,1 7,1 0,9 0,1 58,0% 19,8% 48,6% 15,3% 33,8% 9,3%


MNQ 0,75 - - - 2,7 0,4 0,5 - 19,0% - 12,2% - 5,9%


MQ 3 - - - 8 0,8 0,2 - 22,0% - 16,1% - 9,5%


330Q 7,5 12,7 - - - 14,3 1,25 0,1 - 29,6% - 23,9% - 15,8%


1:100


30 km²


100 km²


Geometrie


1:30


300 km²


1:50
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wird hier zu fl acheren Gefällen geraten. 
Selbst bei einem Gefälle von 1:50 kann 
die Forderung eines vm(330Q) kleiner als 
0,5 m/s in der Regel nicht erfüllt werden. 
Es wird hier zu prüfen sein, ob man ge-
gebenenfalls eine höhere zulässige Ge-
schwindigkeit (größer als 0,5 m/s), eine 
höhere zulässige Störsteinfl äche (größer 
als 20%) oder eine überbreite Profi lgeo-
metrie hinnimmt. Die Riegelbauweise 
ist allerdings keine Alternative: Da in den 
Lücken zwischen den Riegeln ohnehin aus 
hydraulischen Gründen ein vm = 0,7 m/s 
hingenommen werden muss (vgl. Kapitel 
C.2.2), sollte in solchen Fällen eher eine 
geschüttete Sohlgleite umgesetzt und ein 
vm kleiner als 0,7 m/s hingenommen wer-
den, wodurch die anderen biologischen 
Anforderungen (Störsteinfl äche kleiner als 
20%; Profi lgeometrie) zu erfüllen sind.


• EZG 100 – 300 km²: Die Erfüllung der 
biologischen Anforderungen wird selbst 
bei Sohlgleiten mit einem Gefälle von 1:30 
in der Regel möglich sein.


• EZG größer als 300 km²: Die Erfüllung 
der biologischen Anforderungen wird bei 
Sohlgleiten mit einem Gefälle fl acher als 
1:50 in der Regel möglich sein. Bei einem 
Gefälle von 1:30 kann die Forderung eines 
vm(330Q) kleiner als 0,7 m/s unter Um-
ständen nicht erfüllt werden. Hier sollte 
geprüft werden, ob die Forderung eines 
vm(330Q) kleiner als 0,7 m/s gegebenen-
falls erhöht werden kann.


In allen Varianten kommen oberhalb des 
Mittelwasserprofi ls nur noch Störsteine mit 
einem Durchmesser d von 0,1 m zum Einsatz. 
Dies steht nur scheinbar im Widerspruch zu 
der Aussage, dass das Sohlsubstrat, welches 
einen Durchmesser in der gleichen Größenord-
nung aufweist, nur einen geringen Einfl uss auf 
den Gesamtwiderstand hat. Zu unterscheiden 
ist hier zwischen dem Fließwiderstand einer 
mehr oder weniger ebenen Fläche und dem 
Fließwiderstand eines einzelnen exponierten 
Hindernisses. Bei dem genannten Störstein-
durchmesser handelt es sich also um das er-
forderliche Maß der Exposition des einzelnen 
Störsteins.


C.1.3 Nachweis der Stabilität des Sohl-


substrats


Die Standsicherheit der Sohlgleite und die 
Stabilität des Sohlmaterials sind innerörtlich für 
ein HQ100 und außerhalb von Ortschaften für 
ein HQ50 nachzuweisen. In Ausnahmefällen 
kann bei einem hohen Schadenspotential auch 
außerörtlich ein Bemessungsabfl uss HQ100
angesetzt werden. Um die Stabilität einer Sohl-


gleite zu gewährleisten, müssen die notwendi-
gen Mindeststeingrößen ermittelt werden. 
Nach WHITTAKER & JÄGGI (1986) gilt als Stabili-
tätskriterium für geschüttete Sohlrampen:


Gleichung C-13


GEBLER (1991) empfiehlt für Sohlgleiten in 
lockerer Bauweise einen zusätzlichen Sicher-
heitsaufschlag von 10 bis 20%. WHITTAKER & 
JÄGGI (1986) empfehlen den zulässigen spezi-
fi schen Abfl uss qzul um 20% abzumindern, da 
Gleichung C–13 für dicht gepackte Schüttstein-
deckwerke unter Laborbedingungen ermittelt 
wurde.


Mit:


Gleichung C-14


ρs = 2700 kg/m3 und einem Sicherheitsauf-
schlag von 20% ergibt sich folgende verein-
fachte Gleichung:


Gleichung C-15


Aufgrund des gegliederten Profi ls ist der brei-
tenspezifi sche Abfl uss in der Niedrigwasserrin-
ne höher als im Hochwasserprofi l, dadurch ist 
in der Niedrigwasserrinne ein gröberes Sohl-
substrat erforderlich.


mit: qzul = zulässiger spezifi scher Abfl uss 
   [m³/(m*s)]
 I = Gefälle der Sohlgleite [-]
 dS = äquivalenter Kugeldurchmesser 
   der Steine [m]
 d65 = Korndurchmesser bei 65%  
   Siebdurchgang


ρS = Dichte der Steine [kg/m³]
ρW = Dichte des Wassers [kg/m³]


Im Folgenden wird für die Bandbreite der in 
Schleswig-Holstein vorkommenden Verhältnis-
se aufgezeigt, wann die biologischen Anfor-
derungen ohne weitere Einschränkungen um-
setzbar sind, ohne die Stabilität des Bauwerks 
zu gefährden.


Hierzu müssen Grundannahmen getroffen 
werden, um Aussagen über die gesamte 
Bandbreite möglicher Verhältnisse treffen zu 
können:
• Der zulässige spezifi sche Bemessungsab-


fl uss wird gemäß Gleichung C-15 ermit-
telt.
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• Der vorhandene spezifi sche Bemes-
sungsabfl uss wird aus QBemessung/bbordvoll
ermittelt. Innerörtlich wird für QBemessung =
HQ100 = 100 l/s*km² * AEo angesetzt. 
Außerörtlich wird für QBemessung = HQ50 =
80 l/s*km² * AEo angesetzt. Für die bord-
volle Gewässerbreite wird gemäß Regime-
theorie (vgl. B.4) bbordvoll = 3.5 * √MHQ = 
3,5 * √60 l/s * km²  * AEo angesetzt.


Somit können für das Bemessungsereignis 
der vorhandene und der zulässige spezifi sche 
Abfl uss ermittelt werden. Liegt der zulässige 
spezifi sche Abfl uss über dem vorhandenen, so 
besteht keine Erosionsgefahr, dabei ist jedoch 
in der tiefer liegenden Niedrigwasserrinne der 
breitenspezifi sche Abfl uss gesondert nachzu-
weisen. Dieser Zusammenhang ist in Abbil-
dung C.2 dargestellt.


Die Stabilität des Sohlmaterials muss für jede 
Sohlgleite individuell nachgewiesen werden. 
Es ist aus Abbildung C.2 jedoch erkenntlich, 
dass unter den getroffenen Annahmen ein 
Sohlsubstrat in der Regel lagestabil ist, das in 
der Größenordnung von 0,08 bis 0,1 m liegt 
und somit die biologischen Anforderungen er-
füllt. In Abhängigkeit des Gefälles lassen sich 
folgende Aussagen treffen. 


• Gefälle 1:30: Das aus den biologischen 
Anforderungen abgeleitete Sohlmaterial 
mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm 
wird in der Regel nur bei EZG kleiner als 
100 km² bei Bemessungsabfl uss lagesta-
bil bleiben (innerörtlich: 10 cm; außerört-
lich 8 cm). Bei größeren Einzugsgebieten 
wird zu prüfen sein, ob man gröberes 
Sohlmaterial oder eine unter Umständen 
überbreite Profi lgeometrie hinnimmt. Es 
wird weiterhin zu prüfen sein, ob durch die 
vorhandenen Störsteine eine Stabilisierung 
des Sohlmaterials auftritt.


• Gefälle 1:50: Das aus den biologischen 
Anforderungen abgeleitete Sohlmaterial 
mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm 
bleibt bei EZG bis ca. 300 km² lagestabil.


• Gefälle 1:100: Das aus den biologischen 
Anforderungen abgeleitete Sohlmaterial 
mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm 
bleibt generell lagestabil.


C.1.4 Umsetzung der gestalterischen 


Vorgaben


Die Sohlgleite ist aus einer unsortierten Stein-
schüttung (Naturmaterial) mit Durchmessern 
50 - 300 mm als eine durchgehende Stein- und 
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E,o


0


0,5


1


1,5


2


2,5


3


0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16


erforderlicher Durchmesser Sohlmaterial [m]


S
p


e
z
i
f
i
s


c
h


e
r
 
B


e
m


e
s


s
u


n
g


s
a


b
f
l
u


s
s


 
q


 
[
m


²
/
s


]


q
zul


 bei 1:30q
zul


 bei 1:50q
zul


 bei 1:100


q bei 300 km² innerörtlich (HQ
100


)


q bei 300 km² außerörtlich (HQ
50


)


q bei 100 km² außerörtlich (HQ
50


)


q bei 30 km² außerörtlich (HQ
50


)


q bei 100 km² innerörtlich (HQ
100


)


q bei 30 km² innerörtlich (HQ
100


)


1:301:501:100


Abbildung C.2: Erforderlicher Durchmesser des Sohlsubstrats. Schwarze Linien: Zulässiger spezifischer Abfluss bei unterschiedlichen
Gefällen in Abhängigkeit von der Größe des Sohlsubstrats. Blaue, rote und grüne Linien: Vorhandener spezifischer Bemessungsabfluss für 
unterschiedliche Einzugsgebietsgrößen. Liegt die schwarze Linie über der bunten, ist das Sohlmaterial lagestabil. Beispielsweise ergibt 
sich für eine innerörtliche Sohlgleite mit einem EZG von 300 km² bei einem Gefälle von 1:50 ein erforderlicher Durchmesser von 0,09 m.
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Kieslage mit einer Schichtdicke von mindes-
tens 30 bis 50 cm herzustellen, sofern die Sta-
bilität für Bemessungsabfl uss nachgewiesen 
wurde. Ein mittlerer Korndurchmesser dm von 
8 – 10 mm sollte nicht unterschritten werden. 
Das Porenvolumen dieser Geröllschüttung soll-
te mit Material der Körnungen 2/16, 8/16 und 
16/64 mm verfüllt werden. Feineres Material 
soll in der Bauphase nicht eingebracht werden. 
Das Material kann nach Kornfraktionen ge-
trennt angeliefert und vor Ort gemischt einge-
baut werden. Alternativ kann eine gemischte, 
breit gestreute Körnungslinie für das Material 
direkt Verwendung fi nden. Ein geeigneter Un-
gleichförmigkeitsgrad ist in jedem Fall sicher-
zustellen.


Bei trockener Bauweise kann ein mineralischer 
Filter gewählt werden, der nach den folgenden 
Filterregeln (NESTMANN & LEHMANN 2000) beim 
Übergang vom Deckwerk zum Unterbau und 
vom Unterbau zu anstehendem Sohlmaterial 
zu erstellen ist:


Für gestreckte Kornverteilungskurven:


Gleichung C-16


mit: d15,F = Korndurchmesser des Filters  
   (gröberes Material) bei 15%  
   Siebdurchgang [m]
 d85;B = Korndurchmesser der Basis  
   (feineres Material) bei 85%  
   Siebdurchgang [m]


Für steile, parallele Kornverteilungskurven:


Gleichung C-17


In nasser Bauweise ist es bautechnisch nicht 
möglich, diese Filterregeln einzuhalten.
Das gleiche Material kann auch im Bereich der 
Nachbettsicherung eingesetzt werden. Die 
Schüttung sollte hier ebenfalls eine Schichtdi-
cke von mindestens 30 cm aufweisen.


Die Nachbettsicherung ist wie folgt auszufüh-
ren:


Nach GEBLER (1991) ergibt sich die erforderli-
che Kolktiefe hKolk zu:


Gleichung C-18


mit: hKolk = Kolktiefe [m] 
 hR = Absturzhöhe [m]


Die Länge des Übergangsbereichs vom Kolk-
tiefpunkt bis zur natürlichen Gewässersohle im 
Unterwasser ergibt sich zu:


Gleichung C-19


mit: lÜ = Länge des Übergangsbereichs [m]


Die Kolkbreite sollte nicht breiter als das 330Q-
Profi l sein.


Da die zulässigen mittleren Fließgeschwindig-
keiten vm vergleichsweise niedrig liegen, wird 
zunächst die Anwendung der unteren Grenz-
werte von GEBLER (1991) empfohlen. Eine 
Überprüfung der Bemessungsansätze sollte 
aber durch Erfolgskontrollen (vgl. D.2) sicher-
gestellt werden. Insbesondere ist eine dauer-
hafte Ansammlung von Feinmaterial innerhalb 
und unterhalb des Kolks unerwünscht.


Abbildung C.3: Schemaskizze zur Nachbettsicherung
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Die Böschung ist oberhalb des 330Q -Profi ls 
mit Lebendbauweise zu sichern. 


C.2 Riegelbauweise


Bei der Riegelbauweise werden einzelne tief 
gegründete Steinriegel so angeordnet, dass 
eine Kaskade aus einer Riegel-Becken-Struk-
tur entsteht. Die Becken können mit dem 
anstehenden Sohlenmaterial verfüllt und einer 
natürlichen Dynamik überlassen werden. Auf 
die Einhaltung der maximalen Fließgeschwin-
digkeit in den Durchlässen soll besonders 
hingewiesen werden. In den Lücken ist 
schießender Abfluss zu vermeiden, da schie-
ßender Abfluss für die Fischfauna aus reiner 
Schwimmbewegung heraus physikalisch 
unmöglich zu überwinden ist. Die Steinriegel 
bestehen aus einzelnen größeren Feld-, Bruch- 
oder Wasserbausteinen, zwischen denen sich 
Durchlassöffnungen befinden. Dabei sollen die 
Lückenbreiten so bemessen werden, dass es 
auch bei geringen Abflüssen zu einem Aufstau 
in den Becken kommt. Gleichzeitig müssen 
die Lücken eine Mindestbreite aufweisen, um 
eine Verstopfung zu verhindern. 


Zwischen den Steinen sollten Schlitze ange-
ordnet werden, damit eine Durchwanderung 
der Gleite im Bereich des Sohlsubstrates (auf 
der Sohle und im Lückensystem) ermöglicht 
wird.


C.2.1 Bemessung der Lückenbreiten


Das Abflussverhalten über und durch die 
Steinriegel kann mit den hydraulischen Ge-
setzmäßigkeiten des Überfalls über ein Wehr 
bestimmt werden. Der Einfluss, der durch 
vollkommenen oder rückgestauten Überfall 
entsteht, wird durch den Beiwert σ berück-
sichtigt (Abbildung C.5).


Als Bemessungswerkzeug für Überfälle steht 
die Poleni-Formel zur Verfügung, die eine aus-
reichend genaue Abschätzung ermöglicht:


Gleichung C-20


Sollen für einen gewählten minimalen Abfluss 
die lichten Durchflussbreiten zwischen den 
einzelnen Steinen der Riegel bestimmt wer-
den, so folgt:


Gleichung C-21


mit: Σbs = Summe der lichten Durchfluss-
   breiten, d.h. der Lückenbreiten  
   zwischen den Steinen [m]
 Qmin  = minimaler Bemessungsabfluss  
   [m³/s]


μ  = Überfallbeiwert [-]
σ  = Abminderungsbeiwert nach  


   Abbildung C.5 [-]
 hü  = Überfallhöhe [m]


Die Überfallbeiwerte für Steinriegel können 
nach DVWK (1996) abgeschätzt werden zu:


μ  =  0,5 bis 0,6 für breite, kantige Steine und  
  gebrochenes Material
μ  =  0,6 bis 0,8 für abgerundete Steine


Abbildung C.4: Schemaskizze zur Riegelbauweise, bei der die Lücken auf verschiedenen Sohlniveaus und Schlitze mit durchgehender Sohle 
angeordnet sind.


Abbildung C.5: Abminderungsbeiwert σ in Anlehnung an DVWK (1996) 
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Haben die Durchlassöffnungen unterschied-
liche Höhen oder werden die Steinriegel voll-
ständig überströmt, müssen die Berechnun-
gen abschnittsweise durchgeführt werden. 
Bemessungen nach anderen Überfallfor-
meln, z.B. nach der Formel von DU BUAT oder 
WEISBACH, sind gegenüber der POLENI-Formel
theoretisch besser begründet. Da aufgrund 
der Heterogenität der Riegel eine absolute 
Genauigkeit nicht erreicht werden kann, ist 
die Anwendung der Überfallformel von POLENI


ausreichend.


Um eine Verstopfung der Lücken zu verhin-
dern, wird eine Mindestlückenbreite von 0,2 
m gefordert, sofern die Summe der lichten 
Durchflussbreiten Σbs aus Gleichung C-20 über 
diesem Grenzwert liegt.


C.2.2 Umsetzung der Bemessung der 


Lückenbreiten für die Bandbreite 


der in Schleswig-Holstein vorkom-


menden Verhältnisse


Im folgenden Berechnungsbeispiel wird exem-
plarisch aufgezeigt, welche Bandbreite bei der 
Bemessung der erforderlichen Lückenbreiten 
zur Verfügung steht, wenn die biologischen 
Anforderungen eingehalten werden.


Die erforderliche Lückenbreite ergibt sich zu:


Gleichung C-22


mit: Σbs = Summe der lichten Durchfl uss-
   breiten, d.h. der Lückenbreiten  
   zwischen den Steinen [m]
 Q  =  Abfl uss [m³/s]


μ  =  Überfallbeiwert [-]
σ  =  Abminderungsbeiwert [-]


 hü  =  Überfallhöhe [m]


Aus der Kontinuitätsgleichung ergibt sich für 
Verhältnisse bei Betriebsabfl uss:


Gleichung C-23


Setzt man Gleichung C-23 in Gleichung C-22 
ein, so lässt sich nach der Überfallhöhe hü auf-
lösen:


0,01


0,10


1,00


0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5


Wassertiefe in Lücken [m]


d
el


ta
 h


 [
m


]
vm=0.5 vm=0.6 vm=0.7


vm=0.8 vm=0.9 vm=1.0


Abbildung C.6: Zusammenhang zwischen mittlerer Fließgeschwindigkeit vm, Wassertiefe in den Lücken und Wasserspiegeldifferenz Δh
zwischen Ober- und Unterwasser. Beispielsweise ergibt sich bei einer zulässigen Wassertiefe in den Lücken von 0,2 m und einer zulässigen
mittleren Fließgeschwindigkeit vm in den Lücken von 0.5 m/s (blaue Linie) eine zulässige maximale Wasserspiegeldifferenz zwischen Ober- 
und Unterwasser von weniger als 0,02 m. Um eine praktischen Anforderungen genügende Wasserspiegeldifferenz von 0,1 m zu erhalten,
muss eine mittlere Fließgeschwindigkeit vm in den Lücken von 0,7 m/s (rote Linie) hingenommen werden.
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Gleichung C-24


Der Abminderungsbeiwert σ ist abhängig von 
dem Verhältnis (vgl. Abbildung C.5):


Gleichung C-25


Somit lässt sich die zulässige Wasserspiegel-
differenz Δh in Abhängigkeit von der Über-
fallhöhe hü für verschiedene mittlere Fließge-
schwindigkeiten vm ausdrücken. Setzt man 
den Überfallbeiwert µ = 0,5 (für breite, kantige 
Steine und gebrochenes Material), so ergibt 
sich der Zusammenhang zwischen mittlerer 
Fließgeschwindigkeit vm, Wassertiefe in den 
Lücken und Wasserspiegeldifferenz Δh zwi-
schen Ober- und Unterwasser (Abbildung C.6).


Eine mittlere Geschwindigkeit von vm = 0,5 
m/s bei einer Wassertiefe in den Lücken von 
hü = 0,2 m lässt sich nur bei einer Wasserspie-
geldifferenz zwischen den Becken Δh kleiner 
0,02 m realisieren (Abbildung C.6). Somit las-
sen sich bei Riegelbauweise nicht alle gefor-
derten hydrologischen Grenzwerte einhalten. 
Aufgrund der hydraulischen Zusammenhänge 
muss daher bei Riegelbauweisen von der For-
derung einer mittleren Fließgeschwindigkeit 
vm kleiner 0,5 m/s abgewichen werden. Für 
Riegelbauweisen wird daher eine mittlere 
Fließgeschwindigkeit vm kleiner 0,7 m/s gefor-
dert.


Hieraus ergibt sich zwingend, dass die Was-
sertiefe über der Schwelle nicht größer als 
0,20 bis 0,25 m sein darf, wenn eine Was-
serspiegeldifferenz zwischen den Becken 
Δh ≈ 0,1 bis 0,15 m realisiert werden soll. Die 
Schwellenhöhe in den Lücken muss daher auf 
unterschiedliche Abfl üsse (MNQ, MQ, 330Q) 
ausgerichtet sein, um zumindest in einer Lü-
cke Geschwindigkeiten unterhalb des Grenz-
werts einhalten zu können (Abbildung C.6).


Folgende Parameter sind bei der Riegelbau-
weise so zu optimieren, dass die formulierten 
biologischen Anforderungen erfüllt werden 
können:


• Zulässige mittlere Geschwindigkeit vm
• Gefälle
• Betriebsabfl uss MNQ
• Betriebsabfl uss MQ
• Betriebsabfl uss 330Q


• Geometrie Niedrigwasserlücken
(hMNQ, bMNQ)


• Geometrie Mittelwasserlücken (hMQ, bMQ)
• Geometrie der Lücken bei Betriebsabfl uss 


330Q (h330Q, b330Q)


Es müssen eine Anzahl Grundannahmen 
getroffen werden, um Aussagen treffen zu 
können, die die gesamte Bandbreite der in 
Schleswig-Holstein vorkommenden Verhältnis-
se umfassen: 


• Vm kleiner 0,7 m/s in den Lücken für Ab-
fl üsse bis 330Q 


• Ansatz von MNQ=2,5 l/(s km²)* AEo
• Ansatz von MQ=10 l/(s km²)* AEo
• Ansatz von 330Q =25 l/(s km²)* AEo
• Ansatz des Widerstandsbeiwerts µ = 0,5 


für breite, kantige Steine und gebrochenes 
Material


• Die minimale Höhe der Wassersäule über 
Bodenschwellen liegt zwischen 15 bis 20 
cm.


• Die Wasserspiegeldifferenz zwischen 
Ober- und Unterwasser bei Schwellen 
beträgt 10 cm (MNQ bis 330Q).


Ziel der Bemessung ist die Berechnung der 
erforderlichen Lückenbreiten und -höhen für 
das MNQ-, MQ- und 330Q-Niveau und der 
Nachweis, dass die geforderte mittlere Ge-
schwindigkeit von 0,7 m/s mindestens in einer 
der Lücken bis zum Abfl uss 330Q eingehalten 
wird. Die Bemessung wurde für drei verschie-
dene Einzugsgebietsgrößen beispielhaft durch-
geführt (Tabelle C.2).


Aus den Berechnungsergebnissen können 
folgende Einschätzungen hinsichtlich der Um-
setzbarkeit der biologischen Anforderungen 
abgeleitet werden:
• Bei Riegelbauweisen muss aus hydrau-


lischen Gründen eine mittlere Fließ-
geschwindigkeit in den Lücken von 
vm = 0,7 m/s hingenommen werden, 
wenn die Mindestwassertiefe in den 
Lücken im Bereich von 0,2 m liegen soll. 
Das schränkt den sinnvollen Einsatz von 
Sohlgleiten in Riegelbauweise erheblich 
ein, da ein vm = 0,7 m/s bei geschütteten 
Sohlgleiten in nahezu allen Fällen unter 
Einhaltung der sonstigen biologischen 
Anforderungen zu erreichen ist.


• Die Einhaltung einer mittleren Fließ-
geschwindigkeit in den Lücken von vm
= 0,7 m/s ist unabhängig von der Einzugs-
gebietsgröße und wird lediglich durch die 
Wassertiefen in den Lücken bestimmt. 
Dadurch ergeben sich bei unterschied-
lichen Einzugsgebietsgrößen immer die 
gleichen Lückenhöhen, lediglich die Lü-
ckenbreite variiert.
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• Eine mittlere Fließgeschwindigkeit in den 
Lücken von vm = 0,7 m/s bei Abfl üssen 
bis 330Q kann immer erreicht werden, 
wenn die Unterkante der Lücken für 
MNQ, MQ und 330Q auf unterschiedli-
chem Sohlniveau errichtet werden kann 
(vgl. Abbildung C.4). 


• Die Gesamtbreite einer Sohlgleite in Rie-
gelbauweise wird bei Einhaltung einer 
mittleren Fließgeschwindigkeit in den Lü-
cken von vm = 0,7 m/s in der Regel breiter 
als die natürliche Gewässerbreite sein: 
Da die Wassertiefen über den Lücken 
unabhängig von der Einzugsgebietsgröße 
sind und durch die Einhaltung einer mitt-
leren Fließgeschwindigkeit in den Lücken 
von vm kleiner 0,7 m/s auf eine maximale 
Wassertiefe von 0,2 m beschränkt sind, 
ergeben sich folgende Konsequenzen: 
Werden die Lücken beispielsweise auf 
drei unterschiedlichen Sohlniveaus (MNQ, 
MQ, 330Q) angeordnet, ergibt sich 
daraus eine Wassertiefe bei 330Q von 
3 x 0,2 m = 0,6 m. Der notwendige Fließ-
querschnitt, um den Abfl uss abzuführen, 
muss dann über eine überbreite Profi lgeo-
metrie erreicht werden.


• Der sinnvolle Einsatz von Sohlgleiten in 
Riegelbauweise ist auf solche Fälle be-
grenzt, in denen es aus bautechnischen 
oder rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist, ein Gefälle fl acher als 1:30 zu wählen. 
Das maximal zulässige Gefälle ergibt sich 
hier aus der Forderung einer maximalen 
Wasserspiegellagendifferenz zwischen 
Ober- und Unterwasser von 0,1 bis 0,15 m 
und der Forderung einer minimalen Aus-
dehnung der Ruhezonen (Beckenlängen) 
zwischen den Riegeln von 3 m. Es ergibt 
sich also bei Ausreizung aller Bemes-
sungsspielräume ein maximal zulässiges 
Gefälle von 1:20 (0,15 m / 3 m).


• Unter Umständen kann eine Riegelbau-
weise bei sehr großen Einzugsgebieten 


>> 300 km² dort sinnvoll sein, wo es aus 
bautechnischen oder rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist, ein Gefälle fl acher als 
1:30 zu wählen. In solchen Fällen müssen 
nämlich auch bei geschütteten Sohlgleiten 
die aus Tabelle C.1 hervorgehenden Ein-
schränkungen hingenommen werden.


C.2.3 Nachweis der Stabilität des Sohl-


substrats


Das von WHITTAKER & JÄGGI (1986) ermittelte 
Kriterium für Schüttsteingleiten kann auch auf 
Steinschwellen in aufgelöster Bauweise über-
tragen werden. Der kritische Steindurchmes-
ser ergibt sich dann zu:


Gleichung C-26


mit: qzul = zulässiger spezifi scher Abfl uss  
   [m³/(m*s)]
 ISchwelle  = Gefälle zwischen zwei Becken  
   [-]
 dkrit = minimaler Steindurchmesser  
   [m]


ρS = Dichte der Steine [kg/m³]
ρW = Dichte des Wassers [kg/m³]


Für die zu erbringenden Standsicherheitsnach-
weise wird auf DVWK-Merkblatt 232 verwie-
sen.


Tabelle C.2: Bemessung von Sohlgleiten in der Riegelbauweise (1:30) für verschiedene Einzugsgebietsgrößen. In gelb markiert sind die be-
rechneten Lückenbreiten und zugehörigen mittleren Fließgeschwindigkeiten in den Lücken für einzuhaltende Wasserstände.


AEo


[km²]


Q [m³/s] h(NQ) h(MQ) h(330Q) b(NQ) b(MQ) b(330Q) Q(NQ) Q(MQ) Q(330Q) v(NQ) v(MQ) v(330Q)


NQ 0,075 0,2 - - 0,6 - - 0,08 - - 0,66 - -


MQ 0,3 0,4 0,2 - 0,6 0,7 - 0,25 0,09 - 0,92 0,66 -


330Q 0,75 0,6 0,4 0,2 0,6 0,7 1,1 0,35 0,25 0,15 1,03 0,92 0,66


NQ 0,25 0,2 - - 1,9 - - 0,25 - - 0,66 - -


MQ 1 0,4 0,2 - 1,9 2,3 - 0,70 0,30 - 0,92 0,66 -


330Q 2,5 0,6 0,4 0,2 1,9 2,3 3,7 1,17 0,84 0,49 1,03 0,92 0,66


NQ 0,75 0,2 - - 5,7 - - 0,75 - - 0,66 - -


MQ 3 0,4 0,2 - 5,7 6,8 - 2,10 0,90 - 0,92 0,66 -


330Q 7,5 0,6 0,4 0,2 5,7 6,8 11,1 3,51 2,52 1,47 1,03 0,92 0,66
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D.1 Biologische Erfolgskontrollen


Sinnvoll sind biologische Erfolgskontrollen: 
Für die Fischfauna lassen sich bei großen 
Fließgewässern Fischzähler (Lichtschranken, 
Sichtfenster) installieren. Das Vorkommen von 
Fischen im Bereich der Sohlgleite kann erho-
ben werden, um gegebenenfalls Akkumulatio-
nen von Fischen direkt unterhalb der Gleite bei 
Wanderzeiten festzustellen, die Hinweise auf 
eine Barrierewirkung der Gleiten liefern. 
Bei kleinen Fließgewässern können Markie-
rungen (unterhalb der Sohlgleite) und Wieder-
fänge (oberhalb der Sohlgleite) von Fischen 
vorgenommen werden. Es können Reusen im 
Bereich der Gleitenkrone zur Kontrolle gesetzt 
werden.


Zu Forschungszwecken lassen sich noch die 
Transponder-Technik und die Radio-Telemetrie 
einsetzen. Bezüglich des Makrozoobenthos ist 
ein Nachweis im Bereich der Sohlgleite zum 
Vorkommen insbesondere von Arten, die keine 
fl ugfähigen Lebensstadien haben, sinnvoll.
Konkrete Empfehlungen werden hier nicht 
gegeben, da sich die Palette sinnvoller Er-
folgskontrollen auf die jeweiligen ökologischen 
und hydrologischen Rahmenbedingungen der 
Sohlgleite sowie des Fließgewässers bzw. des 
Einzugsgebiets beziehen muss. Biologische 
Erfolgskontrollen sollten jedoch durchgeführt 
werden, wenn die hydromorphologischen Be-
dingungen in Sohlgleiten von den hier formu-
lierten abweichen.


D.2 Hydraulische Erfolgskontrollen


Im Bereich der Sohlgleite sind Fließgeschwin-
digkeiten und Wassertiefen bei verschiedenen 
Abfl üssen (MNQ bis MQ, 330Q) zu messen 
und mit den Planungszielen zu vergleichen. Sie 
sind direkt nach Fertigstellung der Sohlgleite 
und nach einem Abfl uss größer HQ1 durchzu-
führen. Bei ungünstigen Abweichungen sind 
Nachbesserungen notwendig. Es wird emp-
fohlen, einen Probelauf der fertig gestellten 
Gleite zur Kontrolle der hydrologischen Größen 
durchzuführen, der ein Bestandteil der Bauaus-
führung sein kann.


Die Bemessungsansätze zur Dimensionierung 
eines Kolks bedürfen einer Erfolgskontrolle, 
da die verwendeten Beziehungen für weitaus 
höhere mittlere Fließgeschwindigkeiten vm in 
Sohlgleiten ermittelt wurden. Insbesondere ist 
eine dauerhafte Ansammlung von Feinmaterial 
innerhalb des Kolks unerwünscht.


Sollten die bei der Bemessung einer geschüt-
teten Sohlgleite sich ergebenden Störstein-
durchmesser nicht innerhalb des bisherigen 
Erfahrungsbereichs der angewendeten Verfah-
ren liegen, ist die Funktionstüchtigkeit durch 
Erfolgskontrollen aufzuzeigen.


D Erfolgskontrollen
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E.1 Anforderungen an die Funktion und 


Bauweise von Sohlgleiten


Die Funktion einer Sohlgleite besteht in der 
Herstellung der Durchwanderbarkeit des 
Gewässers für die Gewässerfauna in beide 
Fließrichtungen. Für die Planung einer Gleite 
ergeben sich die Zielarten aus der gewässer-
typischen Fisch- und wirbellosen Fauna sowie 
den lokalen Rahmenbedingungen. Die ökologi-
schen Ansprüche der Zielarten stellen zusam-
men mit den physiographischen Eigenschaften 
des Naturraumes und dem Abfl ussregime die 
planerisch einzuhaltenden Parameter bezüglich 
hydraulischer Eigenschaften, Wasserstände, 
Morphologie und Sohlsubstrate der Sohlgleite.


Grundsätzlich können baulich zwei Varianten 
von Sohlgleiten unterschieden werden, die so 
genannte Riegelbauweise und die geschütte-
te Bauweise. Bei einer Riegelbauweise wird 
der Absturz durch eine Abfolge von Riegeln 
und Becken überwunden, während bei einer 
geschütteten Sohlgleite die Wasserspiegeldif-
ferenz kontinuierlich über eine fl ach geneigte 
Strecke überwunden und die Fließgeschwin-
digkeit des Wassers durch Störsteine reduziert 
wird. Die geschüttete Bauweise aus mehrlagi-
ger Steinschüttung ist aus ökologischer Sicht 
grundsätzlich einer Riegelbauweise vorzuzie-
hen.


Die geschüttete Bauweise mit höherem Ge-
fälle (1:30 bis 1:50) wird für die Naturräume 
des Östlichen Hügellandes und der Hohen 
Geest und mit geringem Gefälle (1:50 bis 1:
100) in den Naturräumen der Niederen Geest, 
Niederungen und Moorgebiete für Schleswig-
Holstein empfohlen. Die Anlage geschütteter 
Sohlgleiten ist einfacher umzugestalten als 
die von Sohlgleiten aus Riegeln, so dass nach-
trägliche Verbesserungen möglich sind sowie 
landschaftsplanerisch auch zukünftig mehr 
Freiräume bestehen.


Die Riegelbauweise mit unregelmäßigen 
Riegeln (keine Schwellen) kann mit höherem 
Gefälle (≥ 1:30) angewendet werden, falls aus 
rechtlichen oder bautechnischen Gründen ge-
ringere Gefälle oder eine geschüttete Bauwei-
se nicht umsetzbar sind. Prinzipiell sind auch 
Kombinationen verschiedener Bauvarianten in 
einer Gleite möglich, wenn es die örtlichen Be-
dingungen erfordern und die hier formulierten 
Empfehlungen berücksichtigt werden.


Aufgrund biologischer Anforderungen ist bei 
Einzugsgebieten kleiner als 100 km² nach 


Möglichkeit eine mittlere Fließgeschwindigkeit 
von vm kleiner als 0,5 m/s an 330 Tagen im 
Jahr (330Q) zu gewährleisten, um eine longi-
tudinale Durchgängigkeit zu ermöglichen. Bei 
Einzugsgebieten größer als 100 km² wird eine 
mittlere Fließgeschwindigkeit von vm kleiner 
als 0,7 m/s an 330 Tagen im Jahr (330Q) ge-
fordert, da hier aufgrund größerer Querprofi le 
ausreichend große Bereiche mit v kleiner als 
0,5 m/s vorliegen. Diese Grenzwerte werden 
an natürlichen Gewässerabschnitten in Schles-
wig-Holstein unterschritten, so dass sie auch 
aus hydrologischer Sicht sinnvoll sind. 


Es ist sinnvoll, Idealerweise durchgängige 
Zonen mit geringen Fließgeschwindigkeiten 
(mittlere Geschwindigkeit hier 0,2 bis 0,3 m/s 
für MNQ und MQ), z.B. in den Randbereichen 
der Sohlgleite, zu errichten. Zudem kann es 
notwendig sein, ein Niedrigwasserprofi l an-
zulegen, um die geforderten Mindestwasser-
stände einzuhalten. Die Gleite sollte unbedingt 
hinsichtlich der Strömung und des Sedimentes 
an ober- und unterstrom gelegene Abschnitte 
angebunden sein.


E.2 Sohlgleiten in geschütteter Bauweise


Bei einer geschütteten Sohlgleite sollte die 
Störsteinfl äche innerhalb der Gleite kleiner als 
20% sein. Die Breite sollte sich der Gewässer-
breite oberstrom und unterstrom anpassen. 
Sohlgleiten sollten aus einer durchgehenden 
Schicht unsortiertem Korn bestehen.


Bei geschütteten Bauweisen ergeben sich 
folgende Konsequenzen für die konstruktive 
Umsetzung:
• Bei Einzugsgebieten kleiner als 30 km² 


wird die Erfüllung der biologischen An-
forderungen bei Sohlgleiten mit einem 
Gefälle fl acher als 1:50 in der Regel kein 
Problem sein. Bei einem Gefälle von 1:30 
kann die Forderung eines vm(330Q) kleiner 
als 0,5 m/s unter Umständen nicht erfüllt 
werden. Es wird hier zu prüfen sein, ob 
man gegebenenfalls eine höhere zulässige 
Geschwindigkeit größer als 0,5 m/s, eine 
höhere zulässige Störsteinfl äche größer 
als 20% oder eine breitere Profi lgeometrie 
hinnimmt.


• Bei Einzugsgebieten von 30 bis 100 km² 
wird die Erfüllung der biologischen Anfor-
derungen bei einem Gefälle von 1:30 bei 
einem EZG knapp unter 100 km² nahezu 
unmöglich. Generell wird hier zu fl acheren 


E Zusammenfassung
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Gefällen geraten. Selbst bei einem Ge-
fälle von 1:50 kann die Forderung eines 
vm(330Q) kleiner als 0,5 m/s unter Um-
ständen nicht erfüllt werden. Es wird hier 
zu prüfen sein, ob man gegebenenfalls 
eine höhere zulässige Geschwindigkeit 
(größer als 0,5 m/s), eine höhere zulässige 
Störsteinfl äche (größer als 20%) oder eine 
überbreite Profi lgeometrie hinnimmt. 


• Bei Einzugsgebieten von 100 bis 300 km² 
wird die Erfüllung der biologischen Anfor-
derungen selbst bei Sohlgleiten mit einem 
Gefälle von 1:30 in der Regel möglich sein.


• Bei Einzugsgebieten größer als 300 km² 
wird die Erfüllung der biologischen An-
forderungen bei Sohlgleiten mit einem 
Gefälle fl acher als 1:50 in der Regel mög-
lich sein. Bei einem Gefälle von 1:30 kann 
die Forderung eines vm(330Q) kleiner als 
0,7 m/s unter Umständen nicht erfüllt 
werden. Hier sollte geprüft werden, ob 
die Forderung eines vm(330Q) kleiner als 
0,7 m/s gegebenenfalls erweitert werden 
kann. Unter Umständen kann hier auch 
eine Riegelbauweise sinnvoll sein.


Die Stabilität einer Sohlgleite ist innerörtlich für 
ein HQ100 und außerhalb von Ortschaften für 
ein HQ50 nachzuweisen. Es ergeben sich fol-
gende Konsequenzen für die Bemessung:


• Bei einem Gefälle von 1:30 wird das aus 
den biologischen Anforderungen abgelei-
tete Sohlmaterial mit einem Durchmesser 
von 8 bis 10 cm in der Regel nur bei EZG 
kleiner als 100 km² bei Bemessungs-
abfl uss lagestabil bleiben (innerörtlich: 
10 cm; außerörtlich 8 cm). Bei größeren 
Einzugsgebieten wird zu prüfen sein, ob 
man gröberes Sohlmaterial oder eine über-
breite Profi lgeometrie hinnimmt.


• Bei einem Gefälle von 1:50 wird das aus 
den biologischen Anforderungen abgelei-
tete Sohlmaterial mit einem Durchmesser 
von 8 bis 10 cm bei EZG bis ca. 300 km² 
lagestabil bleiben.


• Bei einem Gefälle von 1:100 wird das aus 
den biologischen Anforderungen abgelei-
tete Sohlmaterial mit einem Durchmesser 
von 8 bis 10 cm generell lagestabil bleiben.


E.3 Sohlgleiten in Riegelbauweise


Bei der Riegelbauweise ist es hydraulisch 
unvermeidbar, dass in den Lücken hohe 
Fließgeschwindigkeiten auftreten, die die 
Passierbarkeit verringern. Deshalb ist ein Fließ-
wechsel innerhalb der Lücken unbedingt zu 
vermeiden, da eine schießende Strömung aus 
reiner Schwimmbewegung heraus unmöglich 
überwunden werden kann. Aus hydraulischen 
Gründen muss bei zulässigen Wassertiefen 
in den Lücken von ca. 0,2 m eine mittlere 
Fließgeschwindigkeit in den Lücken von 
vm ≤ 0,7 m/s zugelassen werden. Das schränkt 
den sinnvollen Einsatz von Sohlgleiten in Rie-
gelbauweise erheblich ein, da ein vm = 0,7 m/s 
bei geschütteten Sohlgleiten in nahezu allen 
Fällen unter Einhaltung der sonstigen biologi-
schen Anforderungen zu erreichen ist.


Der sinnvolle Einsatz von Sohlgleiten in Rie-
gelbauweise sollte auf solche Fälle begrenzt 
bleiben, in denen es aus bautechnischen 
oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, 
ein Gefälle fl acher als 1:30 zu wählen. Das 
maximal zulässige Gefälle ergibt sich hier aus 
der Forderung einer maximalen Wasserspie-
gellagendifferenz zwischen Ober- und Unter-
wasser von 0,1 bis 0,15 m und der Forderung 
einer minimalen Ausdehnung der Ruhezonen 
(Beckenlängen) zwischen den Riegeln von 3 
m. Es ergibt sich also bei Ausreizung aller Be-
messungsspielräume ein maximal zulässiges 
Gefälle von 0,15 m / 3 m bzw. 1:20.
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